
Deutscher Bundestag Drucksache 15/4970
15. Wahlperiode 18. 02. 2005
Unterrichtung
durch die Bundesregierung 

Nationaler Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland 2005 bis 2010

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seite

Präambel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Handlungsfelder für ein kindergerechtes Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Chancengerechtigkeit durch Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1 Das Bildungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2 Bildung und Erziehung in der Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Erziehung, Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit . . . . . . . . 9

1.4 Schulbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.5 Außerschulische Bildungs-, Betreuungs- und Förderangebote  . . . . . 12

1.6 Berufsausbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.7 Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Pädagoginnen
und Pädagogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Aufwachsen ohne Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1 Gewalt und Kindesvernachlässigung in der Erziehung  . . . . . . . . . . . 16

2.2 Kinder als Zeugen und Beteiligte von Partnergewalt . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Gewalt unter Kindern und Jugendlichen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4 Medien und Gewalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. Förderung eines gesunden Lebens und gesunder 
Umweltbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.1 Umweltbelastungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2 Gesundheits- und Entwicklungsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 16. Februar 2005.



Drucksache 15/4970 – 2 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

Seite
3.3 Vorbeugung, Früherkennung und Frühbehandlung von Krankheiten 
und gesundheitlichen Einschränkungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.4 Verhütung von Unfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.5 Kindergerechte Versorgung im Krankenhaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.6 Arzneimitteltherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.7 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen  . . . . 28

3.8 Interkulturelle Kompetenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.9 Vernetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.10 Datenlage und Monitoring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen, Formen, Strukturen . . . . . . . . . . . . 29

4.1.2 Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.2 Felder der Beteiligung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.2.1 Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.2.2 Pädagogische Institutionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.2.3 Kinder- und Jugendarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2.4 Gemeinde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2.5 Land, Bund, Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5. Entwicklung eines angemessenen Lebensstandards 
für alle Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.1 Orientierungs- und Steuerungsverantwortung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.2 Arbeitsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.3 Armutsfeste Existenzsicherung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.4 Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.5 Armutsprävention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.6 Datengrundlage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6. Internationale Verpflichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6.1 Armut reduzieren und Kinderrechte verwirklichen  . . . . . . . . . . . . . . 38

6.1.1 Sicherung der Entwicklungsfinanzierung für eine kindergerechte 
nachhaltige Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.1.2 Kindergerechte Gestaltung der globalen Rahmenbedingungen für 
Handel und Wirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 3 – Drucksache 15/4970

Seite
6.1.3 Grundbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6.1.4 Schutz arbeitender Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.1.5 Kinder in bewaffneten Konflikten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.1.6 Bekämpfung von HIV/AIDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.2 Kinder als Flüchtlinge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6.3 Die Situation von Mädchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung zu einem 
kindergerechten Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Anhang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45



Drucksache 15/4970 – 4 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode
Präambel

Das Ziel: ein kindergerechtes Deutschland

Unsere Kinder brauchen uns – heute und jeden Tag! Nur
so können wir morgen gemeinsam gut leben. Wir arbeiten
für ein Gemeinwesen, das seine Kinder fördert, schützt
und ernst nimmt. Damit gestalten wir eine lebenswerte
Gegenwart und sichern die Zukunftsfähigkeit der Gesell-
schaft.

Verantwortung für Kinder haben zu allererst ihre Eltern.
Väter und Mütter, die ihr Kind lieben und unterstützen,
sind das beste Fundament, damit Mädchen und Jungen ei-
nes Tages auf festen Beinen im Leben stehen. In der Fa-
milie können Kinder Geborgenheit, Liebe und Zusam-
menhalt erfahren. Hier lernen sie die ersten Schritte ins
Leben, bekommen sie grundlegende Bildung und erfah-
ren Regeln und eine prägende Orientierung an Werten.

Wir alle wissen, wie bedeutsam die Leistung der Familien
für eine erfolgreiche Zukunft des Landes ist. Zugleich be-
obachten wir, dass viele Familien bei der Obhut und Er-
ziehung ihrer Kinder an Grenzen stoßen. Verantwortlich
dafür sind tief greifende wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Umbrüche. Im Zeitalter der globalisierten Wirt-
schaft verlangt der Arbeitsmarkt zunehmend nach allzeit
mobilen, flexiblen und verfügbaren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern. Die Bedürfnisse von Kindern stehen
dazu im Widerspruch, und Familien können darauf nur
begrenzten Einfluss nehmen. Daraus erwächst – neben
der privaten Verantwortung – auch eine öffentliche Ver-
antwortung für die nachwachsende Generation.

Die Bundesregierung stellt sich dieser Verantwortung.
Mit ihrer Politik will sie die Lebensverhältnisse so gestal-
ten, dass junge Menschen die bestmöglichen Bedingun-
gen beim Aufwachsen erhalten. Zwei Überlegungen stel-
len wir dabei in den Mittelpunkt: Die Familie als soziales
Netz braucht mehr Förderung und gezielte Unterstützung.
Außerdem müssen wir unsere Anstrengungen darauf kon-
zentrieren, eine familienfreundliche Infrastruktur zu
schaffen. Unsere Gesellschaft braucht stabile Familien.

Ein kindergerechtes Deutschland bedeutet, dass wir die
Interessen und Bedürfnisse von Mädchen und von Jun-
gen, ihre Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen wichti-
ger nehmen. Wir alle haben die Pflicht, Kinder und Ju-
gendliche umfassend zu fördern. Nur auf diese Weise
können sie zu eigenverantwortlichen und kompetenten
Persönlichkeiten reifen, die in der Gemeinschaft mit an-
deren ihren jeweils eigenen Weg ins Leben finden. Noch
immer entscheidet die soziale Herkunft von Mädchen und
von Jungen in Deutschland ganz wesentlich darüber, ob
und wie diese Ziele erreicht werden. Deshalb muss die
Politik ihr Hauptaugenmerk auf mehr Chancengerechtig-
keit richten. Weder das Wohnviertel noch das Portemon-
naie der Eltern noch das Geschlecht der Kinder dürfen
über die Entwicklungs- und Lebenschancen junger Men-
schen entscheiden.

Auf dem Weg zu einem kindergerechten Deutschland ha-
ben wir schon viele Etappen erfolgreich zurückgelegt.
Die Bundesrepublik Deutschland steht bei der Verwirkli-

chung von Kinderrechten im internationalen Vergleich
gut da. Gerade in den vergangenen Jahren wurde für Kin-
der – und auch für Familien – viel erreicht:

– 1996 wurde der Rechtsanspruch auf einen Kindergar-
tenplatz eingeführt.

– 2000 kam das Recht von Kindern auf gewaltfreie Er-
ziehung hinzu.

– 2003 trat das neue Jugendschutzgesetz in Kraft.

– Von 1998 bis 2003 stiegen die finanziellen Transfer-
leistungen für Familien um 20 Mrd. Euro. Das Kinder-
geld wurde in dieser Zeit drei Mal erhöht.

– Seit 2001 können Mütter und Väter dank der neuen
Elternzeit-Regelung sich die Erziehungsarbeit in den
ersten Lebensjahren eines Kindes partnerschaftlich
teilen.

Aber wir wissen auch, dass wir von dem gesteckten Ziel
– der Schaffung eines kindergerechten Deutschlands –
noch ein gutes Stück entfernt sind. Deshalb wird die Bun-
desregierung in den kommenden Jahren ihre Anstrengun-
gen verstärken. Deutschland soll sich von einem kinder-
entwöhnten Land zu einem Land wandeln, in dem Kinder
willkommen sind. Wir fühlen uns in doppelter Hinsicht
verpflichtet, die Lebensbedingungen junger Menschen
stetig zu verbessern: aus Verantwortung für die Zukunft
unserer Kinder – aber auch, weil wir unsere Vorbildfunk-
tion in der Welt ernst nehmen. 

Kinder sind unser eigentliches gesellschaftliches Vermö-
gen. Sie sollen deshalb so aufwachsen, dass sie die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen ihrer
Zeit aktiv annehmen und den Wandel produktiv mitge-
stalten können. Wir können es uns nicht leisten, dass ein
Teil unserer jungen Menschen die dazu nötigen Kompe-
tenzen nicht erwirbt. In jedem Einzelfall bedeutet es eine
große individuelle Ungerechtigkeit, einen Menschen in
ein Leben mit geringen Chancen zu entlassen. Eine Poli-
tik, die bestimmte Bevölkerungsschichten von optimaler
Förderung und Bildung fernhält, fügt auch unserem Ge-
meinwesen erheblichen Schaden zu. Die Bundesregie-
rung will daher die Lebens- und Entwicklungschancen für
alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland, unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft, verbessern.

Der Weg: ein Nationaler Aktionsplan

Vor diesem Hintergrund legt die Bundesregierung den
Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes
Deutschland“ vor. Wir verstehen ihn als ein wichtiges In-
strument, Deutschland kindergerecht zu gestalten. Mit
dem Aktionsplan konkretisieren wir unsere Mitverant-
wortung für eine entsprechende weltweite Entwicklung.
Er soll bis etwa 2010 der Leitfaden sein, an dem sich un-
ser kinderpolitisches Handeln orientiert.

Der Nationale Aktionsplan knüpft an die Zweite Sonder-
generalversammlung zu Kindern der Vereinten Nationen
vom 8. bis 10. Mai 2002 in New York (Weltkindergipfel
2002) an. Unter dem Titel „A world fit for children“ ver-
abschiedete diese Konferenz ein Abschlussdokument, das
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weltweit zur Verbesserung der Lebenssituation von Kin-
dern beitragen soll. Alle Unterzeichnerstaaten verpflich-
teten sich, einen Nationalen Aktionsplan zu erstellen. Er
soll konkrete termingebundene und messbare Ziele und
Vorhaben enthalten, mit denen die international definier-
ten Zielsetzungen auf nationaler Ebene umgesetzt wer-
den. Damit löst die Bundesregierung die im Abschlussdo-
kument gegebene Zusage ein, 

„… eine kindergerechte Welt zu schaffen, in der die
Grundsätze der Demokratie, der Gleichberechtigung, der
Nichtdiskriminierung, des Friedens und der sozialen Ge-
rechtigkeit sowie der Allgemeingültigkeit, Unteilbarkeit
und wechselseitigen Abhängigkeit und Verknüpfung aller
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwick-
lung, die Grundlage für eine nachhaltige menschliche
Entwicklung bilden, die das Wohl des Kindes berücksich-
tigt.“

Der Nationale Aktionsplan knüpft außerdem an die UN-
Konvention über die Rechte des Kindes an. Die Kinder-
rechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen.
Mit diesem Dokument wurden die Kinderrechte erstmals
verbindlich festgelegt. Die Vereinbarung ist ein Meilen-
stein für eine Welt, die ihre Kinder achtet, schützt, fördert
und beteiligt. Die Kinderrechtskonvention enthält einen
umfassenden Katalog völkerrechtlicher Normen für das
Wohl und den Schutz der Kinder und ist für Deutschland
wie für fast alle Staaten der Erde die entscheidende Richt-
schnur für kinderpolitisches Handeln. Sie hat zu einer
neuen Sicht auf Kinder geführt und das Bewusstsein ge-
stärkt, dass Kinder Träger eigener Rechte sind.

Die Bundesregierung arbeitet intensiv daran, die Forde-
rungen der Kinderrechtskonvention in Deutschland zu
verwirklichen. 2001 legte Deutschland den zweiten Staa-
tenbericht zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention
vor. Im Januar 2004 fand vor dem UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes eine Anhörung zu diesem Bericht
statt. Auch die Ergebnisse dieser Anhörung, die in
Deutschland unter dem Titel „Abschließende Bemerkun-
gen – Deutschland“ veröffentlicht wurden, spielten für
den Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes
Deutschland“ eine bedeutsame Rolle. Die Empfehlungen
des UN-Ausschusses sind im Nationalen Aktionsplan so
weit wie möglich berücksichtigt worden.

Ein Nationaler Aktionsplan braucht breite gesellschaftli-
che Mitverantwortung und Zustimmung. Die Bundesre-
gierung hat diesen Plan daher von Anfang an in enger
Kooperation von Politik und Zivilgesellschaft erarbeitet.
Beteiligt waren Vertreterinnen und Vertreter aus Bund,
Ländern und Gemeinden sowie der Kinderkommission
des Deutschen Bundestages, Expertinnen und Experten
von Nichtregierungsorganisationen und aus der Wissen-
schaft. Eine Koordinierungsgruppe steuerte den Erstel-
lungsprozess; in sechs Arbeitsgruppen entstanden grund-
legende inhaltliche Vorschläge für den Nationalen
Aktionsplan. Kinder und Jugendliche steuerten ihre in ei-
genen Kinderkonferenzen gesammelten Vorstellungen
bei. Ein von der Bundesregierung beauftragter externer
Koordinator begleitete die Arbeiten.

So entwickelte sich die Grundlage, mit deren Hilfe die
Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan „Für ein
kindergerechtes Deutschland“ formulierte. Sechs Hand-
lungsfelder stehen dabei im Mittelpunkt. In diesen Hand-
lungsfeldern und den damit verbundenen zentralen Ziel-
setzungen sieht die Bundesregierung in den kommenden
Jahren die entscheidenden Schlüsselfragen für mehr Kin-
derfreundlichkeit:

– Chancengerechtigkeit durch Bildung

– frühe und individuelle Förderung

– Überwindung der Selektivität des Bildungssystems
und Wandel zu einem fördernden System

– Aufwachsen ohne Gewalt

– Förderung einer gewaltfreien Erziehung

– Untersuchung des Problemfelds „Gewalt durch
Vernachlässigung des Kindes“

– Förderung eines gesunden Lebens und gesunder Um-
weltbedingungen

– Vermeidung neuer gesundheitlicher Risiken

– Stärkung ganzheitlicher und interdisziplinärer Ge-
sundheitsförderung sowie kinder- und jugendspezi-
fischer Behandlung 

– Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

– Entwicklung von Qualitätsstandards für Beteili-
gung

– Verankerung von Kinder- und Beteiligungsrechten
in Curricula, Ausbildungs-, Studienordnungen und
in spezifischen Weiterbildungsangeboten für ein-
schlägige Fachkräfte

– Entwicklung eines angemessenen Lebensstandards für
alle Kinder

– Bekämpfung der Ursachen von Kinderarmut

– Aufzeigen von Wegen aus armutsbedingten Le-
benslagen

– Internationale Verpflichtungen

– Bekämpfung der Armut und Verwirklichung von
Kinderrechten in Entwicklungsländern

– Weiterentwicklung internationaler Übereinkom-
men zum Schutz von Kindern 

Ein kindergerechtes Deutschland: Eine gemeinsame 
Anstrengung von Politik und Gesellschaft

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerech-
tes Deutschland“ verpflichtet sich die Bundesregierung
zu einer kinderfreundlichen Politik. Allein kann sie dieses
Ziel jedoch nicht erreichen. Für die Umsetzung dieser
Politik braucht sie die Unterstützung aller staatlicher Ebe-
nen und der Nichtregierungsorganisationen. Schon die fö-
derale Ordnung macht es zwingend erforderlich, diejeni-
gen mit ins Boot zu holen, die in Schulen und
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Kindergärten, Sportvereinen und Jugendzentren mit den
Wünschen und Sorgen der Kinder konfrontiert sind.

Ein kinderfreundliches Deutschland kann nur entstehen,
wenn sich alle Menschen im Land gemeinsam auf den
Weg machen. Die Bundesregierung lädt daher nicht nur
Länder und Gemeinden dazu ein, die Kinderpolitik wei-
terzuentwickeln. Auch die Verbände, Institutionen und
Gremien aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft sind
aufgerufen, an diesem Projekt mitzuwirken. Ein kinder-
freundliches Land – das ist ein Ziel, für das es sich lohnt,
die Ärmel aufzukrempeln. Deshalb spielt bei der Darstel-
lung der sechs kinderpolitischen Handlungsfelder eine
wichtige Rolle, wie die unterschiedlichen Partner sich für
die Schaffung eines kinderfreundlichen Landes einsetzen
können: die Länder und Gemeinden, Nichtregierungsor-
ganisationen, Unternehmen, internationale Institutionen
und Partnerregierungen.

Bei der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans werden
wir auf Integrations- und Gender-aspekte einen intensi-
ven Blick werfen. Ein kindergerechtes Deutschland muss
sich auch daran messen lassen, dass Kinder, Jugendliche
mit Migrationshintergrund und ihre Familien möglichst
gleiche Chancen haben, ein erfülltes und erfolgreiches
Leben zu führen. Auch die unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen und Bedürfnisse von Jungen und Mädchen müssen
ernst genommen werden; sie bei Planungen und bei der
Folgenabschätzung zu berücksichtigen führt zu mehr
Zielgenauigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz und hilft
somit die eingesetzten Mittel sinnvoll zu nutzen.

Weil die Gesellschaft sich rasch und dynamisch wandelt,
können sich auch die zeitgemäßen Antworten an eine mo-
derne Kinderpolitik immer wieder verändern. Deshalb ist
es so bedeutsam, dass Länder, Gemeinden, Wirtschaft
und Wissenschaft die Umsetzung des Nationalen Ak-
tionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland“ aktiv
beobachten, mitverfolgen und in ihrer Effektivität ein-
schätzen. Nur mit Hilfe des Monitoring und der Evalua-
tion lassen sich die besten und wirksamsten Instrumente
für eine Kinderpolitik herausfiltern, die den Betroffenen
bei ihrem Weg ins Leben weiterhelfen. Sie sind Teil der
„Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung zu einem
kindergerechten Deutschland“, in denen wir auch weite-
ren kinderpolitischen Handlungsbedarf aufzeigen.

In dem kinderfreundlichen Land, das wir schaffen wollen,
stehen Kinder und Jugendliche nicht am Rand, sondern
im Mittelpunkt. Wir sehen in ihnen Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die wir Erwachsenen ermutigen wollen, sich
für ihre Belange aktiv einzusetzen. Daher sind im Anhang
dieses Dokuments die Beiträge der Kinder und Jugendli-
chen zum Nationalen Aktionsplan „Für eine kinderge-
rechte Welt“ angefügt. Eine Reihe von Vorschlägen wird
den Leserinnen und Lesern nach der Lektüre des Haupt-
textes schon bekannt vorkommen. Die Bundesregierung
hat sie direkt in den Nationalen Aktionsplan übernom-
men, da die Anregungen und Vorschläge der Kinder für
uns hohe Priorität haben.

Handlungsfelder für ein kindergerechtes 
Deutschland 

1. Chancengerechtigkeit durch Bildung

Gerechte Chancen in der Bildung für alle Kinder und Ju-
gendlichen: Das ist im Zeitalter der anbrechenden Wis-
sensgesellschaft die wichtigste Voraussetzung für ein zu-
kunftsfähiges Land – und eine wesentliche Voraussetzung
für eine kinder- und jugendgerechte Gesellschaft. Der Zu-
gang zum Wissen und die Fähigkeit zum Lernen entschei-
den über die Chancen eines selbstbestimmten Lebens wie
fast nie zuvor in der Geschichte. Chancengerechtigkeit
bedeutet, allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig
von Herkunft und Geburt, einen umfassenden Zugang zu
einer hochwertigen Bildung zu verschaffen. Dazu müssen
alle Kräfte der Gesellschaft zusammenwirken: Bildungs-
politiker und Bildungspolitikerinnen, Lehrerinnen und
Lehrer, Verbände und Institutionen, aber besonders auch
die Familien, in denen die Fähigkeit und Bereitschaft zum
Lernen entscheidend geprägt werden. 

Eine Gesellschaft, die sich für die Zukunft wappnen und
künftige Entwicklungen aktiv mitgestalten will, braucht
mehr und bessere Bildung. Sie muss bereit sein, in Inno-
vationen im Bildungsbereich zu investieren. Bund, Län-
der, Gemeinden, Sozialpartner und alle an Bildung Betei-
ligten stehen in einer wichtigen Verantwortung. Sie sind
aufgefordert, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und ge-
meinsam das Gelingen der notwendigen Reformen in der
Bildung sicher zu stellen. Eine erfolgreiche Wirtschafts-,
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik braucht eine effiziente
und nachhaltige Bildungspolitik. Deshalb unterstützt der
Bund die Länder im Bereich der Bildung, obgleich die
Bundesregierung keine unmittelbare Möglichkeit des
Einflusses auf die Bildungspolitik der Länder hat.

1.1 Das Bildungssystem

An der Notwendigkeit von umfassenden Reformen im
deutschen Bildungssystem besteht kein Zweifel. Das ha-
ben die zahlreichen internationalen Vergleichsuntersu-
chungen von Schülerinnen und Schülern mit Nachdruck
gezeigt. In den wichtigen Lernfächern weisen deutsche
Kinder erhebliche Rückstände im Leistungsniveau gegen-
über Kindern aus anderen Industriestaaten auf. Noch
mehr Anlass zur Beunruhigung liefert jedoch ein anderer
Befund: Bildungs- und damit Lebenschancen sind in
Deutschland wie in kaum einem anderen Land von sozia-
len und ökonomischen, geschlechtsspezifischen, ethni-
schen, kulturellen und sprachlichen Bedingungen abhän-
gig. 

Das darf sich ein Land, dessen wichtigste Ressource die
Köpfe seiner Kinder sind, nicht leisten. Die Bundesregie-
rung hat es deshalb zu ihren vordringlichen Zielen erho-
ben, das derzeit selektive Bildungssystem umzugestalten
und stattdessen die individuelle Förderung jedes einzel-
nen Kindes zum Herzstück einer neuen Bildungspolitik
zu erklären. Wir gefährden unsere Zukunft, wenn wir
weiter zulassen, dass die soziale Herkunft eines Kindes in
dem Maß wie bisher über seinen Bildungserfolg und da-
mit über seine Chancen im Leben entscheidet. Deshalb
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müssen wir das Bildungsniveau für alle Kinder anheben.
Der Schlüssel hierzu liegt in der Qualität von Bildung
und Erziehung in den Bildungs- und Betreuungseinrich-
tungen. Das erfordert ein Umdenken: Statt Kinder früh-
zeitig ein- und auszusortieren, brauchen wir mehr Ver-
trauen in die Bildungsfähigkeit eines jeden Kindes. Die
Bundesregierung plädiert für eine Bildungskultur, die je-
des Kind gleich wertschätzt, die den besonderen Fähig-
keiten und Kompetenzen der Kinder und den individuell
unterschiedlich verlaufenden Bildungsprozessen Rech-
nung trägt. Diesem Anspruch muss sich das System stel-
len.

Eine qualitativ hochwertige Bildung muss deutlich früher
beginnen und wesentlich individueller ausgerichtet sein,
als wir dies bislang gewohnt sind. Auf diese Weise kön-
nen Kinder ihre Stärken entwickeln. Benachteiligungen
lassen sich bereits früh erkennen und vermeiden. Bildung,
Erziehung und Betreuung der Kinder müssen in allen Bil-
dungsbereichen verstärkt als Einheit verstanden und bei
Bildungsreformen gleichermaßen berücksichtigt werden.
Für das System der schulischen Bildung bedeutet dies,
die Begrenzungen formalisierter Bildung zu verlassen.
Statt des Lehrstoffs muss das Kind mit seinen individuel-
len Ausgangsbedingungen ganzheitlich in die Betrach-
tung rücken. Für die außerschulische Bildung, insbeson-
dere in der Kinder- und Jugendhilfe, bedeutet dieser
Anspruch, die Vermittlung von Bildung übergreifend als
Ziel anzuerkennen und in der Arbeit umzusetzen. Wir
müssen die integrative Förderung von behinderten Men-
schen gewährleisten, wo immer dies möglich ist. Wir
müssen das Bildungsangebot für Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbessern,
indem wir verstärkt die integrative vorschulische und
schulische Förderung von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen gewährleisten. 

Ebenso müssen die Bildungschancen von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund verbessert wer-
den. Das noch bis 31. August 2009 laufende Bund-Län-
der-Programm „Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund“ leistet hierzu einen
Beitrag.

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis zeigen: Die Ver-
wirklichung einer Kultur des Förderns und Forderns
funktioniert in allen Bildungsbereichen besonders gut,
wenn die am Bildungsprozess beteiligten Menschen und
Professionen eng und teamorientiert zusammenarbeiten.
Besonders wichtig ist die Kooperation mit den Eltern. Da
eröffnet sich ein weites Feld an Möglichkeiten. Aber auch
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe
muss erheblich verbessert werden.

Eine individuelle Förderung für alle Kinder und Jugendli-
chen lässt sich nur erreichen, wenn eine erhebliche Zahl
von Bedingungen erfüllt wird. Dazu gehört, neue Wege
des pädagogischen Umgangs mit heterogenen Gruppen
zu entwickeln und breit umzusetzen. Die Durchlässigkeit
von Bildungswegen muss verbessert werden. Die ver-
schiedenen Bildungsbereiche müssen viel enger als bis-
lang kooperieren und so die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass die Förderung der Kinder auch über

Institutionengrenzen hinweg sichergestellt werden kann.
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Bil-
dungswesen müssen auf der Prioritätenliste nach oben:
Nur auf diese Weise ist es möglich, Erfolg versprechende
Maßnahmen rechtzeitig einzuleiten und zu beurteilen so-
wie steuernd auf Entwicklungen einzuwirken.

Die PISA-Studien haben deutlich gemacht, welchen Bei-
trag die empirische Bildungsforschung für Reformen im
Bildungswesen leisten kann. Wichtige Entwicklungen im
Bildungsbereich müssen zukünftig durch eine solche leis-
tungsfähige empirische Bildungsforschung, die interna-
tionale Vergleichsmaßstäbe einbezieht, besser abgesichert
werden. 

1.2 Bildung und Erziehung in der Familie

Eltern haben einen verfassungsrechtlich garantierten Er-
ziehungsvorrang. Die Familie ist darüber hinaus der erste
und wichtigste Ort für frühkindliche Förderung. Daraus
ergeben sich politische Konsequenzen: Wir müssen alles
tun, um die Familien und die Erziehungskompetenz von
Eltern zu stärken. Familien benötigen die richtige Unter-
stützung bei der Aufgabe, ihre Kinder zu fördern und zu
erziehen.

Das beginnt mit der besseren Vereinbarkeit von Berufstä-
tigkeit und Kindererziehung. Darauf warten insbesondere
die Frauen, die sich immer noch zwischen Kindern und
Berufstätigkeit oder ihrem beruflichen Fortkommen ent-
scheiden müssen, weil sie unverändert den größeren Teil
der Erziehungsaufgaben übernehmen. Dabei sind die
Frauen in ihrer Gesamtheit so gut qualifiziert wie niemals

Maßnahmen:
– Bund und Länder setzen sich gemeinsam für eine

Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen
auf die Förderung von Anfang an und für die drin-
gend notwendige gemeinsame Reform des Bildungs-
systems zur Herstellung von Chancengerechtigkeit
für alle Kinder und Jugendlichen ein. Notwendig
sind dafür unter anderem eine neue Lehr- und Lern-
kultur mit individueller Förderung, mehr soziales
Lernen, innovative Unterrichtsmethoden, eine Öff-
nung der Schule für außerschulische Partner mit stär-
kerer Einbeziehung von Eltern, Schülerinnen und
Schülern. Das Investitionsprogramm „Zukunft Bil-
dung und Betreuung“ der Bundesregierung fördert
den Auf- und Ausbau von Ganztagsschulangeboten
und erzielt damit eine bessere individuelle Förderung
aller Kinder und Jugendlichen sowie ein förderliches
Lernklima durch neue Kooperationen von Schule
und außerschulischen Partnern.

– Die Bundesregierung beabsichtigt eine systemati-
sche Stärkung der Bildungsforschung. Dies beinhal-
tet sowohl die Vergabe von Forschungsvorhaben zu
Themen einer vorausschauenden Unterstützung der
Bildungsreform als auch eine Stärkung der Struktu-
ren der Bildungsforschung, etwa durch gezielte För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
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zuvor in der modernen Wirtschaftsgeschichte. Unsere Ge-
sellschaft kann und darf auf diese Qualifikationen von
Frauen nicht verzichten.

Für die Bundesregierung steht eine bessere Balance von
Familie und Arbeitswelt auf der Prioritätenliste für eine
neu strukturierte, nachhaltige Familienpolitik ganz weit
oben. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend verfolgt dieses Ziel gemeinsam mit
den wichtigen gesellschaftlichen Kräften. Wirtschaft und
Gewerkschaften, Verbände und die großen Kirchen enga-
gieren sich in unterschiedlichen Initiativen: auf der Bun-
desebene in der „Allianz für die Familie“, die in enger
Abstimmung Konzepte sammelt, sichtet und mit Empfeh-
lungen zur Umsetzung versieht; und in den Kommunen
im Rahmen der „Lokalen Bündnisse für Familie“.

Je nach Bedarf und Neigung geben sich die Bündnisse
verschiedene Arbeitsschwerpunkte. Das kann die Stär-
kung der Erziehungskompetenz sein, der Dialog zwi-
schen Eltern und Bildungseinrichtungen, die Information
von Familien über lokale Bildungsangebote oder andere
bildungsbezogene Themen. Immer steht jedoch im Mit-
telpunkt: vorhandene lokale Zusammenschlüsse und
Netzwerke für Familien zu stärken und damit die Stabili-
tät von Familien in ihren unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen und Lebenslagen zu fördern. Im ersten Jahr der Initia-
tive konnten rund 120 Bündnisse angestoßen werden, ein
kostenloses Servicebüro entwickelt die Initiative fort. 

Denn Bildung und Erziehung der Kinder sind in erster
Linie auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Des-
halb sollen die Kompetenzen von Eltern in diesen Berei-
chen mit spezifischen Angeboten unterstützt werden. In
Kursen und anderen Veranstaltungen der Familienbildung
können beispielsweise Eltern mit Migrationshintergrund
Deutsch lernen oder erhalten Anregungen, wie sie ihre
Kinder fördern. Durch systematische Evaluierung ein-
schlägiger Programme und Wirksamkeitsstudien sollen
die erfolgreichsten Maßnahmen später zum Standard er-
hoben werden. Dabei werden bewusst auch internationale
Forschungsergebnisse einbezogen. Eltern und Multiplika-
toren erhalten außerdem durch Online-Angebote und
durch die vom Bund geförderten Elternbriefe Orientie-
rung und Rat.

Darüber hinaus wirkt die Bundesregierung intensiv da-
rauf hin, die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwi-
schen Eltern und pädagogischen Fachkräften zu verbes-
sern. In vielen Fällen arbeiten Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher noch sehr we-
nig zusammen. Darunter leiden besonders Kinder aus bil-
dungsfernen Familien und Familien mit Migrationshinter-
grund. Der Bund fördert Modellprojekte, um diese
Zielgruppen anzusprechen und ein engeres Verhältnis al-
ler Beteiligten zu den Lehrerinnen und Lehrern anzure-
gen. Beispiele sind das „Strukturkonzept Familienbil-
dung“ in Bremen und Häuser für Kinder und Familien, in
denen Konzepte ähnlich der englischen „Early Excellence
Centres“ umgesetzt werden.

Die zunehmende Lebenserwartung der Menschen hat
dazu geführt, dass heute häufig vier statt früher meist nur
drei Generationen einer Familie gleichzeitig leben. Das
verlängert und intensiviert vielfach die Beziehungen zwi-

schen den Generationen: Eltern leben heute durchschnitt-
lich mehr als ein halbes Jahrhundert gleichzeitig mit ihren
Kindern. Die gemeinsame Lebenszeit der Großeltern mit
ihren Enkeln und Enkelinnen dauert im Durchschnitt
20 Jahre. Der Zusammenhalt der Generationen innerhalb
von Familien ist groß. Es zeigt sich, dass das familiale
Netzwerk eine der wichtigsten sozialen Ressourcen und
Antriebskräfte in der Gesellschaft ist. Davon profitiert die
jüngere Generation: In wachsendem Ausmaß unterstützen
die so genannten „Jungen Alten“, also Menschen zwi-
schen 60 und 75, Kinder und Enkelkinder bei der Kinder-
betreuung und bei der Bewältigung der alltäglichen Pro-
bleme in der Familie. Die Hilfestellung birgt enormen
gesellschaftlichen Nutzen. Eltern erfahren materielle und
emotionale Stützung im Familienverband und werden bei
der Erziehung und Bildung ihrer Kinder konkret entlastet.
Es sollten daher Modelle entwickelt werden, wie ältere
Menschen ihre Kompetenzen stärker in die Betreuung
von Kindern einbringen können.

Maßnahmen:
– Im Rahmen einer nachhaltigen Familienpolitik wird

die Bundesregierung darauf hinwirken, die Balance
zwischen Familie und Arbeit durch geeignete Maß-
nahmen unter Beteiligung gesellschaftlich wichtiger
Partner zu verbessern. Die „Allianz für die Familie“
auf Bundesebene entwickelt hierzu insbesondere
konkrete Vorschläge für eine familienfreundliche
Unternehmenskultur und Personalpolitik.

– Die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“, in
denen sich Kommunen, Unternehmen, Kammern
und Gewerkschaften, freie Träger, Bildungseinrich-
tungen, Vereine, Verbände, Kirchen und Initiativen
für mehr Familienfreundlichkeit zusammenschlie-
ßen, werden durch ein Servicebüro des BMFSFJ un-
terstützt und weiter ausgebaut, ebenso die Koopera-
tion mit den Ländern.

– Eine breite Förderung von Erziehungspartnerschaf-
ten in Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreu-
ung sowie mit Tagespflegepersonen wird konzep-
tionell unterstützt. 

– Im Rahmen einer nachhaltigen Familienpolitik wer-
den wohnortnahe Elternbildungsangebote weiterent-
wickelt und auf breiter Basis gefördert. Sie sollen die
Versorgungs-, Betreuungs- und Erziehungsleistun-
gen der Eltern unterstützen und die Mitwirkungs-
möglichkeiten von Eltern verbessern.

– Besonders für Eltern, die durch bisherige Angebots-
formen nicht zu erreichen waren, werden Familien-
zentren und Häuser des Kindes als niederschwellige
Anbieter sozialer und familiennaher Dienste von der
Kinderbetreuung über die Sprachförderung, Erzie-
hungsberatung bis zur Elternbildung fortentwickelt
und weiter gefördert.

– In einem Modellprojekt zum Einsatz Freiwilliger bei
der Erziehungs- und Bildungsarbeit in Tageseinrich-
tungen für Kinder sollen auch Möglichkeiten erprobt
werden, die Kompetenzen der älteren Generation
stärker zu nutzen (ab Januar 2005).
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1.3 Erziehung, Bildung und Betreuung in der 
frühen Kindheit

Nur eine frühe und individuelle Förderung ermöglicht
Kindern die Chance, dass sich ihre vielfältigen Potenziale
optimal entwickeln. Schon in der frühen Kindheit fallen
die ersten Würfel für den Bildungsprozess jedes einzel-
nen Kindes; hier wird der Grundstein für eine erfolgrei-
che Bildungsbiografie gelegt, und auch die Grundlagen
für lebenslanges Lernen entscheiden sich bereits in den
ersten Lebensjahren. Trotzdem gelangt die Anerkennung
von früher Förderung als eigenständige und öffentliche
Aufgabe in Deutschland nur langsam ins öffentliche Be-
wusstsein.

Das wichtigste Defizit in der frühkindlichen Bildung, Er-
ziehung und Betreuung besteht im Mangel an Betreu-
ungsplätzen – gerade auch im Vergleich mit europäischen
Nachbarländern. Erhebliche Lücken im Betreuungsnetz
lassen sich vor allem in den westlichen Bundesländern er-
kennen. Sie erstrecken sich über alle Bereiche der öffent-
lichen Kinderbetreuung: das Angebot für Kinder unter
drei Jahren, aber auch für über Sechsjährige, bei Ganz-
tagsplätzen und in Ferien- und Krankheitszeiten. Die Fol-
gen sind gravierend. Ungezählten Kindern werden För-
dermöglichkeiten vorenthalten. Eltern, meistens jedoch
Mütter, können häufig kein oder kein angemessenes Be-
schäftigungsverhältnis aufnehmen. Insbesondere größere
Familien und Alleinerziehende laufen deshalb Gefahr, in
Armut zu geraten. Dies hat für die gesamte Volkswirt-
schaft nachhaltig negative Auswirkungen. 

Auch die Qualität des Kinderbetreuungssystems liegt hin-
ter den Standards anderer europäischer Länder zurück.
Die Tageseinrichtungen und die Tagespflege schöpfen die
Möglichkeiten, Kinder optimal zu fördern, bislang zu we-
nig aus. Damit bleiben Bildungschancen ungenutzt, und
ein Teil der Kinder gerät beim Übergang in die Schule in
beträchtliche Schwierigkeiten. Wir müssen daher alles
tun, um die Qualität der Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen, bei deren Trägern, aber auch in der Tagespflege
zu sichern und weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt muss
die individuelle Förderung der Kinder stehen. Sobald sich
interessierte Gruppen in Kommunen gemeinsam für Kin-
der engagieren, erhalten der Ausbau der Kinderbetreuung
und die Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen einen
Schub. Das leistet heute bereits die Initiative „Lokale
Bündnisse für Familie“. Gerade in Zusammenarbeit von
freien Trägern, Kommunen und Unternehmen entstehen
vielerorts bereits Beispiele guter Praxis. Nun gilt es, sie
flächendeckend zu verbreiten.

Wie groß der Reformbedarf im deutschen Kinderbetreu-
ungssystem ist, lässt sich dem Länderbericht über
Deutschland entnehmen, den die OECD im Rahmen der
internationalen Vergleichsstudie „Starting Strong“ vorge-
legt hat. Zwar attestiert die OECD dem deutschen System
große Stärken, beispielsweise bei der konzeptionellen
Verbindung von Erziehung, Bildung und Betreuung. Dem
stellt die Organisation der führenden Industriestaaten je-
doch eine Vielzahl von Schwächen gegenüber: die Finan-
zierung des Systems, die Ausbildung der Erzieherinnen
und Erzieher, die Unterstützungssysteme für die Fach-

kräfte und die Forschungslage. Als besonders gravierend
wird der eklatante Mangel an Betreuungsplätzen für Kin-
der unter drei Jahren benannt.

Die Bundesregierung hat alles unternommen, um trotz
der schwierigen Haushaltslage den Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung, insbesondere für Kinder unter drei Jahren,
voranzubringen. Die Gemeinden erhalten die erforderli-
chen Mittel durch eine finanzielle Entlastung an anderer
Stelle. Der Bund setzt den gesetzlichen Rahmen mit dem
„Tagesbetreuungsausbaugesetz“ (TAG), das Anfang 2005
in Kraft getreten ist. In den ostdeutschen Ländern, wo
sich in den vergangenen Jahren ein Trend zum Abbau von
Betreuungsangeboten abgezeichnet hat, soll die Versor-
gung auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisiert werden.

Die Steigerung der Bildungs- und Erziehungsqualität in
den vorschulischen Einrichtungen ist in vollem Gang. Mit
der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungsplänen
haben die Länder einen wichtigen Schritt zur Qualifizie-
rung der frühkindlichen Förderung getan. Ebenso bedeut-
sam ist der gemeinsame Rahmen zur Bildung in Tages-
einrichtungen, den die Jugendministerkonferenz in
Kooperation mit der Kultusministerkonferenz geschaffen
hat. Die Bundesregierung unterstützt diesen Prozess. Ein
Baustein dazu ist die „Nationale Qualitätsinitiative im
System der Tageseinrichtungen für Kinder“, die der Bund
ins Leben gerufen hat. Sie soll gemeinsam mit Ländern
und Trägern konsequent weiter verfolgt werden. Das
Hauptanliegen besteht darin, die Instrumente zur Quali-
tätsmessung und -entwicklung zu verbreiten und mit den
Bildungsplänen der Länder zu verknüpfen.

In manchen Feldern sind jedoch völlig neue Konzepte ge-
fragt. Das betrifft insbesondere die Förderung von Kin-
dern mit Migrationshintergrund. Diese Kinder haben über-
durchschnittlich häufig mit Sprachproblemen zu kämpfen.
Gute Sprachkenntnisse sind jedoch Voraussetzung und
Grundlage für alle späteren Lernprozesse. Wie sich
sprachliche Bildung für alle Kinder, also auch für Kinder
mit Migrationshintergrund, effektiv gestalten lässt, wird in
dem Projekt „Sprachliche Bildung“ untersucht.

Neue Konzepte sind auch gefragt, wenn es darum geht,
Entscheidungsgrundlagen für die individuelle Förderung
von Kindern zu schaffen. Grundlage dafür ist die – bis-
lang sträflich vernachlässigte – Beobachtung und Doku-
mentation von Lernprozessen. Sie sind derzeit Gegen-
stand des Projekts „Bildungs- und Lerngeschichten“.

Darüber hinaus sollten über die Einbeziehung Freiwilli-
ger ungenutzte Ressourcen für die Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen er-
schlossen werden. Nicht als Ersatz für Erzieherinnen und
Erzieher, sondern zur Gewinnung neuer Kompetenzen,
etwa im Bereich naturwissenschaftlicher Bildung.

Nachhaltig wirksam wird eine früh einsetzende För-
derung von kindlicher Bildung aber nur sein, wenn sie
dauerhaft und intensiv ausgestaltet wird. Das bedeutet:
Familie, Kindertageseinrichtung und Schule müssen stär-
ker kooperieren und gemeinsam dafür sorgen, dass auf-
einander aufbauende Lernzuwächse erreicht werden. Die
derzeit noch mangelnde Kooperation der Bildungsinsti-
tutionen führt zu teilweise gravierenden Brüchen in
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kindlichen Bildungsbiographien und zu Reibungsverlus-
ten an den Übergangsstellen. 

Wer die Qualität der frühkindlichen Förderung steigern
und fortentwickeln will, muss in erster Linie das Personal
in seiner Arbeit unterstützen. Notwendig ist daher – ge-
gen den derzeit mancherorts beobachtbaren Trend – der
Erhalt und Ausbau von Beratungs- und Unterstützungs-
strukturen für Erzieherinnen und Erzieher. Bei der Ver-
besserung von Förderkonzepten kann man viel lernen von
erfolgreichen Beispielen. Der Qualifizierungsbedarf der
Tagespflegepersonen (Tagesmütter und -väter) ist noch
höher einzuschätzen als der von Erzieherinnen und Erzie-
hern in Krippen und Kindertagesstätten. Das im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend entwickelte „Curriculum zur Qualifizierung
in der Tagespflege“ bietet dafür eine gute Grundlage. Wir
fordern die Gemeinden auf, sie konsequent umzusetzen.
Nicht zuletzt sollte angestrebt werden, den Anteil von
männlichen Fachkräften in der Kindertagesstätte und von
„Tagesvätern“ in der Tagespflege Schritt für Schritt zu er-
höhen. Männliche Bezugspersonen wirken sich positiv
auf eine geschlechtersensible Sozialisation der Kinder
aus. 1.4 Schulbildung

Ein erfolgreiches Bildungssystem zeichnet sich durch die
Einheit von „Fördern und Fordern“ aus. In Deutschland
muss eine solche Kultur des Förderns und Forderns – ins-
besondere in der schulischen Bildung – erst aufgebaut
werden. Das zeigt sich an dem engen Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung, bei dem
Deutschland in internationalen Vergleichen unrühmlich
herausragt. Nicht Chancengerechtigkeit kennzeichnet das
Schulsystem, sondern eine hohe Selektivität nach Her-
kunft und Wohnviertel. Das gilt besonders für Kinder mit
Migrationshintergrund: Sie starten weit überdurchschnitt-
lich ohne Schulabschluss oder mit einem Hauptschulab-
schluss ins Berufsleben.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Da manche Eltern aus finanziellen Gründen nicht in der
Lage sind, für ihre Kinder Schulbücher etc. zu kaufen,
sollte die Lehrmittelfreiheit nicht abgeschafft werden, da-
mit auch weiterhin für jedes Kind ein Buch zur Verfügung
steht.“

Die Studien IGLU und PISA haben gezeigt, dass die För-
derung aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von
ihrer Herkunft in der Grundschule offenbar besser gelingt
als in den weiterführenden Schulen. Kein Land in der ge-
samten OECD ist im Sekundarschulsystem von so großen
Chancenungleichheiten geprägt wie Deutschland. Insbe-
sondere die Hauptschule weist – vor allem in den städti-
schen Ballungsräumen – ein problematisches Lernmilieu
auf. Zudem werden zu wenige lernbehinderte und verhal-
tensauffällige Kindern in den Regelschulen gefördert.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Den meisten Schülern ist der theoretische Unterricht zu
langweilig, darum bekommen die Schüler nicht mehr so

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird den quantitativen und

qualitativen Ausbau der frühen Förderung vorantrei-
ben. Bis 2010 soll in allen Kommunen ein bedarfsge-
rechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren zur Verfü-
gung stehen. Zu diesem Zweck entlastet der Bund
die Kommunen durch die Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe um 2,5 Mrd. Euro jähr-
lich, um ihnen den Ausbau der Kinderbetreuung zu
ermöglichen. 1,5 Mrd. Euro sollen für diesen Ausbau
verwendet werden. Komplementär zum Ausbau der
Betreuungsinfrastruktur in den alten Bundesländern
setzt sich die Bundesregierung für die Stabilisierung
der Angebotsstruktur in den neuen Bundesländern
ein.

– Qualitativ orientierte Vorhaben des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wer-
den sich – in Kooperation mit Ländern und Trägern –
auf folgende Themen konzentrieren:

– Entwicklung integrativer Formen der sprachli-
chen Bildung; bei Kindern mit Migrationshinter-
grund wird ihre Zweisprachigkeit berücksichtigt
(ab Februar 2005),

– Entwicklung eines Leitfadens für ein breites En-
gagement Ehrenamtlicher in Tageseinrichtungen
für Kinder unter besonderer Berücksichtigung
elementarer Bildung und Erziehung (ab Januar
2005).

– Die Bundesregierung empfiehlt den Ländern und
Trägern die Verbesserung der Beratungsstrukturen
für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie
beim Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen in die Praxis.

– Sie fördert im Rahmen der Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung und Forschungsförderung
ein Verbundprojekt zur Verbesserung der Koopera-
tion von Kindergarten und Grundschule, das auf die
Bildungspläne der Länder konzeptionell Bezug
nimmt (ab 2005).

– Die Bundesregierung startet gemeinsam mit der
Bundesagentur für Arbeit, den Spitzenverbänden der
freien Wohlfahrtspflege, dem Tagesmütter Bundes-
verband für Kinderbetreuung in Tagespflege sowie
dem Deutschen Jugendinstitut eine Qualifizierungs-
offensive für Tagespflegepersonen.

– Sie empfiehlt den Ländern, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um den Beruf des Erziehers attraktiver
für Männer zu machen.

– Die Bundesregierung wird gemeinsam mit allen Ver-
antwortlichen prüfen, welche Konsequenzen aus
dem Länderbericht zu ziehen sind, den die OECD im
Rahmen der Studie „Starting Strong“ am 30. Novem-
ber 2004 vorgelegt hat.
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viel vom Unterricht mit. Deswegen sollte man an den
Schulen mehr praktischen Unterricht durchführen.“ 

„Für Schüler wäre es das Beste, schon früh eine Fremd-
sprache zu erlernen. Hierbei sollte der Englischunter-
richt im Mittelpunkt stehen. Vielleicht sollte noch eine
zweite Fremdsprache zur Auswahl stehen, um den Schü-
lern schon früh zu ermöglichen, ihre Entscheidungen
selbst zu treffen.“

Entscheidend für die Lernerfolge der Schülerinnen und
Schüler ist die Qualität des Unterrichts. Sie ist ihrerseits
von der Qualität des gesamten schulischen Bildungs-, Be-
treuungs- und Erziehungssystems abhängig. Dabei sollte
der folgende Grundsatz zentrale Bedeutung erlangen: Wir
müssen die Heterogenität von Lerngruppen und Schul-
klassen als Ressource begreifen und als Chance nutzen,
anstatt sie als Hindernis für gelingende Bildungsprozesse
zu beklagen. Die Bundesregierung betrachtet es als vor-
rangiges politisches Ziel, den Anteil von Kindern, die ihre
Pflichtschulzeit ohne qualifizierten Schulabschluss oder
ohne ausreichende Kompetenzen in den grundlegenden
Kulturtechniken beenden, erheblich zu senken. Wir set-
zen uns für eine verstärkte individuelle Förderung von
Kinder und Jugendlichen ein. Das verbessert die Chancen
auf eine rechtzeitige Einschulung, verringert die Zahl von
Zurückstellungen und von Klassenwiederholungen, an
deren Nutzen ohnehin Zweifel erlaubt sind. Außerdem re-
duziert es die Anzahl von Überweisungen in Sonderschu-
len. Nach wie vor werden in Deutschland zu viele Kinder
und Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen und anderen
Behinderungen in besonderen Einrichtungen unterrich-
tet. Nur rund 13 Prozent dieser Schüler und Schülerinnen
werden integrativ, also in Allgemein- oder Integrations-
schulen beschult. Damit schneidet Deutschland im inter-
nationalen Vergleich schlecht ab. Wir müssen daher ver-
stärkt auf eine integrative Beschulung hinarbeiten. Die
Bundesregierung plädiert für eine weitgehende Integra-
tion möglichst aller Schülerinnen und Schüler, hält aber
ein Sonderschulsystem in solchen Fällen für unverzicht-
bar, in denen nur in diesem Rahmen die jeweils erforder-
liche individuelle Förderung erfolgen kann.

Viele Maßnahmen, mit denen die Selektivität des Sys-
tems bekämpft werden soll, wurden schon eingeleitet. So
vereinbarten die Länder im Dezember 2003 gemeinsame
Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss für
die Fächer Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache,
im Oktober 2004 für den Hauptschulabschluss für die Fä-
cher Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache und
für den Primarbereich für die Fächer Deutsch und Mathe-
matik sowie im Dezember 2004 Bildungsstandards für
den Mittleren Schulabschluss für die Fächer Biologie,
Chemie und Physik.

Nationale, schulformübergreifende Bildungsstandards auf
der Basis von Kompetenzmodellen verdeutlichen, wozu
Schulen ihre Schülerinnen und Schüler befähigen müs-
sen. Sie sind insofern der Referenzrahmen für regelmä-
ßige nationale Leistungsuntersuchungen (von Schulen),
die Auskunft geben über die Leistungsfähigkeit des Bil-
dungssystems insgesamt sowie für darauf bezogene, wei-
ter gehende Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie für

die Schaffung von Unterstützungs- und Beratungsstruktu-
ren für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-
rer. 

Somit wird deutlich: Bildungsstandards und darauf bezo-
gene Leistungsuntersuchungen sind ein wichtiges Ele-
ment, um zum einen regelmäßig verlässliche Informa-
tionen über die Qualität des Bildungssystems zu erlangen,
zugleich aber auch systematisch Maßnahmen zur Verbes-
serung der pädagogischen Qualität des Lehrens und Ler-
nens in die Wege zu leiten. Die Bundesregierung hat dazu
die Grundlagen geschaffen. Frühzeitig legte sie ein um-
fassendes wissenschaftliches Gutachten vor. Die so ge-
nannte „Klieme-Expertise“ enthält konkrete Vorschläge
zur Gestaltung von Bildungsstandards. Wo immer die
Länder die Qualität des Schulsystems anheben wollen,
werden sie die Bundesregierung an ihrer Seite finden. Ge-
meinsam sollten wir die zahlreichen Fragen bei der Wei-
terentwicklung, Implementation und Nutzung von Stan-
dards beantworten, für die noch keine empirisch
gesicherten Befunde vorliegen. Entsprechende For-
schungsvorhaben werden von uns gefördert. Wir erhoffen
uns, dass diese Standards am Ende dazu beitragen die
Qualität der individuellen Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen in den Schulklassen entscheidend zu verbes-
sern.

Bund und Länder einigten sich im März 2004 auf eine
regelmäßige gemeinsame Bildungsberichterstattung. Weil
Bildung in der anbrechenden Wissensgesellschaft den ge-
samten Lebenslauf bestimmt, soll die Berichterstattung
sich auf alle bildungsbiografischen Etappen erstrecken.
Sie ist angelegt als institutionelle Dauerbeobachtung des
Bildungssystems und soll eine international anschluss-
fähige, regelmäßige und unabhängige nationale Bildungs-
berichterstattung gewährleisten. Sie analysiert die
„Kompetenzentwicklung im Lebenslauf“ und soll Steue-
rungswissen für eine verbesserte wissenschaftliche Poli-
tikberatung in der Bildung liefern. Der erste Bildungsbe-
richt wird voraussichtlich 2006 erscheinen.

Einen erheblichen Schub zugunsten einer Veränderung
der Lern- und Lehrkultur, die sowohl die individuelle
Förderung als auch das gemeinsame Lernen von Kindern
und Jugendlichen besser gewährleisten soll, stellt das In-
vestitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“
dar. Der Bund stellt den Ländern und Gemeinden insge-
samt 4 Mrd. Euro als Investitionshilfen für den Auf- und
Ausbau von Ganztagsschulen zur Verfügung. Dieses Pro-
gramm der Bundesregierung ist das größte Bildungspro-
gramm in der Geschichte Deutschlands und stellt die
Weichen für die gemeinsame Bildungsreform von Bund
und Ländern. Mit dem Investitionsprogramm des Bundes
soll das bedarfsgerechte Angebot von Ganztagsschulen
beschleunigt werden. Die pädagogische Ausgestaltung
obliegt den Ländern und wird vor Ort durch regionale
Serviceagenturen im Rahmen des Begleitprogramms der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung „Ideen für mehr –
Ganztägig lernen!“ unterstützt. Rhythmisierte Ganztags-
konzepte, die Unterricht und außerunterrichtliche An-
gebote verknüpfen und stärker aufeinander beziehen,
bieten deutlich mehr Raum und Zeit für die individuelle
Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie für
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soziales Lernen. Nicht zuletzt haben Eltern bessere Chan-
cen, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.

Bund und Länder tragen mit gemeinsamen Programmen
wie SINUS-Transfer und SINUS-Transfer Grundschule
zur qualitativen Verbesserung des mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterrichts und zur besseren individu-
ellen Förderung bei. Das Bund-Länder-Programm zur
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund „FörMig“ stellt vor allem die sprachli-
che Förderung ins Zentrum.

Mit dem BMBF-Programm „Schule-Wirtschaft/Arbeits-
leben“ (SWA) trägt der Bund in Zusammenarbeit mit
Ländern und den Sozialpartnern ferner zu einer Verbesse-
rung der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schü-
lern in der Sekundarstufe I bei. Rund 50 000 Jugendliche
haben in über 40 SWA-Projekten in 1 000 Schulen zu-
sammen mit 4 300 Betrieben als Kooperationspartner von
dem Programm profitiert. Bei den Schulen handelt es sich
überwiegend um Schulen im Sekundarbereich I, aber
auch um Schulen im Sekundarbereich II, Förderschulen
und Schulen für Lernbehinderte.

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auch in
den Grundschulen mehr männliche Pädagogen unterrich-
ten. Nicht nur in den Kindertagesstätten, sondern auch
hier ist das männliche Personal stark unterrepräsentiert.
Eine geschlechterbewusste Bildung und Erziehung kann
so nur schwer gelingen.

1.5 Außerschulische Bildungs-, Betreuungs- 
und Förderangebote

Kinder und Jugendliche bilden ihre Fähigkeiten und
Kompetenzen nicht nur in der Schule aus. Von immenser

Bedeutung sind auch die Freizeitangebote, ob in Kultur,
Politik oder Sport. Sie fördern positive Entwicklung, die
Aneignung sozialer Kompetenzen und die soziale Inte-
gration der Jugendlichen. Die Bildungsdebatte muss sich
darauf einstellen. Auch die nonformalen und informellen
Bildungsgelegenheiten verdienen ein breites Forum in
den Diskussionen.

Internationale und interkulturelle Kompetenzen werden
in internationalen Jugendaustausch- und Begegnungspro-
grammen vermittelt, die überwiegend von der Bundes-
regierung, aber auch von Ländern und Kommunen geför-
dert werden. Neben dem Aspekt der Völkerverständigung
kommen damit Elemente der persönlichen Qualifizierung
und Weiterentwicklung zum tragen.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Um die Freizeitgestaltung während der Schulzeit zu ver-
bessern, sollte man möglichst jeder Schule einen Sozial-
arbeiter zur Verfügung stellen. Diese Person könnte dann
Kindern und Jugendlichen auch helfen, mit schwierigen
Situationen fertig zu werden.“

Die außerschulische Jugendbildung ist tragender Baustein
einer ganztägigen Bildung, Betreuung und Förderung. Sie
hilft, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
Deshalb sollten die Träger der kommunalen Jugendhilfe
und die Schulen stärker an einem Strang ziehen – beson-
ders beim Ausbau der Ganztagsschulen. Die unterschied-
lichen Kompetenzen von Jugendhilfe und Schule lassen
sich mit Teamgeist und Fantasie zu einer Ganztagsförde-
rung verknüpfen, die den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen gerecht wird. Ganztagsschulen können zum
Zentrum vielfältiger Aktivitäten werden, bei denen unter-
schiedlichste Menschen, Institutionen, Vereine ihre Fä-
higkeiten einbringen.

Die Bundesregierung fördert mit einer Reihe von Projek-
ten und Programmen Verbesserungen in sozialen Brenn-
punkten und in strukturschwachen ländlichen Regionen.
Dazu zählen zum Beispiel die Projekte und Programme
„Entwicklung und Chancen junger Menschen“, „Soziale
Stadt“ und die Umgestaltung der Jugendmigrations-
dienste.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen

um eine Verbesserung des Umgangs mit Heterogeni-
tät in Bildungszusammenhängen, insbesondere
durch das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung
und Betreuung“ sowie im Rahmen unterschiedlicher
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung.

– Die Bundesregierung unterstützt die Länder im Hin-
blick auf die Berufsorientierung von Schülerinnen
und Schülern mit dem BMBF-Programm „Schule-
Wirtschaft/Arbeitsleben“.

– Die Bundesregierung wird die Länder bei der Klä-
rung der noch zahlreichen empirisch noch ungesi-
cherten Fragen im Zusammenhang mit der Weiter-
entwicklung, Implementation und Nutzung von
Standards durch entsprechende Forschungsvorhaben
unterstützen.

– Die Bundesregierung empfiehlt den Ländern, geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um den Anteil männ-
lichen Personals an den Grundschulen deutlich zu er-
höhen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird sich in Zusammenarbeit

mit den Ländern und den Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe für eine konsequente dezentrale sozial-
raumbezogene Vernetzung der verschiedenen Vorha-
ben und Maßnahmen zur individuellen Förderung
von Kindern und Jugendlichen einsetzen. 

– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die
produktive und partnerschaftliche Kooperation der
verschiedenen Träger von Bildung, Erziehung und
Betreuung und Jugendsozialarbeit, insbesondere von
Schule und Jugendhilfe, nachhaltig gefördert und
weiterentwickelt wird. Hier geht es darum, die Koo-
peration von Jugendhilfe- und Schulträgern im kom-
munalen Bereich zu vernetzen.
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1.6 Berufsausbildung

Nach Beendigung der Schule ist eine qualifizierte Ausbil-
dung für die Teilhabechancen junger Menschen in ihrem
weiteren Lebensverlauf entscheidend. Denn das weitaus
größte Risiko, ein niedriges Einkommen zu erzielen oder
den Arbeitsplatz zu verlieren, tragen Männer und Frauen
ohne Berufsabschluss. Deshalb ist es ein zentrales Anlie-
gen der Bundesregierung, dass für alle ausbildungswilli-
gen- und fähigen Jugendlichen ein umfassendes Angebot
an Ausbildungsplätzen zur Verfügung steht.

Gefordert sind in erster Linie die Bundesländer, in deren
Verantwortung es liegt, dass das Schulsystem den Ju-
gendlichen die erforderliche Ausbildungsreife und einen
Abschluss vermittelt. Die Berufsberater der Agenturen
für Arbeit tragen mit umfassenden Hilfen zur Berufs-
wahlvorbereitung bei, beginnend bereits in den Abgangs-
und Vorabgangsklassen der Schulen. Die kürzlich erneu-
erte Vereinbarung zwischen der Kultusministerkonferenz
und der Bundesagentur für Arbeit soll der Berufswahlvor-
bereitung neue Impulse geben. Das SWA-Programm der
Bundesregierung unterstützt die Länder dabei in ihren
Bemühungen.

Trotz großer Anstrengungen bleiben in Deutschland viele
junge Menschen ohne berufliches Abschlusszeugnis. In
der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen sind dies derzeit
1,36 Millionen oder 14,9 Prozent. Jugendliche und junge
Erwachsene aus Zuwandererfamilien weisen mit 37 Pro-
zent die höchste Ungelerntenquote auf. Zu den wichtigs-
ten Zielen zählt daher, die Zahl der Jugendlichen ohne
Ausbildungsabschluss in den nächsten Jahren deutlich
unter 15 Prozent zu senken.

Die Bundesregierung strebt mit ihrer Berufsbildungspoli-
tik an, eine solide und qualifizierte Berufsausbildung für
alle Jugendlichen sicher zu stellen. In diesem Sinne stellt
der im Juni 2004 geschlossene „Nationale Pakt für Aus-
bildung und Fachkräftenachwuchs“ in Deutschland eine
wichtige Wegmarke dar. Mit diesem Pakt verpflichteten
sich die Bundesregierung und die Spitzenverbände der
Wirtschaft verbindlich, in enger Zusammenarbeit mit den
Ländern allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähi-
gen jungen Menschen ein Angebot auf Ausbildung zu
unterbreiten. Dabei bleibt die Vermittlung in das duale
Ausbildungssystem vorrangig. Auch Jugendliche mit ein-
geschränkten Vermittlungschancen sollen Perspektiven
für den Einstieg in die berufliche Ausbildung und das Be-
rufsleben erhalten. 

Für die dreijährige Dauer des Paktes hat sich die Wirt-
schaft verpflichtet, im Jahresdurchschnitt 30 000 neue
Ausbildungsplätze einzuwerben. Zusätzlich hat die Wirt-
schaft jeweils 25 000 Plätze für Einstiegsqualifikationen
zugesagt. Hierbei soll Jugendlichen mit schwacher
Ausbildungsbefähigung durch 6- bis 12-monatige Mo-
dule eine Brücke in die Berufsausbildung gebaut werden.
Mit diesen Einstiegsqualifikationen soll Jugendlichen mit
individuell eingeschränkten Vermittlungsmöglichkeiten
die Möglichkeit eröffnet werden, einen Ausschnitt aus ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf kennen zu lernen.
Die Kosten für die Praktikumsvergütung sowie die Sozi-

alversicherungspauschale werden aus Bundesmitteln be-
zuschusst. Den Betrieben bietet sich die Chance, die Ju-
gendlichen besser kennen zu lernen. Die Jugendlichen
können zeigen, was in ihnen steckt, und dies ist oft mehr,
als Schulzeugnisse aussagen.

Der Pakt zeigt bereits Wirkung: Zum 30. September 2004
wurden rund 15 300 Ausbildungsverträge mehr abge-
schlossen als im Vorjahr. Besonders erfreulich ist der An-
stieg der Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze. Damit
hat am Ausbildungsmarkt eine Trendwende stattgefun-
den. Mit dem Angebot von 31 500 Plätzen für betriebli-
che Einstiegsqualifizierungen haben die Betriebe das neu
entwickelte Instrument gut angenommen und die Zusage
im Pakt übertroffen. Zwar sind bis Dezember 2004 erst
7 200 Jugendliche in betriebliche Einstiegsqualifizierun-
gen für Jugendliche (EQJ) eingemündet, jedoch ist zu er-
warten, dass im Januar und Februar 2005 noch weitere
der rund 24 300 freien EQJ-Plätze besetzt werden kön-
nen.

Auch in den nächsten beiden Jahren werden die die betei-
ligten Partner alle Anstrengungen unternehmen, um die
im Pakt angestrebten Ziele zu erreichen. Deshalb ist zu
erwarten, dass sich die Ausbildungssituation für Jugendli-
che deutlich verbessert.

Besonderes Augenmerk hat die Bundesregierung auf die
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gelegt. Die Ar-
beitslosenquote der unter 25-Jährigen lag in Deutschland
im Vergleich zur Gesamtarbeitslosenquote niedrig; sie
sank zwischen 1998 und 2004 von 11,8 Prozent auf
9,9 Prozent. Damit lag sie um 1,8 Prozentpunkte unter der
Quote aller Arbeitslosen (11,7 Prozent). Es müssen alle
verfügbaren Instrumente eingesetzt werden, um einen
Wiederanstieg zu verhindern. Die jugendspezifischen
Förderinstrumente des SGB III tragen in hohem Maße
dazu bei, junge Menschen durch die Förderung einer
Ausbildung oder Qualifizierung in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Im Jahresdurchschnitt 2003 wurden 477 000 Ju-
gendliche (6,7 Prozent mehr als Vorjahr) gefördert.

Seit dem 1. Januar 2005 gilt das Gesetz der neuen Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (SGB II). In diesem Rah-
men wird sichergestellt, dass junge Menschen unter
25 Jahren unverzüglich nach Antragstellung auf Leistun-
gen zur Grundsicherung sofort in Arbeit oder Ausbildung
vermittelt werden. Jedem Jugendlichen, der weder einen
Ausbildungsplatz noch eine Beschäftigung findet, soll
frühzeitig zumindest eine staatliche Beschäftigungsmaß-
nahme mit Qualifizierungsanteilen angeboten werden.
Hierfür wird auch auf das Angebot kommunaler Träger
zurückgegriffen werden.

Im Interesse einer effektiven und individuellen Betreuung
der Arbeitssuchenden wird in den Agenturen für Arbeit
ein angemessener Betreuungsschlüssel verwirklicht: Ein
persönlicher Ansprechpartner (bzw. Fall-Manager) wird
für ca. 75 arbeitslose Jugendliche verantwortlich sein.
Diese besonders intensive Betreuung soll die Eingliede-
rung in den regulären Arbeitsmarkt verbessern und eine
Gewöhnung an den Bezug von Sozialleistungen vermei-
den.
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Schon seit geraumer Zeit arbeitet die Bundesregierung
daran, den Übergang aller Jugendlichen von der allge-
mein bildenden Schule in die Berufsausbildung zu er-
leichtern und erfolgreich zu gestalten. Dies gilt im beson-
deren Maße für die Jugendlichen, die auf ihrem Weg in
Ausbildung und Beruf besondere Unterstützung brau-
chen, zum Beispiel Jugendliche aus Zuwandererfamilien.
Damit die berufliche Integration dieser Jugendlichen ge-
lingt, bringt es wenig, den vielfältigen Fördermaßnahmen
noch weitere hinzuzufügen. Viel wichtiger ist es, die vor-
handenen Förderangebote effizienter zu gestalten und die
verschiedenen Förderbereiche besser miteinander zu ver-
knüpfen. Vor allem müssen schulische und außerschuli-
sche Berufsausbildungsvorbereitung stärker zusammen-
wirken und Betriebe noch intensiver einbezogen werden.
Hierzu leisten wir mit dem Programm „Kompetenzen för-
dern – Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit be-
sonderem Förderbedarf“ (BQF Programm) einen wichti-
gen Beitrag. Ziel dieses von 2001 bis 2006 laufenden
Programms ist es, die berufliche Benachteiligtenförde-
rung strukturell und qualitativ-inhaltlich weiter zu entwi-
ckeln und besonders den Jugendlichen, die bislang ohne
abgeschlossene Ausbildung geblieben sind, neue Ein-
stiegs- und Qualifizierungswege zu eröffnen.

Die Jugendmigrationsdienste arbeiten seit dem Jahr 2004
verstärkt dafür, nicht mehr schulpflichtige Jugendliche
aus Zuwandererfamilien auf dem Weg in Ausbildung
oder Beruf zu unterstützen. Nach ihrer bundesweiten Um-
gestaltung konzentrieren sich die Jugendmigrations-
dienste darauf, jedem Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund eine individuelle Eingliederungsberatung zu
bieten, sie z. B. an die Jobcenter bei den Arbeitsagenturen
weiterzuverweisen, und die Angebote vor Ort besser zu
verzahnen. Auch schulpflichtige Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund können sich bei eingliederungsbeding-
ten Problemen an die Jugendmigrationsdienste wenden.

Die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Ju-
gendlichen stellen die Betriebe und Berufsschulen vor
neue Herausforderungen. Lernschwache Jugendliche
brauchen besondere Förderung. Die Bundesregierung hat
eine Reihe von spezifischen Möglichkeiten eröffnet, da-
mit auch Jugendliche, die (noch) nicht in der Lage sind,
eine duale Ausbildung zu absolvieren, einen anerkannten
Berufsabschluss erreichen können. Das setzt ein besseres
Zusammenwirken der Sozialpartner, Schule und Betrieb
voraus. Auch müssen genügend Ausbildungsplätze zur
Verfügung stehen. Anerkannte Abschlüsse sind auch nach
einer berufsfachschulischen Ausbildung möglich. Das
hilft den Betroffenen, Warteschleifen zu vermeiden und
weitere Frustrationen zu verhindern. Die Bundesregie-
rung setzt sich dafür ein, bei der Berufsbildung verstärkt
auf die Förderung besonderer sprachlicher Erfahrungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten zu achten, die die Jugendli-
chen aus ihrer schulischen und familialen Sprachpraxis
mitbringen.

Mädchen machen um bestimmte Ausbildungsberufe lei-
der immer noch einen Bogen. Die Bundesregierung hält
dies für falsch. Sie will Mädchen ermutigen, insbesondere
die zukunftsträchtigen IT-Berufe zu erlernen. Es mindert

die Berufs- und Karrierechancen von Mädchen, dass sie
sich auf eine geringe Zahl von relativ niedrig bezahlten
Dienstleistungsberufen konzentrieren. 

In einer Welt, in der das Wissen immer schneller veraltet,
wird die Aneignung von beruflichen Kenntnissen nicht
mit dem Gesellenbrief enden. Das bedeutet: die Voraus-
setzungen für lebensbegleitendes berufliches Lernen
müssen weiter verbessert werden.

1.7 Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Pädagoginnen und Pädagogen

Ob IGLU-, PISA- oder andere Studien: Übereinstimmend
stellen alle fest, dass bisher in der Ausbildung ebenso wie
in der Fort- und Weiterbildung für pädagogisches Per-

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung ergreift mit dem BQF-Pro-

gramm Initiativen, um die Instrumente der gezielten
beruflichen Förderung von benachteiligten Jugendli-
chen und jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund strukturell und qualitativ-inhaltlich zu moder-
nisieren und dadurch effizienter und verlässlicher zu
gestalten. Einen besonderen Förderschwerpunkt bil-
den dabei Initiativen und Projekte, die das Ziel ha-
ben, die Ausbildungsreife von Schülerinnen und
Schülern schon während der Schulzeit zu verbessern
und die Berufsausbildungsvorbereitung an den be-
rufsbildenden Schulen weiter zu entwickeln. Insbe-
sondere sollen ausbildungs- und praxisorientierte
Lernphasen in den Schulbetrieb integriert werden, in
enger Kooperation zwischen Schulen und Betrieben.

– Die Bundesregierung setzt sich im Zusammenwirken
aller Verantwortungsträger dafür ein, dass jeder Ju-
gendliche, der kann und will, ein Ausbildungsplatz-
angebot erhält.

– Die Bundesregierung wirkt an der Weiterentwick-
lung von Ausbildungswegen mit integrierten sozial-
pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen zum
Ausgleich von Defiziten im Sozial- und Lernverhal-
ten mit.

– Die Bundesregierung fördert die Entwicklung eines
Systems von Qualifizierungsbausteinen aus Ausbil-
dungsberufen, um Ausbildungsvorbereitung und Be-
rufsausbildung besser zu verknüpfen, die Betriebe
stärker an der Ausbildungsvorbereitung noch nicht
ausbildungsfähiger Jugendlicher zu beteiligen sowie
Anrechnungsmöglichkeiten auf eine anschließende
Berufsausbildung zu ermöglichen. 

– Mit verschiedenen Projekten zur Berufswahl wie
z. B. dem bundesweiten Ausbildungsprojekt „idee-
it“ und dem bundesweiten Aktionstag „Girls’ Day –
Mädchen-Zukunftstag“ versucht die Bundesregie-
rung, das Interesse von Mädchen für die zukunftsori-
entierten, naturwissenschaftlich-technischen, wie
z. B. die IT-Berufe zu wecken, die bisher überwie-
gend von Jungen angestrebt werden.
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sonal vor allem ein erheblicher Nachholbedarf mit Blick
auf die individuelle Förderung besteht. Erzieherinnen und
Erzieher müssen ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer
dazu befähigt werden, Stärken und Defizite der Kinder
und Jugendlichen rechtzeitig zu erkennen. 

Die Bundesregierung unterstützt eine grundlegende Re-
form der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Pädagogin-
nen und Pädagogen. Die Veränderung der Lehrerbildung
darf nicht allein auf Unterricht ausgerichtet sein, sondern
muss die Schule in einem allgemeineren Sinn einbezie-
hen. Das betrifft viele Aspekte. Auch die zunehmende
Selbstständigkeit der Schulen verlangt den Pädagogen
und Pädagoginnen neue Sichtweisen und Kompetenzen
ab.

Veränderungen in der Ausbildung wirken sich in der
pädagogischen Praxis erst mittel- bis langfristig aus. Da-
her ist vor allem auch eine wissenschaftlich fundierte
Überprüfung und Weiterentwicklung der Maßnahmen
und Rahmenbedingungen für die Fortbildung des pädago-
gischen Personals notwendig.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird sich bei den Ländern da-

für einsetzen, dass die Ausbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern bei Beibehaltung ihres Praxisbe-
zuges angehoben wird und Weiterbildungskonzepte
evaluiert und fortentwickelt werden.

– Die Bundesregierung ist bereit, im Rahmen der
Reform der Lehrerbildung an einer überzeugenden
Verknüpfung der fachwissenschaftlichen mit der
erziehungswissenschaftlichen und didaktischen Aus-
bildung sowie an der Verzahnung der Ausbildung
mit der Schulpraxis und einer professionellen Be-
treuung in der Berufseingangsphase mitzuwirken.
Die Ergebnisse des BLK-Modellversuchsprogramms
„Innovative Konzepte der Lehrerbildung für berufs-
bildende Schulen – innovelle-bs“ bilden eine fun-
dierte Basis. Das gilt besonders für seine Beiträge zu
den einzelnen Ausbildungsphasen sowie zur Erpro-
bung des Seiteneinstiegs fachwissenschaftlich quali-
fizierter Praktiker. 

– In der Ausbildung aller Pädagoginnen und Pädago-
gen müssen drei Aspekte einen hohen Stellenwert er-
halten:

– die Aneignung von notwendigen Kompetenzen,

– die Fähigkeit zur individuellen und integrativen
Förderung von Lernprozessen in heterogenen
Lerngruppen sowie der Erwerb von Grundkom-
petenzen in der Vermittlung von Deutsch bei
zweisprachig aufwachsenden Kindern als Zweit-
sprache.

– Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass
die Ergebnisse des gemeinsam von Bund und teil-
nehmenden Ländern geförderten BLK-Programms
„Innovative Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer
an beruflichen Schulen – innovelle-bs“ zu
2. Aufwachsen ohne Gewalt

Auf kaum ein Thema reagiert die Öffentlichkeit in
Deutschland so sensibel wie auf den Schutz von Kindern
vor Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt. Immer wieder
stehen die Parlamente deshalb vor der Aufgabe, die Wirk-
samkeit der entsprechenden Gesetze zu überprüfen. Eine
Vielzahl von Ämtern, Verbänden und Initiativen kümmert
sich um die Opfer von Missbrauch. Sie bieten Beratung
und Unterstützung, damit es erst gar nicht zu Gewalttaten
kommt. Gleichwohl besteht weiterhin Handlungsbedarf.
Das zeigen auch die Äußerungen der Kinder bei der Vor-
bereitung des Nationalen Aktionsplans. 

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Körperliche Gewalt wird verharmlost oder sogar in
Videospielen bzw. Spielfilmen verherrlicht. Seelische Ge-
walt wird nicht wahrgenommen und sexuelle Gewalt ist
immer noch ein Tabuthema. Gewalt wird durch Wegsehen
unterstützt oder sogar, im krassen Gegenteil, durch
Schaulustige provoziert. Im Schulalltag stehen Erpres-
sungen und Prügeleien an der Tagesordnung. Im Gehei-
men wird in vielen Familien Gewalt und auch sexuelle
Gewalt praktiziert.“

Das Ziel der Bundesregierung, möglichst allen Kindern
ein Aufwachsen ohne Gewalt zu ermöglichen, erfordert
also weitere Anstrengungen. Einerseits konzentrieren wir
uns dabei auf die Bekämpfung unterschiedlicher Formen
von individuell ausgeübter Gewalt durch Personen aus
dem familiären, institutionellen und sozialen Umfeld.
Zum anderen richten wir unseren kritischen Blick auf Ge-
waltdarstellungen in den Medien. 

Kinder leiden auch durch ein Aufwachsen in materieller
Armut und Enge und durch verweigerte Zuwendung –
also durch äußere Einflüsse, die sie in ihrer natürlichen
Entwicklung hemmen. Die Bundesregierung setzt sich
dafür ein, dass alle Eltern in die Lage versetzt werden, ein
existenzsicherndes Einkommen für ihre Familien zu er-
arbeiten. Welche Rahmenbedingungen dafür notwendig
sind und wie sie realisiert werden können, wird in
Kapitel 5 „Entwicklung eines angemessenen Lebensstan-
dards für alle Kinder“ dargelegt.

Zum Bereich der „Gewalt“ gehört auch die sexuelle Ge-
walt gegen Kinder. Die Thematik bleibt im vorliegenden
Nationalen Aktionsplan jedoch ausgeklammert, da die

– neuen Organisationsformen, 

– veränderten zeitgemäßen Lernkulturen und 

– pädagogischen Konzepten für die Fortbildung der
Lehrkräfte, 

– der Vorbereitung auf neue Anforderungen an den
selbstständiger werdenden Schulen sowie 

– einer vertieften Professionalisierung von Berufs-
einsteigern 

ausgewertet und möglichst zügig umgesetzt werden.
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Bundesregierung dazu einen eigenen „Aktionsplan zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt und Ausbeutung“ verabschiedet hat.

2.1 Gewalt und Kindesvernachlässigung in 
der Erziehung

Unter Gewalt in der Erziehung werden seelische und kör-
perliche Bestrafungen von Kindern verstanden. Sie reicht
von verbalen Abwertungen über ein Ignorieren des Kin-
des und leichte Züchtigungen bis zu schweren Kindes-
misshandlungen, unter Umständen mit Todesfolge. Die
seelischen Folgen elterlicher Gewalt zeichnen den Weg
eines Menschen oft ein Leben lang. Die Opfer werden in
ihrer Jugendzeit überdurchschnittlich oft von Drogen ab-
hängig, reagieren selbst mit anti-sozialen Verhaltenswei-
sen auf ihre Umwelt und begehen häufiger Straftaten. Das
macht deutlich: Auch für die Gesellschaft sind die sozia-
len Folgen und volkswirtschaftlichen Kosten von Gewalt
in der Erziehung sehr hoch.

Die Bundesregierung hat die Förderung einer gewalt-
freien Erziehung zu ihren grundlegenden Zielen erhoben.
Mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung, das im No-
vember 2000 durch das „Gesetz zur Ächtung von Gewalt
in der Erziehung“ eingeführt wurde, haben wir ein ent-
sprechendes Leitbild gesetzlich verankert. Die Kampagne
„Mehr Respekt vor Kindern“ diente dazu, diese Gesetzes-
änderung bekannt zu machen. Außerdem sollte sie Eltern
und Gesellschaft den notwendigen Paradigmenwechsel in
der Erziehung nahe bringen und das Bewusstsein für die
Folgen von Gewalt in der Erziehung schärfen. Die Eltern
sollten unterstützt werden, Konfliktfälle und Situationen
von Überlastung und Überforderung gewaltfrei zu bewäl-
tigen. Darum beschränkte sich die Kampagne, die im
September 2000 startete und Ende 2002 endete, nicht auf
mediale Spots und Plakatierungen. Ein Schwerpunkt lag
auf konkreten Praxisprojekten vor Ort.

Adressaten der Kampagne waren in erster Linie Multipli-
katoren und Eltern. Bei den Projekten wurden Seminar-
konzepte und Strategien zum Thema gewaltfreie Erzie-
hung in der Familienbildung erarbeitet; Multiplikatoren
der Familienbildung und -beratung erhielten Informatio-
nen und Einblicke in Workshops. Darüber hinaus wurden
Elternbriefe und Faltblätter für Eltern entwickelt und El-
ternbildungsmaßnahmen konzipiert und umgesetzt.

Diesem wichtigen Schritt müssen weitere folgen. Denn
obwohl Gewalt in der Erziehung seit Jahrzehnten ab-
nimmt und die meisten Eltern eine gewaltfreie Erziehung
zunehmend als Ideal empfinden, ist sie aus dem Erzie-
hungsalltag vieler Familien noch nicht verschwunden.

Wissenschaftliche Befunde bestätigen: Wer selbst als
Kind geschlagen wurde, gibt dieses Erfahrungsmuster
sehr häufig als Mutter oder Vater weiter. Eine effektive
Gewaltprävention muss deshalb bereits in der Familie an-
setzen. Nur so kann die Weitergabe gewaltförmigen Er-
ziehungsverhaltens von Generation zu Generation wirk-
sam unterbrochen werden. Die Aufklärungs- und
Informationsarbeit zum Thema Gewalt sollte auch in den

Tageseinrichtungen für Kinder und in den Schulen erfol-
gen.

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung kann seine volle
Wirkung nur entfalten, wenn möglichst alle Eltern, Kin-
der und Multiplikatoren es kennen. Bisher ist dies für
rund 30 Prozent der Eltern, 30 Prozent der Kinder und
90 Prozent der Multiplikatoren der Fall. Das bedeutet:
Auch nach dem Ende der Kampagne brauchen wir stetig
familiennahe und zielgruppenspezifische Informations-,
Beratungs- und Hilfsangebote, die für alle Eltern leicht
zugänglich sind. Besonders wichtig ist eine enge Zusam-
menarbeit zwischen dem Gesundheitssektor und der Kin-
der- und Jugendhilfe. An dieser Schnittstelle lassen sich
hoch gewaltbelastete Familien identifizieren, die sich
eher von ihrer Umgebung abkapseln. Diese Familien zu
erreichen und sie für die vorhandenen Hilfen zu öffnen,
könnte vielen Kindern helfen, aus der Spirale der Gewalt
zu entkommen. In den Nachbarschaften soll die Zivilcou-
rage gestärkt werden. Wer Gewalt von Eltern gegenüber
ihren Kindern wahrnimmt, darf nicht wegsehen, sondern
muss die betroffenen Eltern darauf ansprechen und, falls
erforderlich, weitere Schritte ergreifen, z. B. das örtliche
Jugendamt informieren.

Bei all dem darf aber auch der Schutz der Opfer nicht ver-
gessen werden. Geschlagene und malträtierte Kinder ha-
ben Anspruch auf umfassende und professionelle Hilfe,
um die körperlichen und vor allem die seelischen Folgen
ihrer Leiden zu verarbeiten. 

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Es ist auch bekannt, dass man erlebte Gewalt häufig
automatisch an andere weitergibt. Deshalb müssen für
Opfer von Gewalt Gesprächskreise, Selbsthilfegruppen,
Therapien usw. zentral und kostengünstig bzw. kostenlos
angeboten werden.“

Die Bundesregierung wird künftig dem Phänomen der
Gewaltausübung in Form von Kindesvernachlässigung,
das bislang wenig beachtet wird, stärkere Aufmerksam-
keit widmen. Dabei geht es um Gewalt in der Erziehung
durch andauerndes oder wiederholtes Unterlassen fürsor-
genden Handelns. In solchen Fällen wird das Kind unzu-
reichend oder nicht angemessen ernährt, gekleidet, ge-
pflegt und versorgt. Seine Bedürfnisse nach Nähe,
Zuwendung und Schutz werden missachtet. Das Kind er-
hält keine ausreichenden oder nur unangemessene Ent-
wicklungsanreize. Solche Vernachlässigung führt zumeist
zu sozialen Auffälligkeiten und körperlichen Entwick-
lungsverzögerungen. Es drohen Verwahrlosung, geistige
Retardierung und Kindstod. Vernachlässigungen kommen
nach aktuellen Daten wesentlich häufiger vor als körperli-
che, seelische und sexuelle Gewalttätigkeiten. Das macht
deutlich, wie dringend wir dieser Form von Gewalt einen
Rang verschaffen müssen, der ihrer tatsächlichen Bedeu-
tung entspricht. 

Sowohl für Erziehungsgewalt als auch für Kindesver-
nachlässigung gilt: Die Gefahr steigt mit der Zahl von
Belastungen, denen die Familie ausgesetzt ist. Wer Ge-
walt vorbeugen will, muss deshalb vor allem die materiel-
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len Ressourcen von Familien stärken, wie sie in Kapitel 5
beschrieben sind, und die soziale Integration von Fami-
lien befördern. Eltern und Kinder, die in funktionierende
Netzwerke von Nachbarn, Freunden und Verwandten ein-
gebunden sind, meistern familiäre Krisen oder persönli-
che Belastungen besser und in der Regel gewaltfrei. 

Die Arbeit der staatlichen Ebenen für Kinder und Jugend-
liche stützt sich neben dem fachlichen Dienstleistungs-
auftrag in der sozialen Arbeit auch auf den existentiellen
Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe zur Abwen-
dung von Gefahren für das Kindeswohl (vgl. auch § 1
Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). Die Bundesregierung hat diesen
Schutzauftrag in ihrem Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe besonders herausge-
hoben. Künftig wird das staatliche Wächteramt durch
bundesgesetzlich eindeutige Regelungen gestärkt. Bun-
desweite Empfehlungen des Städtetages und die Empfeh-
lungen einzelner Kreise und Städte flankieren die Rege-
lungen in diesem Gesetzentwurf. 

Bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Kindes-
wohls muss die Jugendhilfe von Amts wegen tätig wer-
den. Nur so kann eine eigenverantwortliche Entscheidung
darüber getroffen werden, wie sich eine (drohende) Ge-
fährdung des Kindeswohls abwenden lässt: durch Hilfen
für die Familie oder durch eine Anrufung des Familienge-
richts. 

Deshalb soll durch das Gesetz klargestellt werden (§ 8a
SGB VIII E), dass das Jugendamt Hinweisen über eine
drohende Kindeswohlgefährdung nachgehen, sich wei-
tere Informationen zur Klärung verschaffen und sodann
eine Risikoabwägung für das weitere Vorgehen vorneh-
men muss. Zwischen drei Möglichkeiten gilt es zu ent-
scheiden. Ist das Kind besser durch Hilfe für die Familie
(z. B. das Angebot von Hilfe zur Erziehung nach §§ 27
SGB ff. VIII) geschützt? Oder durch die Einschaltung des
Familiengerichts im Hinblick auf Maßnahmen nach
§§ 1666, 1666a BGB? Oder müssen andere Institutionen
wie Polizei oder Psychiatrie informiert werden, weil sie
die geeigneten Institutionen sind, die Gefährdung des
Kindeswohls zu verhindern? Bei dieser Risikoeinschät-
zung müssen – entsprechend den Empfehlungen des
Deutschen Städtetages – mehrere Fachkräfte zusammen-
wirken. Die geplante Neuregelung verpflichtet auch die
Eltern dazu, an der Abschätzung des Risikos mitzuwir-
ken.

Besondere Beachtung brauchen Kinder und Jugendliche
aus solchen Migrationsfamilien, die in materieller Armut
und ohne ausreichende soziale Ressourcen aufwachsen.
Aus Untersuchungen zu Erziehungsstilen von Migran-
teneltern, die für den Sechsten Familienbericht der Bun-
desregierung angefertigt wurden, lassen sich zwar keine
Anzeichen für erhöhte familiäre Gewalt in Migrantenfa-
milien ablesen. Aber immer wieder kommen aus der Be-
ratungspraxis und aus Studien Hinweise auf Gewalt in der
Erziehung. 

Auch der Erste Periodische Sicherheitsbericht der Bun-
desregierung aus dem Jahre 2001 thematisiert diese Pro-
blematik. Er bezieht sich dabei insbesondere auf die Un-

tersuchungen des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen. Insgesamt ist der Forschungsstand zu die-
sem Thema jedoch nicht ausreichend. Belastbare Aussa-
gen sind erst möglich, wenn weitere fundierte Erkennt-
nisse vorliegen. Wir brauchen mehr Forschung zum
Erziehungsverhalten in Zuwandererfamilien, auch im
Vergleich mit deutschen sozial benachteiligten Jugendli-
chen. Offensichtlich ist jedoch schon jetzt die Tatsache,
dass bessere Zukunftschancen für junge Menschen, auch
solcher mit Migrationshintergrund, die wirksamste Form
von Gewaltprävention sind.

In diesem Sinne wirkt das Eingliederungsprogramm des
Bundes zur Integration junger Menschen mit Migrations-
hintergrund, das seit dem 1. Januar 2004 gilt. Das Pro-
gramm hilft, die Benachteiligungen von Zuwandererkin-
dern auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt abzubauen.

Maßnahmen:
– In 2005 wird die Bundesregierung einen Bericht zu

Veränderungen im realen Erziehungsverhalten von
Eltern durch das Recht auf gewaltfreie Erziehung
vorlegen.

– Sie fördert weiterhin Modellprojekte zur Unterstüt-
zung einer flächendeckenden Einführung von Fami-
lienbildungsprogrammen mit dem Ziel der Aufklä-
rung und Schulung von Eltern hinsichtlich
gewaltfreier Erziehungsmethoden.

– Die Bundesregierung fördert die Erarbeitung von
Modulen für den Unterricht in Schulen, die die The-
men Fürsorge und Erziehung von Säuglingen und
Kleinkindern unter entwicklungspsychologischen
Aspekten behandeln.

– Sie fördert die Entwicklung von Schulungspro-
grammen, die in Zusammenarbeit mit Krankenhäu-
sern, Hebammenvereinigungen, Familienbildungs-
einrichtungen und Kinder- und Jugendärzten
entstehen und werdenden Eltern angeboten werden.

– Bereits vorhandene niederschwellige Angebote für
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern und be-
sondere Hilfestellungen wie etwa Schreiambulanzen
und Familienhebammen sollen mit Unterstützung
der Bundesregierung evaluiert und in einer Form do-
kumentiert werden, dass sie für die Praxis als Leitfa-
den dienen können. 

– Länder und Gemeinden sollten Familienbildungs-
und Beratungsangebote in ausreichendem Umfang
niederschwellig und sozialräumlich konzipieren und
anbieten. Dabei sind auch zielgruppenspezifische
Hilfen z. B. für Migrantinnen und Migranten und
mehrfach belastete Familien zu erarbeiten. Für be-
stimmte Zielgruppen sind spezielle Multiplikatoren,
etwa solche mit Migrationshintergrund, gezielt ein-
zubeziehen.

– Die Bundesregierung empfiehlt den verschiedenen
Anbietern verstärkte Vernetzungen, insbesondere
zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe.
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2.2 Kinder als Zeugen und Beteiligte von 
Partnergewalt

Gewalt zwischen Partnern hat auch negative Auswirkun-
gen auf Kinder. Wenn eine Mutter und ein Vater sich
schlagen, leidet darunter die Fürsorge und Erziehung ih-
rer Kinder. Die repräsentative Untersuchung zu Gewalt
gegen Frauen in Deutschland hat ergeben, dass rund
25 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen Formen
körperlicher oder sexueller Gewalt (oder beides) durch
aktuelle oder frühere Beziehungspartner mindestens ein-
mal erlebt haben. Bei 64 Prozent dieser Frauen hatte die
Gewalt Verletzungen zur Folge. Diese Daten machen
deutlich, dass es sich bei häuslicher Gewalt gegen Frauen
um ein erhebliches Problem handelt, von dem auch viele
Kinder mit betroffen sind. Die betroffenen Partner sind in
der Konfliktsituation so sehr mit sich selbst beschäftigt,
dass sie häufig nicht wahrnehmen, wie sehr die Kinder
unter der Situation leiden. Selbst Verhaltensauffälligkei-
ten werden nicht bemerkt. Wo Männer Gewalt gegen
Frauen ausüben, werden sehr häufig auch die Kinder in
Mitleidenschaft gezogen. Jungen und Mädchen reagieren
unterschiedlich auf solche Situationen. Jungen laufen hö-
here Gefahr, sich am Vater zu orientieren und – als Mo-
dell für das Mann-Sein – selbst Gewalt bei der Lösung
von Konflikten anzuwenden. Mädchen dagegen identifi-
zieren sich eher mit den Müttern. Sie neigen dazu, Weib-
lichkeit mit Unterlegenheit, Ohnmacht und Schwäche
gleichzusetzen und in ihr eigenes Verhalten zu überneh-
men. So zeigt die repräsentative Untersuchung zu Gewalt
gegen Frauen in Deutschland deutlich, dass Frauen, die
als Kind Gewalt in der Herkunftsfamilie erfahren oder be-
obachtet haben, ein höheres Risiko tragen, im Erwachse-
nenalter Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt zu
werden. 

Die Bundesregierung hat Voraussetzungen für einen ver-
besserten Schutz vor Partnergewalt geschaffen. Am 1. Ja-

nuar 2002 trat das „Gesetz zur Verbesserung des zivilge-
richtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen
sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewoh-
nung bei Trennung (Gewaltschutzgesetz)“ in Kraft. Darü-
ber hinaus gilt seit April 2002 das Kinderrechteverbesse-
rungsgesetz. Es berücksichtigt stärker die Interessen und
das Erleben von Kindern und Jugendlichen, die von Paar-
gewalt in der Familie betroffen sind. Mit Hilfe dieses Ge-
setzes kann ein gewalttätiger Elternteil und ebenso ein ge-
walttätiger Dritter, etwa ein Lebensgefährte oder eine
Lebensgefährtin eines Elternteils, aus der Wohnung ge-
wiesen werden.

Wir werden den eingeschlagenen Weg konsequent weiter
verfolgen. Mit gezielter Aufklärung wollen wir in der Öf-
fentlichkeit ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Partner-
gewalt erhebliche Auswirkungen auch auf die Kinder hat.
Insbesondere gewaltbereite Erwachsene brauchen Hilfe
bei der Suche nach gewaltfreien Konfliktlösungen in der
Partnerschaft. Wir werden solche Angebote fördern und
unterstützen. Aber auch die Fachleute, die in ihrem beruf-
lichen Alltag mit der Problematik konfrontiert werden,
also beispielsweise Richterinnen und Richter sowie Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugend-
hilfe, brauchen Unterstützung und Hilfe, um die Interes-
sen der Kinder besser wahrnehmen zu können.

Als nächster Schritt müssen die bisher gesammelten Er-
fahrungen von Hilfeeinrichtungen ausgewertet werden.
Dann wird erkennbar, welche Maßnahmen auf örtlicher
Ebene und welche rechtlichen Weiterentwicklungen noch
fehlen. Auch hier muss für verschiedene Zielgruppen spe-
zifisch gedacht und gehandelt werden. Familien mit Mi-
grationshintergrund brauchen speziell zugeschnittene
Maßnahmen und Instrumente. Auch die Hilfen für Jungen
und Mädchen zur Verarbeitung von Partnergewalt müssen
auf die unterschiedlichen Reaktionsmuster eingehen.

Von großem Nutzen sind hier die Ergebnisse der Wissen-
schaftlichen Begleitung der Interventionsprojekte gegen
häusliche Gewalt in Deutschland (WIBIG), in denen die
Bedeutung sowie der Erfolg von Kooperationen zwischen
den einzelnen Institutionen und Behörden bei der Be-
kämpfung von häuslicher Gewalt auch im Hinblick auf
Kinder und Jugendliche sichtbar wird.

– Die Bundesregierung lässt Programme entwickeln,
die sich speziell an Väter richten und diese stärker in
die Kinderbetreuung und -erziehung einbeziehen.

– Die Bundesregierung gibt Untersuchungen in Auf-
trag, die das Problemfeld der Kindesvernachlässi-
gung erhellen.

– Sie empfiehlt den verantwortlichen Stellen, in die
Ausbildungs- und Fortbildungscurricula für soziale
und pädagogische Berufe die Themen Prävention,
Früherkennung und Beratung zu Erziehungsgewalt
und Kindesvernachlässigung aufzunehmen.

– Die Bundesregierung beteiligt sich an einer umfas-
senden Studie zum Thema „Gewalt gegen Kinder“,
deren Durchführung die Generalversammlung der
Vereinten Nationen im November 2001 auf Vor-
schlag des UN-Kinderrechtsausschusses dem UN-
Generalsekretär empfohlen hatte. Zweck der Studie
ist es, Verbreitung, Natur, Ausmaß, Ursachen und
Konsequenzen aller Formen von Gewalt gegen Kin-
der aufzuzeigen, insbesondere im Hinblick auf Ge-
walt in der Familie, Schule, Unterbringungsanstalten
(Heime, Gefängnisse etc.) und auf der Straße.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung hat eine Untersuchung in Auf-

trag gegeben, mit der geprüft wird, ob sich das Gesetz
zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei
Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichte-
rung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung
(Gewaltschutzgesetz) in der Praxis bewährt. Die Stu-
die soll im Frühjahr 2005 beendet sein. 

– Die Bundesregierung fördert die Entwicklung eines
Elterntrainings zur Prävention von Partnergewalt.

– Sie wird an die Länder herantreten mit der Bitte, auf
kommunaler Ebene die Angebote für gewaltbereite
Eltern zu sichten, zu dokumentieren, bekannt zu ma-
chen und weiter auszubauen.
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2.3 Gewalt unter Kindern und Jugendlichen

Beim Thema „Gewalt unter Kindern und Jugendlichen“
muss zwischen mehreren Erscheinungsformen unter-
schieden werden. In der frühen Kindheit experimentieren
Kinder mit körperlich ausgetragenen Auseinandersetzun-
gen, die dem Harmonieverständnis von Erwachsenen
häufig zuwiderlaufen. Jedoch gehören solche Formen der
Konfliktaustragung zu einer normalen Entwicklung, da
sie den Handlungsspielraum von Kindern erweitern.
Manchmal geben Konflikte auch Hinweise auf bestimmte
alterstypische Entwicklungen der Kinder. Andere Kinder
machen durch aggressives Verhalten auf bestimmte Pro-
bleme aufmerksam. 

In der späteren Kindheit und erst recht in der Jugend ist
das Erproben der eigenen Stärken ein weit verbreitetes
und für diese Entwicklungsphasen typisches Phänomen,
ebenso wie das Austesten von Grenzen im Umgang mit
Erwachsenen. Die Bundesregierung ist der Auffassung,

dass die Erwachsenen solch altersbedingtes Verhalten mit
Gelassenheit und Augenmaß begleiten und nicht vor-
schnell mit Anzeigen und Ausgrenzung reagieren sollten.
Werden jedoch bestimmte Grenzen dieses Erprobens der
eigenen Stärke überschritten, sind die Erwachsenen ge-
fordert, eindeutig Position zu beziehen und Einhalt zu ge-
bieten. Manche Vorkommnisse gehen jedoch über das
bloße Erproben der eigenen Stärke weit hinaus. Das be-
trifft massive oder dauerhafte Bedrohungen von schwä-
cheren jungen Menschen. Gemeint sind Fälle, wo Kinder
und Jugendliche gegen psychisch oder physisch unterle-
gene Kinder gewalttätig werden, ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler erpressen oder „abzocken“. Hier muss
auch nach Auffassung der Bundesregierung sofort inter-
veniert werden. Falls andere Maßnahmen nicht ausrei-
chen, kommt auch das differenzierte jugendstrafrechtli-
che Instrumentarium in Betracht. Es bietet hinreichende
Möglichkeiten für eine gezielte, auf den jeweiligen Fall
bezogene Intervention, zum Beispiel auch den Täter-
Opfer-Ausgleich.

Erkenntnisse über so genannte jugendliche Mehrfachtäter
gehören an die Öffentlichkeit. Dabei ist auf eine sachliche
Information zu achten. Kein Zweifel besteht aber auch
darüber, dass für diesen Personenkreis problemadäquate
Maßnahmen entwickelt werden müssen.

Alle Jugendlichen, die einer Straftat verdächtigt oder be-
schuldigt werden, brauchen grundsätzlich Unterstützung,
um ihre Position vor einer Verhandlung oder bei Gericht
zu verbessern.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Eine ständige Auseinandersetzung mit dem Thema Ge-
walt, ob schulisch oder privat, fördert Erkenntnisse und
Selbstbewusstsein. Um dies zu gewährleisten, fordern wir
unter anderem, dass Kinderrechte und die Aufklärung
über sexuelle Gewalt und allgemeine Misshandlungen in
den Lehrplan aufgenommen werden. Denn so kann
sichergestellt werden, dass jedes Kind die Chance hat,
über seine Rechte informiert zu werden. Auch ist es hier
wieder wichtig, die Kinder und Jugendlichen zu informie-
ren, was sie bei solchen Problemen tun können, wo sie
welche Hilfe bekommen und ganz wichtig, dass ihnen
überhaupt Hilfe zusteht.“

„Viele wissen nicht einmal, dass das, was ihnen angetan
wird, falsch ist oder dass sie das Recht auf jegliche Hilfe
haben. Sinnvoll wäre es, wenn es an jeder Schule Aktions-
tage/Projektwochen zu diesen Themen gibt. Zu diesen
Aktionstagen kann man Psychologen aus Beratungsstel-
len, Polizisten, Betroffene etc. oder von Hilfsorganisatio-
nen einladen.“

Bestrafungen sind jedoch eher als letztes Mittel anzuse-
hen. Vorrang haben vorbeugende Maßnahmen, beispiels-
weise Streitschlichtungs- und Konfliktlotsenprogramme
oder Klassenräte. Wenn mit Kindern und Jugendlichen
über Kinderrechte diskutiert wird, gehört dazu auch eine
Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt“ in den
Schulen. Zur Verminderung von Gewalt trägt auch bei,
wenn Kinder auf den Schulalltag mehr Einfluss haben, so

– Die Bundesregierung wird prüfen, wie sichergestellt
werden kann, dass durch Aufklärung und Fortbil-
dung der juristischen Fachkräfte das Problem der
Partnergewalt beim Sorge- und Umgangsrecht grö-
ßere Beachtung erfährt; geprüft wird in diesem
Zusammenhang auch, inwieweit die Teilnahme an
solchen Fortbildungen den Fachkräften als Ver-
pflichtung auferlegt werden kann.

– Sie wird Handlungsleitlinien für den Kinderschutz
im Kontext von Partnergewalt entwickeln und ver-
breiten lassen, die eine Beteiligung von Kindern und
deren Wahrnehmung als eigenständige Personen im
Hilfeprozess sichern. 

– Die Bundesregierung empfiehlt den Ländern und
Kommunen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse
der wissenschaftlichen Begleitung der Interventions-
projekte gegen häusliche Gewalt bestehende Koordi-
nierungsprojekte und Vernetzungen fortzuführen
bzw. einzurichten, um eine verbesserte Kooperation
aller betroffenen Berufsgruppen, insbesondere zwi-
schen Jugendhilfe- und Frauenunterstützungseinrich-
tungen, zu erreichen. 

– Die Bundesregierung wird Qualitätsstandards zur
Behandlung entsprechender Problemlagen für Insti-
tutionen der Jugendhilfe entwickeln und verbreiten
lassen, die in solchen Fällen tätig werden, etwa im
Auftrag des Gerichts mit dem Angebot des begleite-
ten Umgangs.

– Für Dienste für Familien mit Migrationshintergrund
werden aktuelle Erkenntnisse zur Partnergewalt ziel-
gruppenspezifisch aufbereitet und zur internen Wei-
terbildung verbreitet.

– Die Bundesregierung wird vorliegende Erkenntnisse
über die geschlechtsspezifische Verarbeitung von
Partnergewalt sichten und mit dem Ziel der Entwick-
lung von problemadäquaten Handlungskonzepten für
Mädchen und Jungen auswerten lassen.
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wie es in Kapitel 4 beschrieben wird. Darüber hinaus soll-
ten die vorhandenen Anti-Gewalt-Programme besser ge-
nutzt werden. 

2.4 Medien und Gewalt

Weil Fernsehen und neue Medien in der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen einen immer höheren Stellen-
wert einnehmen, war die Neuordnung des gesetzlichen
Jugendschutzes notwendig geworden. Mit dem Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) des Bundes und dem Jugendme-
dienschutz – Staatsvertrag (JMStV) der Länder, die am
1. April 2003 in Kraft getreten sind, wurde auf diese Ent-
wicklungen reagiert. Der neue gesetzliche Rahmen soll
Kinder und Jugendliche effektiv vor jugendgefährdenden
Einflüssen schützen, insbesondere vor Gewaltdarstellun-
gen in den Medien (Trägermedien und Telemedien).

Nach dem Jugendschutzgesetz sind Träger- und Teleme-
dien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
gefährden, von der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (BPjM) in eine Liste aufzunehmen (zu in-
dizieren). Wenn das geschieht, dürfen Trägermedien Kin-
dern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden.
Sie unterliegen weit reichenden Vertriebs-, Abgabe- und
Werbebeschränkungen. Die Rechtsfolgen für indizierte
Telemedien sind im JMStV geregelt. Danach ist deren
Verbreitung unzulässig, es sei denn, dass der Anbieter si-
cherstellt, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht
werden (geschlossene Benutzergruppe).

Nationale Gesetze können aber nur innerhalb nationaler
Grenzen Wirkung entfalten. Angesichts des grenzüber-
schreitenden Internets muss sich der Kinder- und Jugend-
schutz im Multimediazeitalter deshalb internationalisie-
ren. Via Internet kommen Kinder und Jugendliche an

vielfältige illegale und schädigende Inhalte, insbesondere
Gewaltdarstellungen in allen denkbaren Variationen, he-
ran. Die Bundesregierung hält die Schaffung weltweiter
Mindeststandards zur wirksamen Bekämpfung jugendge-
fährdender Netzinhalte für erforderlich. Sie setzt sich auf
internationaler Ebene nachdrücklich dafür ein, dass der
Jugendschutz und die Würde des Menschen in den Daten-
netzen den Schutz erfahren, den sie verdienen.

Über mögliche Medienwirkungen auf das Verhalten von
Kindern und Jugendlichen wird unvermindert leiden-
schaftlich gestritten. Häufig ist die Behauptung zu hören,
dass gewalttätiges Verhalten generell durch den Konsum
von Gewaltdarstellungen in den Medien gefördert wird.
Die Bundesregierung geht mit der herrschenden Lehre
davon aus, dass es nicht ohne Auswirkungen auf Kinder
und Jugendliche bleiben kann, wenn ihnen im Fernsehen
und in anderen Medien Gewalt ständig als normales und
scheinbar gesellschaftlich anerkanntes Konfliktlösungs-
muster vorgeführt wird. Das trifft besonders zu, wenn der
Konsum von Gewalt mit weiteren Belastungsfaktoren im
sozialen Umfeld zusammenfällt. Wenn eine Reihe von
Ursachen zusammenkommt, können exzessive Gewalt-
szenen als Identifikations- und Handlungsmuster fungie-
ren.

Staatlicher Jugendschutz allein reicht nicht aus. Die ge-
setzlichen Regelungen und Maßnahmen der Freiwilligen
Selbstkontrolle können nur eine äußere Abschottung vor
Gewaltszenen gewährleisten. Mindestens genauso wich-
tig ist es, dass Kinder und Jugendliche eigenständige Me-
dienkompetenz erwerben. Dann können sie sich im Sinne
des Kinder- und Jugendmedienschutzes zu einem Gutteil
selbst schützen. Junge Menschen brauchen die Fähigkeit,
eigenverantwortlich mit den Medien umzugehen und zu
problematischen Inhalten kritische Distanz zu wahren.
Mit einer Vielzahl von Maßnahmen arbeitet die Bundes-
regierung deshalb daran, die Medienkompetenz für El-
tern, pädagogische Fachkräfte sowie für Kinder und
Jugendliche zu stärken. Bei der Vermittlung von Medien-
kompetenz kommt auch den Schulen eine besondere Be-
deutung zu. Wichtige Aspekte sind darüber hinaus die be-
ständige Fortbildung für Fachkräfte und die Vernetzung
von pädagogischen Institutionen und Jugendmedien-
schutz.

Für Eltern ist der Umgang ihrer Kinder mit den Medien
zu einer wichtigen Erziehungsaufgabe geworden. Viele
Mütter und Väter brauchen Unterstützung, um sich die
notwendige Medien(erziehungs)kompetenz zu erarbeiten.
Das befähigt sie, den Medienkonsum ihrer Kinder sinn-
voll zu begrenzen. Aus diesem Grund wurde die Kampa-
gne „Schau hin! Was Deine Kinder machen.“ als gemein-
same Initiative des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, dem Programm-Magazin
HÖRZU, dem Telekommunikationsunternehmen ARCOR,
der ARD, dem ZDF und dem Halbleiterhersteller Intel ins
Leben gerufen (www.schau-hin.info). SCHAU HIN! gibt
Eltern Tipps und Anregungen zum richtigen Umgang mit
elektronischen Medien. Sie rät Eltern, sich mit der Me-
diennutzung ihrer Kinder aktiv auseinander zu setzen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung strebt an, durch ihre Öffent-

lichkeitsarbeit zu einer Versachlichung bei der Beur-
teilung von Verhaltensweisen von Kindern und Ju-
gendlichen beizutragen. Auch die Medien sollen für
das Anliegen geworben werden.

– Sie lässt ein Modul für den Unterricht zur Aufklä-
rung über Kinderrechte erarbeiten.

– Die Bundesregierung wird sich im Rahmen der Ju-
gendministerkonferenz dafür einsetzen, dass Anti-
gewaltprogramme flächendeckend und sozialraum-
orientiert in Kinderbetreuungseinrichtungen und
Schulen bekannt gemacht werden und zum Einsatz
kommen.

– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auf-
klärende Erkenntnisse über Mehrfachtäter der
Öffentlichkeit bekannt gemacht und gleichzeitig
problemadäquate Maßnahmen entwickelt und vorge-
halten werden. Dabei sollen insbesondere Jugend-
hilfe und Justiz zusammenarbeiten.
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Zur allgemeinen Vermittlung von Medien- und Mediener-
ziehungskompetenz an Jugendliche, Eltern und Fach-
kräfte hat die Bundesregierung die Bundesinitiative „Ju-
gend ans Netz“ ins Leben gerufen. Dabei werden
Jugendeinrichtungen mit Hard- und Software ausgestat-
tet. Im Jugendportal „netzcheckers.de“ können Jugendli-
che durch interaktive Beteiligungsmöglichkeiten infor-
mell Medienkompetenz erwerben. Workshops zur
medienpädagogischen Qualifizierung richten sich an Ju-
gendliche und Fachkräfte. Die Bundesinitiative vernetzt
bestehende Angebote, die bereits Medienkompetenz für
Fachkräfte und Eltern vermitteln. 

Die gesamte Gesellschaft steht in der Verantwortung,
Kinder und Jugendliche vor schädlichen Einflüssen zu
schützen. Schulen und Jugendeinrichtungen, Medien und
Wirtschaft sind gefordert, Kinder und Jugendliche beim
Aufwachsen zu begleiten und zu bewusstem Medienkon-
sum anzuleiten. Die Medien müssen nach Auffassung der
Bundesregierung mehr als bisher ihrer Verantwortung ge-
recht werden. Sie haben es in der Hand, die Flut von Ge-
waltdarstellungen einzudämmen und damit einen Beitrag
für eine friedvollere Gesellschaft zu leisten. Der Bericht
der Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“, der von den Re-
gierungschefs der Länder in Auftrag gegeben und am
27. März 2003 vorgelegt wurde, greift als gesondertes
Problemfeld Darstellungen der privaten Fernsehsender
auf, welche die Menschenwürde und die Grundwerte ei-
ner freiheitlichen Demokratie antasten. Besonders he-
rausgestellt werden hier einschlägige Talkshows, in de-
nen das Leid von Menschen vorgeführt wird. Sie werden
tagsüber ausgestrahlt und erreichen daher besonders auch
junge Menschen. 

3. Förderung eines gesunden Lebens und 
gesunder Umweltbedingungen

Die bestmögliche Förderung der Gesundheit ist ein zen-
trales Recht aller Kinder und Jugendlichen. Sie stellt eine
wichtige Zielsetzung der Bundesregierung dar. 

Nach dem Verständnis der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist Gesundheit mehr als die Abwesenheit von
Krankheit. Gesundheit wird definiert als ein Zustand voll-
ständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlseins.
Auch wenn die völlige Realisierung dieses WHO-Ansat-
zes beinahe illusionär erscheint, sollte man seine Erfül-
lung anstreben.

Gesundheit ist in die Lebensumstände eingebettet. Viel-
fältige Faktoren bestimmen in enger Wechselwirkung das
Verhältnis von Gesundheit zu Krankheit: vorgegebene in-
dividuelle Eigenschaften und Merkmale, Einstellungen
und Verhaltensweisen. Hinzu kommen Einflüsse der na-
türlichen, der vom Menschen veränderten und der sozia-
len Umwelt. Gesundheit und Krankheit werden durch
diese Faktoren mit beeinflusst. Gesellschaft und Politik
tragen deshalb eine Verantwortung, diese Einflüsse im
Sinne einer bestmöglichen allgemeinen Gesundheit zu
gestalten.

Die meisten schwereren Infektionskrankheiten, Epide-
mien und Mangelkrankheiten, die über viele Jahrhunderte
hinweg insbesondere das Leben von Kindern und Jugend-
lichen stark beeinträchtigten und gefährdeten, sind heute
weitgehend zurückgedrängt. Ehemals unbehandelbare
Krankheiten lassen sich inzwischen gut therapeutisch be-
einflussen.  HIV-Infektionen bei neugeborenen Kindern
belaufen sich durch eine Kombination verschiedener
Maßnahmen auf wenige Einzelfälle pro Jahr. Weniger als
ein Prozent von allen neuen HIV-Infektionen entfällt auf
Kinder, die während der Schwangerschaft oder Entbin-
dung über ihre HIV-positive Mutter infiziert werden.

Jedoch sind neue gesundheitliche Risiken und Beein-
trächtigungen aufgetreten, die wir heute in den Mittel-
punkt einer kindergerechten Gesundheitspolitik stellen
müssen. Dazu zählen frühe Bindungs-, Beziehungs- und
Regulationsstörungen wie exzessives Schreien, Schlaf-
und Fütterstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern.
Chronische psychosomatische und von der Umwelt mit-
bedingte Krankheiten haben erheblich zugenommen: Al-
lergien, aber auch Bewegungsmangel und Übergewicht,
Sprach- und Verhaltensstörungen. Psychosoziale Dys-
funktionen sind immer häufiger zu beobachten – von der

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung unterstützt die Entwicklung

und Verbreitung von Elternschulungen zum Erwerb
von Medienkompetenz.

– Sie unterstützt Träger dabei, Schulungen für Fach-
kräfte zielgruppenspezifisch weiter zu entwickeln,
und ergänzt dies durch die Schaffung und Versteti-
gung von Netzwerken mit den Behörden und Institu-
tionen des Jugendmedienschutzes.

– Die Bundesregierung lässt Fortbildungsmodule ent-
wickeln, die Fachkräften und Eltern einen angemes-
senen Einblick in das aktuelle Konsumverhalten von
Mädchen und Jungen vermitteln.

– Die Bundesregierung unterstützt die Weiterentwick-
lung und Verbreitung von Programmen zur Förderung
der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Be-
darfe und Herausforderungen.

– Sie wird insbesondere private Fernsehsender auffor-
dern, für ihr Kinder-, Jugend- und Nachmittagspro-
gramm ein Reglement zu entwickeln und umzuset-
zen, das gewaltförmige Auseinandersetzungen und
Missachtungen der Menschenwürde in den Sendun-
gen unterbindet.

– Die Bundesregierung wird Schritte einleiten, um De-
fizite in Bezug auf Gewaltdarstellungen im Internet,
die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind, so-
wohl auf europäischer Ebene als auch weltweit auf
dem Weg über internationale Vereinbarungen und
Entscheidungen zu schließen.

– Sie wird weitere Möglichkeiten der Beschränkung
des Konsums von Gewaltdarstellungen durch Kinder
und Jugendliche prüfen und entsprechend den Ergeb-
nissen umsetzen.
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frühen Anfälligkeit für Alkohol und Nikotin bis hin zu
anderen, zum Teil jugend- und szenespezifischen Drogen,
die die Lebensqualität von Kindern zum Teil erheblich
beeinträchtigen. Die Bundesregierung setzt sich mit
Nachdruck dafür ein, Kinder und Jugendliche vor Ge-
sundheitsrisiken und Beeinträchtigungen durch Suchtmit-
tel zu schützen und über die Gefahren aufzuklären. Dazu
dienen der im Juni 2003 vom Bundeskabinett beschlos-
sene „Aktionsplan Drogen und Sucht“ und das „Aktions-
programm Tabakprävention“. 

Zur Verbesserung der Datenlage wird derzeit vom Robert
Koch-Institut ein umfassender Kinder- und Jugendsurvey
durchgeführt.

3.1  Umweltbelastungen
Für ein gesundes Aufwachsen brauchen Kinder und Ju-
gendliche eine „gesunde“ Umwelt. Saubere und natür-
liche Lebensbedingungen zu erhalten und wiederherzu-
stellen, gehört zu den zentralen Zielen dieser
Bundesregierung und wird quer durch alle Politikbereiche
konsequent umgesetzt. Durch die Politik der Bundesre-
gierung ist es zum Beispiel gelungen, die Belastungen
und Verschmutzungen der natürlichen Lebensgrundlagen
erheblich zu reduzieren. Allein der Rückgang der Blei-
belastung in der Luft – und im Blut von Menschen – hat
die gesundheitlichen Beschwerden auch von ungezählten
Kindern und Jugendlichen erheblich verringert. 

Ein Orientierungspunkt für die Gesundheitspolitik der
Bundesregierung ist der „Aktionsplan zur Verbesserung
von Umwelt und Gesundheit der Kinder in der Europäi-
schen Region der WHO“ (CEHAPE). Er wurde auf der
4. Konferenz der Umwelt- und Gesundheitsminister der
Europäischen Region der WHO im Juni 2004 in Budapest
verabschiedet. CEHAPE konzentriert sich auf vier um-
welt- und gesundheitspolitische Ziele, die für die gesamte
Region als besonders dringlich angesehen werden. Jedes
teilnehmende Land soll dazu nationale Kinderaktions-
pläne entwickeln oder in bestehende Aktionspläne zu
Umwelt und Gesundheit integrieren. In Deutschland wird
CEHAPE auf Bundesebene in das seit 1999 bestehende
Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit (APUG) ein-
gebunden und auf diese Weise umgesetzt.

Kinder und Jugendliche – und die Schaffung einer kinder-
gerechten Umwelt – stehen auch bei der von der Europäi-
schen Kommission verabschiedeten Europäischen Strate-
gie für Umwelt und Gesundheit „Scale“ (Science,
Children, Awareness, Legal Instruments, Evaluation) im
Mittelpunkt. Der daraus abgeleitete „Aktionsplan Um-
welt und Gesundheit 2004 bis 2010“ wurde im Juni 2004
vorgelegt. Kommission und Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union sind derzeit mit der näheren Ausgestaltung
des Aktionsplans befasst.

Wasser, Luft und Boden sind mit einer Vielzahl an Schad-
stoffen belastet, überwiegend in geringen Konzentratio-
nen. Um genauere Kenntnisse über die Belastung der Be-
völkerung zu erhalten, erstellt das Umweltbundesamt
erstmals einen Kinder-Umwelt-Survey, in Kooperation
und Anbindung an den ersten Kinder- und Jugendgesund-
heits-Survey des Robert Koch Institutes. Die Untersu-
chungen zielen darauf, die Belastung des Körpers der teil-

nehmenden Kinder zu ermitteln, aber auch die Belastung
von deren Wohnräumen und des häuslichen Trinkwassers
mit Umweltschadstoffen. Anschließend sollen repräsenta-
tive Rückschlüsse daraus möglich werden.

Die Belastungen durch Lärm oder Strahlung nehmen für
Kinder und Jugendliche beständig zu. Besonders in un-
günstigen Wohnlagen leiden Kinder unter Verkehrslärm
und Autoabgasen. Viele Wohnviertel können eine kindge-
rechte Umwelt mit ausreichenden Spiel-, Bewegungs-
und Erfahrungsräumen nicht bieten. Die Bundesregierung
engagiert sich deshalb dafür, eine Umwelt für Kinder zu
schaffen, in der vorhersehbare Gefahrenherde, zum Bei-
spiel durch Verkehrsunfälle oder die Belastung durch
Schadstoffe, konsequent zurückgedrängt werden. Kinder
brauchen positive Bedingungen des Aufwachsens. Dazu
gehört die Chance, das allmählich größer werdende Le-
bensumfeld eigenständig zu erkunden, die Gestaltung von
Räumen selbst zu bestimmen und vieles Ähnliches mehr.
Hier sind auf lokaler Ebene die Stadt- und Wohnumfeld-
planung, die Gesundheitsförderung, die Umweltpolitik
und die Kinder- und Jugendhilfe gefragt.

Eine Reihe von Kindern und Jugendlichen leidet auch un-
ter sozialen Gesundheitsbelastungen, die sich aus dem
Verhalten von Eltern und des übrigen Familienumfelds
ergeben. Ein Beispiel dafür ist das Passivrauchen. Die
Gesundheitspolitik der Bundesregierung zielt auf einen
weiteren Abbau von Umweltbelastungen, sei es durch
Lärm, Schadstoffe oder Tabakrauch.

3.2  Gesundheits- und Entwicklungsförderung
Gesundheit und Krankheit sind Zustände, die sich aus ei-
ner Vielzahl von einzelnen Faktoren ableiten, die eng mit-
einander verwoben sind. Hinter einer Krankheit steckt in

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung trägt zur Information von El-

tern, Kindern und Jugendlichen über umweltgerech-
tes Verhalten und über Zusammenhänge zwischen
Umwelt und Gesundheit bei.

– Sie setzt entsprechende Maßnahmen im Rahmen ih-
res Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit um.
Damit werden gleichzeitig die Ziele der Budapester
Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit der
WHO Europa zum Schutz der Gesundheit der Kinder
vor Umwelteinwirkungen aufgegriffen. Sie beteiligt
sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung des
EU-Aktionsplans Umwelt und Gesundheit 2004 bis
2010.

– Die Bundesregierung beteiligt sich an der Entwick-
lung eines Gesundheits- und Umweltindikatorensys-
tems auf EU-Ebene sowie auf Ebene der Europäi-
schen Region der WHO. 

– Sie setzt sich bei den Bundesländern für die Auf-
nahme eines Moduls „Kinderumwelt und Gesund-
heit“ in die Aus-, Fort- und Weiterbildungscurricula
der mit Kindern beschäftigten Berufe ein, insbeson-
dere für Hebammen und Arzthelferinnen.
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der Regel mehr als nur die Betroffenheit eines Organs.
Daher setzt die Bundesregierung verstärkt auf Konzepte
der primären Prävention und Gesundheitsförderung.

Mit dem 2002 auf Initiative der Bundesgesundheitsminis-
terin gegründeten Deutschen Forum Prävention und Ge-
sundheitsförderung gibt es erstmals in Deutschland ein
nationales Gremium, in dem mehr als 70 wichtige Orga-
nisationen und Institutionen, einschließlich mehrerer
Bundesministerien an einem gemeinsamen Ziel arbeiten:
der Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung.
Diese Aufgabe bezieht sich besonders auch auf Kinder
und Jugendliche. Eine erfolgreiche Gesundheitsförderung
erfordert die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Heil-
und Pflegeberufe mit anderen Professionen, die von Be-
deutung für das gesunde Aufwachsen von Kindern sind –
von der Bildung und Kinder- und Jugendhilfe über die
Stadtplanung bis zu Selbsthilfe- und Umweltgruppen.

Zur Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung
hat die Bundesregierung am 2. Februar 2005 ein Gesetz
auf den parlamentarischen Weg gebracht. Im Mittelpunkt
des Gesetzes zur Stärkung der gesundheitlichen Präven-
tion steht die primäre Prävention, insbesondere die Ver-
haltensprävention. Kinder und Jugendliche sollen schon
in frühem Alter gesundheitsfördernde Verhaltensweisen
lebensnah einüben und selbstverständlich anwenden.
Dazu dienen so genannte Setting-Projekte in Kindertages-
stätten und Schulen. Die Bundesregierung erhofft sich da-
von gute Chancen für dauerhafte Verhaltensänderungen
und erwartet messbare positive Auswirkungen auf die
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 

Die Ausbildung eines Gesundheitsbewusstseins und die
Entwicklung gesundheitsförderlichen Verhaltens ist ein
längerfristiger Lernprozess, der bereits in der Familie mit
der Geburt von Kindern beginnt. So muss die Bedeutung
des Stillens als optimale Ernährungsform, sein Nutzen für
eine gesunde Entwicklung des Kindes und für den Auf-
bau der Mutter-Kind-Bindung im Bewusstsein vieler
Mütter und Väter, aber auch vieler Fachleute, verstärkt
werden. Obwohl die Nationale Stillkommission (NSK)
empfiehlt, Kinder bis zum vollendeten vierten bis sechs-
ten Lebensmonat ausschließlich zu stillen, liegen die
Stillraten, einschließlich des teilweisen Stillens, in
Deutschland am Ende des sechsten Monats unter 50 Pro-
zent. Die Bundesregierung strebt daher eine signifikante
Erhöhung der Stillraten an.

Ausreichende Bewegung, körperliche Aktivität im Alltag
und eine ausgewogene Ernährung sind wichtige Voraus-
setzungen für eine gesunde Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Viele Mädchen und Jungen wachsen je-
doch vornehmlich mit Computerspielen, Fastfood und
Fernsehen auf. Bereits 15 bis 20 Prozent aller Kinder sind
in Folge von Bewegungsmangel und Fehlernährung über-
gewichtig und riskieren damit mittelfristige gesundheitli-
che Beschwerden und gravierende Erkrankungen (z. B.
Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf). Sie leiden häufig
unter sozialer Ausgrenzung und haben schlechtere Chan-
cen in Schule und Beruf. Hier gegenzusteuern ist eine
wichtige Investition in die Zukunft der Betroffenen wie
der gesamten Gesellschaft. Schon heute verursachen er-

nährungsmitbedingte Krankheiten Kosten von schät-
zungsweise 70 Mrd. Euro im Jahr. Die Bundesregierung
sieht es deshalb als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit, die-
ser Entwicklung entgegen zu wirken.  Die „Plattform Er-
nährung und Bewegung e. V.“, im September 2004 von
der Bundesregierung ins Leben gerufen, will möglichst
viele Menschen und Organisationen in Deutschland im
Kampf gegen das Übergewicht zum Mitmachen bewegen.
Zu den weiteren Initiativen der Bundesregierung gehört
die Arbeitsgruppe „Gesunde Kindergärten und Schulen“
des Deutschen Forums.

Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass weitere
Essstörungen wie Magersucht und Bulimie ebenfalls auf
dem Vormarsch sind. Diesen psychosomatischen Erkran-
kungen muss ebenfalls vorbeugend begegnet werden, da
sie häufig mit massiven gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen verbunden sind. Da ganz überwiegend heran-
wachsende Mädchen und junge Frauen betroffen sind,
müssen die spezifischen weiblichen Entwicklungsbedin-
gungen bei der Betrachtung von Essstörungen in beson-
derem Maße berücksichtigt werden. Hierzu gehören das
speziell Mädchen und Frauen betreffende Schönheits-
bzw. Schlankheitsideal sowie Probleme mit der Ge-
schlechterrolle in der Pubertät, verbunden mit den Beson-
derheiten der körperlichen und seelischen Entwicklung
von Mädchen. Der Früherkennung von Essstörungen
kommt eine wichtige Rolle zu.

Sprachstandserhebungen zeigen, dass Kinder im Vor-
schulalter immer öfter Defizite bei ihrer sprachlichen Ent-
wicklung aufweisen. Das betrifft in erster Linie Kinder
aus Migrantenfamilien, in denen wenig Deutsch gespro-
chen wird, und deutsche Kinder aus bildungsfernen Fami-
lien. Sprachentwicklungsstörungen führen fast immer zu
Problemen in der Schule, bis hin zu einer deutlich höhe-
ren Quote von Schulabbrüchen. Die Entstehung von
Sprachentwicklungsstörungen muss daher so früh wie
möglich verhindert werden. Bereits eingetretene Störun-
gen sollten rechtzeitig erkannt und behandelt werden.

Kinder lernen, indem sie mit Menschen, die ihnen wichtig
sind, in Beziehung treten. Deshalb können Fachkräfte in
Kindertagesstätten und Schulen in ihrer Vorbild- und
Erzieherrolle einen wichtigen Beitrag zur Gesundheits-
förderung von Kindern und Jugendlichen leisten. Die
Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesund-
heitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen zu stär-
ken. Insbesondere sollen ein gesundes Ernährungs- und
Bewegungsverhalten gefördert, die sprachlichen und mo-
torischen Fähigkeiten gestärkt und die Fähigkeiten zur
Stressbewältigung verbessert werden.

Intensiver wird sich die Bundesregierung auch dem Pro-
blem der Teenagerschwangerschaften widmen. Die Daten
des Statistischen Bundesamtes zeigen einen leichten An-
stieg, der zwar nicht besorgniserregend ist, aber gleich-
wohl ernst genommen werden muss. Die Zahl der Gebur-
ten bei den unter 18-Jährigen stieg im Jahr 2001 von
zuvor rund 4 700 auf 5 240 und im Jahr 2002 weiter auf
5 420. Parallel dazu wurden auch mehr Schwanger-
schaftsabbrüche bei Minderjährigen verzeichnet – von
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4 724 Abbrüchen im Jahr 1996 auf 7 605 im Jahr 2001,
7 443 im Jahr 2002 und 7 645 im Jahr 2003.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) hat daher im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags
nach § 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz die Sexual-
aufklärung intensiviert, um Teenagerschwangerschaften
vermeiden zu helfen. Ziel ist eine möglichst frühzeitige
Aufklärung über Körperwissen und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Sexualität, die in gemeinsa-
mer Verantwortung mit Eltern und Schulen erfolgen
muss.

3.3 Vorbeugung, Früherkennung und Früh-
behandlung von Krankheiten und 
gesundheitlichen Einschränkungen

Durch das Neugeborenenscreening können schwerwie-
gende körperliche und geistige Störungen, die zum Teil
bereits in den ersten Lebenstagen und -wochen zu irrever-
siblen Schäden führen, frühzeitig erkannt werden. Die
fachgerechte Behandlung erlaubt in vielen Fällen eine

Maßnahmen:
– Förderung des Stillens

– Die Bundesregierung wirkt u. a. über die Natio-
nale Stillkommission daran mit, dass Mütter und
Väter über die hohe Bedeutung des Stillens nach-
haltig informiert werden.

– Sie unterstützt die Initiative Stillfreundliches
Krankenhaus von WHO und UNICEF sowie die
Empfehlungen der Nationalen Stillkommission.

– Bewegungsmangel und Übergewicht

– Die Bundesregierung wirkt an der Information
von Eltern, Kindern und Jugendlichen über ge-
sundheitsförderndes Verhalten und einen gesun-
den Lebensstil mit und führt entsprechende Auf-
klärungskampagnen durch. Dabei werden
Schwerpunkte auf die Prävention von Essstörun-
gen wie Übergewicht, Magersucht und Bulimie
gelegt. 

– Sie regt in diesem Zusammenhang die Einbezie-
hung des sozialen Umfeldes an, d. h. von Familie,
Freundeskreisen, Gleichaltrigengruppen, Stadttei-
len, Kindergarten und Schule. Dabei sollen die
Aktivitäten des Deutschen Forums Prävention
und Gesundheitsförderung und hier insbesondere
der Arbeitsgruppe „Gesunde Kindergärten und
Schulen“ berücksichtigt werden. Dies gilt auch
für die Initiativen der von der Bundesregierung
initiierten „Plattform Ernährung und Bewegung
e. V.“. 

– Die Bundesregierung befürwortet verbindliche
Standards für Patientenschulungsprogramme für
übergewichtige Mädchen und Jungen. Dabei wer-
den alle wichtigen Akteure einbezogen, u. a. Kos-
tenträger, Leistungserbringer, Fachgesellschaften,
Ressorts und Länder. Dazu gehört auch die wis-
senschaftliche Überprüfung dieser Standards.

– Sie regt die Bereitstellung von kindergerechtem
wohnortnahem Spielraum an.

– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Ge-
sundheitsförderung sowie Ernährungs- und Ver-
braucherbildung als Lernziel für Kindertagesstät-
ten und Schulen zu verankern. Bewegung und
Sport sollten verstärkt angeboten werden.

– Sie lässt im Rahmen des „Nationalen Gesund-
heitssurveys für Kinder und Jugendliche“ das
Sportverhalten junger Menschen mit erheben.

– Sprachentwicklung

– Die Bundesregierung unterstützt die Länder,
Kommunen und freien Träger bei der Förderung
der sprachlichen Bildung in Kindertagesstätten
und Schulen.

– Sie stellt Aufklärungsbroschüren für Eltern über
das Verhältnis von Muttersprache und Zweitspra-
che sowie über Möglichkeiten der Sprachförde-
rung zur Verfügung

– Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und in
Schulen

– Die Bundesregierung regt an, Gesundheitsförder-
programme in Kindertagesstätten und Schulen
unter Einbeziehung des Umfeldes durchzuführen,
besonders in Gebieten mit besonderem Entwick-
lungsbedarf. Dazu gehört auch eine gesunde Ver-
pflegung in den Ganztageseinrichtungen.

– Sie regt an, die Curricula von Aus-, Fort- und
Weiterbildungen für Erzieherinnen und Erzieher
sowie Lehrerinnen und Lehrer im Bereich Prä-
vention und Gesundheitsförderung zu verbessern.

– Sie unterstützt innovative Modellprojekte und
regt deren Vernetzung an, z. B. durch das Deut-
sche Forum Prävention und Gesundheitsförde-
rung und die „Plattform Ernährung und Bewe-
gung e.V.“.

– Intensivierung der Sexualaufklärung von Kindern
und Jugendlichen vor und in der Pubertät

– Die Bundesregierung verstärkt die Sexualaufklä-
rung von Kindern und Jugendlichen durch eine
zielgruppen- und altersgerechte Aufbereitung von
Medien. Auch die Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren werden verstärkt angesprochen.

– Sie setzt sich für die Etablierung von Sexualauf-
klärung in der Arbeit von Tageseinrichtungen für
Kinder ein. Dazu fördert sie durch geeignetes
Material für Multiplikatoren die Fortbildungen
von Erzieherinnen und Erziehern und die Koope-
ration mit den Bundesländern ein. 

– Die Bundesregierung fördert die Vernetzung von
Jugend- und Familienhilfe zur Prävention von
Teenagerschwangerschaften.
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normale oder zumindest günstigere geistige und körperli-
che Entwicklung des Kindes. Daher ist es Ziel der Bun-
desregierung, die Früherkennung und Frühbehandlung
schwerwiegender angeborener Erkrankungen zu verbes-
sern und eine umfassende und integrierte Betreuung und
Nachsorge der behandlungsbedürftigen Kinder zu ermög-
lichen.

Der Plötzliche Säuglingstod ist die häufigste Todesur-
sache im ersten Lebensjahr jenseits der Neugeborenen-
periode. Mittels einfach umzusetzender Präventionsmaß-
nahmen im häuslichen Bereich kann das Risiko des
Plötzlichen Säuglingstods reduziert werden: So sollten
Eltern beispielsweise darauf achten, das Baby beim
Schlafen auf den Rücken zu legen, das Kind vor passivem
Rauch zu schützen und zu warme Schlafzimmertempera-
turen zu vermeiden.

Exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen gehö-
ren zu den häufigsten Problemen im frühen Kindesalter.
Wenn dies rechtzeitig erkannt und früh behandelt wird,
können sich spätere, in der Regel langwierige und kosten-
intensive Behandlungen, erübrigen. Eltern sind in der Zeit
nach der Geburt ihres Kindes häufig auf sich gestellt und
wissen nicht, wo sie qualifizierte Hilfe erhalten können.
Die Politik der Bundesregierung zielt deshalb auf die
Früherkennung und Behandlung der genannten Bezie-
hungs- und Regulationsstörungen.

Früherkennungsuntersuchungen im Kindes- und Jugend-
alter sind ein wichtiges Instrument zur Krankheitspräven-
tion und rechtzeitigen Behandlung. Die Teilnahme an die-
sen Früherkennungsuntersuchungen (U1 bis U9 und J1)
nimmt jedoch vom zweiten Lebensjahr an ab. Die Bun-
desregierung strebt die Weiterentwicklung des Angebots
von Früherkennungsuntersuchungen an. Vor allem muss
jedoch sichergestellt werden, dass möglichst alle Eltern
die Untersuchungen auch in Anspruch nehmen. Erhöhter
Bedarf besteht insbesondere bei den U7 bis U9, bei der J1
und prinzipiell bei Risikogruppen.

Die Durchimpfungsrate bei vielen Krankheiten, die durch
eine Impfung vermieden werden könnten, ist bei Kindern
und Jugendlichen nicht ausreichend. Die Bundesregie-
rung strebt daher eine Steigerung der Impfraten an, mög-
lichst bis 100 Prozent.

Kinder und Jugendliche leiden immer häufiger unter psy-
chischen Störungen wie Ängsten, Zwängen oder Depres-
sionen. Selbstverletzungen und Suizidversuche nehmen
zu. Die rechtzeitige Erkennung von psychosozialen Risi-
kofaktoren in den Familien, im weiteren sozialen Umfeld
und in der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist die
Basis jeder frühzeitigen interdisziplinären Intervention.
Die Bundesregierung will ihren Beitrag leisten, um psy-
chosoziale Risikofaktoren durch Früherkennung und
Frühintervention zu reduzieren und daran mitzuwirken,
dass die Früherkennung und Frühbehandlung seelischer
Störungen gewährleistet ist.

Etwa ein Drittel der Jugendlichen konsumiert bereits im
Alter von 15 Jahren regelmäßig Alkohol, also deutlich
vor dem gesetzlichen Mindestalter. Neue Gefährdungen
ergeben sich durch das stark gestiegene Angebot so ge-

nannter Alkopops. Früher regelmäßiger Konsum von Al-
kohol kann zu körperlichen, mentalen und psychosozia-
len Entwicklungsstörungen und – viel schneller als bei
Erwachsenen – zu Abhängigkeit führen. Die Gesetzes-
lage ist eindeutig: In Gaststätten, Verkaufsstellen oder
sonst in der Öffentlichkeit dürfen branntweinhaltige Ge-
tränke (hierzu gehören auch die so genannten Alkopops)
an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgege-
ben werden. Auch der Verzehr ist nicht gestattet. Das-
selbe gilt für andere alkoholische Getränke wie Wein oder
Bier, allerdings bis zu einer Altersgrenze von 16 Jahren. 

Um die bestehenden Vorschriften zum Jugendschutz zu
unterstützen und den Zugang zu branntweinhaltigen Al-
kopops für Kinder und Jugendliche zu erschweren, wurde
mit dem „Gesetz zur Verbesserung des Schutzes junger
Menschen vor Gefahren des Alkohol- und Tabakkon-
sums“ im Juli 2004 eine Sondersteuer auf branntweinhal-
tige Alkopops und eine Kennzeichnungsverpflichtung
eingeführt. Die Steuer-Mehreinnahmen werden der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Präven-
tionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Bundesre-
gierung wird dem Deutschen Bundestag zum 1. Juli 2005
einen Bericht über die Auswirkungen dieses Gesetzes auf
den Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 18 Jahren
vorlegen. Darüber hinaus plant sie Aufklärungskampa-
gnen, um den Alkoholkonsum zu reduzieren.

Alkoholkonsum während der Schwangerschaft und Still-
zeit kann zu erheblichen Schädigungen beim ungebore-
nen Kind führen. Mit gezielter Aufklärung wirkt die Bun-
desregierung deshalb darauf hin, dass schwangere Frauen
und stillende Mütter auf Alkohol verzichten.

Mädchen und Jungen beginnen immer früher zu rauchen.
Mit 15 Jahren konsumiert schon jeder dritte Jugendliche
Zigaretten. Trotz teilweiser Werbeverbote und „Selbstbe-
schränkungen“ der Industrie wird Tabak überwiegend
nicht durch reine Produktwerbung, sondern über die Ver-
mittlung eines positiven Images vermarktet. Die für Ju-
gendliche sehr attraktiven Werbebotschaften heben
hauptsächlich auf Nonkonformität, Spaß, Freiheit, Erotik
und Urlaub ab. Viele Kinder sind bereits durch frühes Er-
leben von Rauchen in der Familie und durch frühes Pas-
sivrauchen – teilweise bereits im Mutterleib – gesundheit-
licher Gefahr ausgesetzt.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Es ist für Kinder viel angenehmer, öffentliche Gebäude
oder geschlossene Räume, aus denen Kinder sich nicht
zurückziehen können, wie z. B. das fahrende Auto, zur
raucherfreien Zone zu erklären. Denn durch Passivrau-
chen wird man nicht nur gesundheitlich belastet, sondern
auch schneller zum Rauchen verleitet.“ 

„Ansonsten sollte es Warnschilder auf den Zigaretten-
schachteln geben, mit der Aufschrift „Rauchen ist für
Kinder noch gefährlicher als für Erwachsene“. Diese
Aufschrift sollte möglichst groß und vielleicht in Leucht-
farben geschrieben werden, damit jedem Erwachsenen
ganz klar wird, dass er nicht nur sich selbst, sondern
auch alle Kinder um sich herum in höherem Maße belas-
tet.“
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Rauchen in der Öffentlichkeit ist für Jugendliche unter
16 Jahren verboten. Die Bundesregierung will Jugend-
liche durch Aufklärung vom Rauchen abhalten. Sie hat
im Jugendschutzgesetz zusätzlich auch die Abgabe von
Tabakwaren an diese Altersgruppe verboten. Vom 1. Ja-
nuar 2007 an dürfen Tabakwaren in Automaten nur ange-
boten werden, wenn dieser an einem Ort aufgestellt ist, an
den Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht heran-
kommen. Durch technische Vorrichtungen oder durch
ständige Aufsicht muss sichergestellt sein, dass Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren Tabakwaren nicht ent-
nehmen können.

Weiterhin arbeitet die Bundesregierung daran, dass der
Einstieg in den Tabakkonsum und das Rauchen während
Schwangerschaft und Stillzeit drastisch reduziert werden.
Die Erwachsenen sollen nachdrücklich darauf hingewie-
sen werden, in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen
auf den Konsum von Tabak zu verzichten.

Maßnahmen:
– Neugeborenenscreening

– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass
das Screening für Neugeborene nach dem jeweils
aktuellen Stand der Wissenschaft erweitert wird. 

– Sie regt die Sicherung und den Ausbau einer um-
fassenden und gegebenenfalls interdisziplinären
Betreuung und Nachsorge an.

– Die Bundesregierung trägt dazu bei, Eltern durch
gezielte sachgerechte Informationen zu unterstüt-
zen.

– Früherkennung und Behandlung von Beziehungs-
und Regulationsstörungen

– Die Bundesregierung regt die Durchführung von
zielgruppenspezifischen Präventionsmaßnahmen
an.

– Die Bundesregierung regt die Erarbeitung und
Umsetzung von integrierten Früherkennungs- und
Präventionskonzepten an, die im Rahmen der Ge-
burtsvorbereitung und Schwangerennachsorge
realisiert werden.

– Sie tritt für den Aufbau niederschwelliger aufsu-
chender Angebote der Beratung und Betreuung
ein, u. a. für Familien mit erhöhten Risiken.

– Die Bundesregierung wird auf der Grundlage der
Recherchen über das derzeitige Beratungsangebot
für junge Eltern die Realisierungsmöglichkeit ei-
ner bundesweit einheitlichen Baby-Notruf-Num-
mer mit Weiterleitung zur nächstgelegenen Ein-
richtung für Eltern in Krisensituationen prüfen.

– Sie regt die Fortbildung von Fachkräften und För-
derung von Netzwerken für die Bereiche der
Früherkennung und Behandlung von Beziehungs-
und Regulationsstörungen und der Eltern-Kind-
Therapie an.

– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Famili-
enbildungsprogramme auf Eltern nach der Geburt
ihres Kindes auszurichten.

– Früherkennungsuntersuchungen
– Sie unterstützt, dass die Kinder- Früherkennungs-

untersuchungen derzeit überprüft und bedarfsge-
recht ergänzt werden. Dabei hervorzuheben ist
der Aufbau von Angeboten, um Risikogruppen zu
erreichen, sowie die Bereitstellung von Informa-
tionen für Eltern über Sinn und Zweck der Früh-
erkennungsuntersuchungen. Dazu sollen beste-
hende Strukturen stärker genutzt werden, und hier
insbesondere Öffentlicher Gesundheitsdienst,
Kindertageseinrichtungen und Schulen.

– Die Bundesregierung wird im Rahmen vorhande-
ner Angebote zur Information von Eltern ver-
stärkte Anstrengungen zur Erhöhung der Inan-
spruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen
unternehmen.

– Impfschutz
– Die Bundesregierung führt die Informationsarbeit

über Krankheitsprävention durch Impfen fort.
– Sie regt an, dass der Impfstatus in die elektroni-

sche Gesundheitskarte aufgenommen wird.
– Psychosoziale Störungen

– Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten dafür ein, dass die Möglichkei-
ten verbessert werden, psychosoziale Risikofak-
toren in den Familien, dem weiteren sozialen
Umfeld sowie in der Persönlichkeitsentwicklung
des jungen Menschen rechtzeitig zu erkennen, um
durch frühzeitige Interventionen das Auftreten
seelischer Störungen zu reduzieren. 

– Bereits eingetretene seelische Störungen müssen
früh erkannt und behandelt werden. Insbesondere
geht es darum:
– niederschwelligen und zeitnahen Zugang zu

bedarfsgerechten kinder- und jugendpsychia-
trischen und psychotherapeutischen Hilfen zu
verbessern,

– qualifizierte Diagnostik- und Therapieange-
bote auszubauen,

– qualifizierte Fort- und Weiterbildungen zum
Umgang mit Suizidalität zu fördern unter Ein-
schluss von medizinischen Institutionen, Schu-
len, Jugendhilfeeinrichtungen und Erziehungs-
beratungsstellen,

– interdisziplinäre regionale Netzwerke zur Kri-
senintervention und Behandlung seelischer
Störungen zu unterstützen.

– Alkohol- und Nikotinprophylaxe
– Die Bundesregierung entwickelt ihre jugendspe-

zifischen Aufklärungskampagnen über die Gefah-
ren des Alkohol- und Tabakkonsums weiter. Sie
prüft, wieweit der Nichtraucherschutz auf breiter
Ebene verbessert werden kann.
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3.4 Verhütung von Unfällen
In der Unfallstatistik spiegelt sich wider, wie sich die
Umwelt für Kinder in den vergangenen Jahrzehnten ver-
ändert hat. Die Räume zum Spielen in der Öffentlichkeit
werden weniger, und in der Folge bewegen die Kinder
sich auch weniger. Das hat zu mehr Unfällen im Haus-
und Freizeitbereich geführt. Dagegen gab es weniger Un-
fälle im Straßenverkehr, an denen Kinder beteiligt waren.
Die Bundesregierung strebt die Reduzierung der Unfälle
mit Kindern im Haus- und Freizeitbereich ebenso wie im
Straßenverkehr an.

3.5 Kindergerechte Versorgung im 
Krankenhaus

Hauptproblem ist, dass rund 40 Prozent der im Kranken-
haus aufgenommenen Kinder und Jugendlichen auf Er-
wachsenenstationen liegen, wo sie ggf. keine altersge-
rechte medizinische und psychosoziale Versorgung
erfahren. Die Mitaufnahme und Anwesenheit eines El-
ternteils ist nicht immer möglich. Zudem sind tagesstatio-
näre Angebote zur Diagnostik und Kurztherapie nicht
ausreichend entwickelt.

Stimmen der beteiligen Kinder und Jugendlichen
„Besonders wichtig ist auch, dass Krankenhäuser kinder-
gerechter werden. Das bedeutet: individuell ausgestattete
Spielräume mit verschiedenen Spielmöglichkeiten, bunt
gestaltete Zimmer, Aktivitätsmöglichkeiten auch für Äl-
tere (>9). Außerdem sollten Ärzte und Schwestern, die mit
Kindern zu tun haben, Pädagogikkurse besuchen, um bes-
ser und gezielter auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen
zu können.“
Die Gesundheitspolitik der Bundesregierung zielt auf
eine kindergerechte Versorgung im Krankenhaus in spezi-

ell für Kinder und Jugendliche ausgestatteten Kinder- und
Jugendstationen. Damit soll eine Verbesserung der Mög-
lichkeit der aus medizinischen Gründen erforderlichen
Mitaufnahme und Anwesenheit eines Elternteils bei sta-
tionärer Behandlung eines Kindes sowie eine Stärkung
der Patientenrechte von Kindern und Jugendlichen ver-
bunden sein.

3.6 Arzneimitteltherapie

Die Arzneimitteltherapie für Kinder und Jugendliche be-
ruht zumeist auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus
Untersuchungen an Erwachsenen, die jedoch nicht ein-
fach auf Kinder und Jugendliche übertragen werden kön-
nen („Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“). 

Weil häufig keine eigens bei Kindern oder Jugendlichen
geprüften Arzneimittel zur Verfügung stehen, müssen
auch Arzneimittel verwendet werden, für die keine arz-
neimittelrechtliche Zulassung für diese Altersgruppe vor-
liegt. Daher sind rechtliche Rahmenbedingungen drin-
gend notwendig. Die Bundesregierung setzt sich dafür
ein, dass Zahl und Qualität klinischer Prüfungen von Arz-
neimitteln speziell für Kinder und Jugendliche erhöht
werden. Nur so erhalten die pädiatrisch und kinder- und
jugendpsychiatrisch tätigen Ärzte mehr Sicherheit bei der
Anwendung von Arzneimitteln.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wirkt mit, eine flächende-

ckende Information von Eltern, Kindern und Jugend-
lichen über alterstypische Unfallgefahren sicher zu
stellen.

– Sie setzt sich dafür ein, dass die präventive Wirkung
von Sport und Bewegung im Hinblick auf Unfälle
stärker beachtet wird.

– Sie regt die Durchführung von Programmen zur kin-
dergerechten Vermittlung des Umgangs mit riskan-
ten Situationen an.

– Die Bundesregierung trifft Vereinbarungen mit der
Industrie über technische Unfallschutzmaßnahmen
und Prüfplaketten.

– Sie setzt sich für den Ausbau eines sicheren Radwe-
genetzes ein.

– Die Bundesregierung wirkt bei der Schaffung gesetz-
licher Regelungen mit, die den Kommunen Flexibili-
tät für die Einrichtung von Tempo 30 Zonen ver-
schaffen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, ausrei-

chende spezifische Kapazitäten für Kinder und Ju-
gendliche in Krankenhäusern zu erhalten bzw. zu
schaffen.

– Sie wirkt darauf hin, dass die Besonderheiten einer
kindergerechten Versorgung bei voll- und teilstatio-
nären Leistungen durch die Kalkulationsbeteiligung
von Kinderabteilungen und Kinderkrankenhäusern
in die Entwicklung der Fallpauschalen berücksichtigt
werden.

– Im Hinblick auf die Verbesserung der Möglichkeit,
ein Elternteil bei stationärer Behandlung ihres
Kindes mit aufzunehmen, wenn es aus medizini-
schen Gründen erforderlich ist, nutzt die Bundes-
regierung die Zusammenarbeit mit den für die
Krankenhausversorgung zuständigen Gremien auf
Länderebene.

– Sie trägt zur Aufklärung der Eltern über Bedürfnisse
und Rechte auf Kinder- und Jugendstationen bei.

– Sie regt die Einführung eines Beschwerdesystems
auf Kinder- und Jugendstationen an.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung unterstützt Maßnahmen zur

Bewertung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
von Arzneimitteln, die gegenwärtig bei Kindern und
Jugendlichen ohne behördliche Zulassung angewen-
det werden.
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3.7 Integration von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen

Behinderungen werden nicht immer rechtzeitig erkannt.
Zudem können Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen ihre Begabungspotentiale zum Teil nicht ausschöp-
fen. Besondere Probleme gibt es beim Übergang in den
Sekundarschulbereich.

Die Bundesregierung will zur Früherkennung aller For-
men von Behinderungen beitragen und die Integration
von Kindern mit Behinderungen in allen Lebensbereichen
unterstützen.

3.8 Interkulturelle Kompetenz 

Mädchen und Jungen wachsen in einer Gesellschaft mit
vielfältigen ethnischen und kulturellen Einflüssen auf.
Auch die Lebensgewohnheiten unterscheiden sich immer
stärker nach sozialen, kulturellen und religiösen Aspek-
ten. Das erstreckt sich bis auf die jeweiligen Vorstellun-
gen über Gesundheit und Krankheit. Wer Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund gesundheitlich
behandelt, braucht daher entsprechendes Wissen und die
Bereitschaft, sich auf unterschiedliche kulturelle und reli-

giöse Ansichten einzulassen. Wir müssen mehr „interkul-
turelle Kompetenzen“ in den Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen für Heil- und Pflegeberufe vermitteln.

3.9 Vernetzung 

Weil Gesundheit ganzheitlich definiert ist, ergeben sich
enge Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen
den Bereichen Gesundheit, Stadtentwicklung, Umwelt,
Bildung und Jugendhilfe. Deshalb profitieren Kinder und
Jugendliche von einer stärkeren Zusammenarbeit der in
diesen Bereichen tätigen Fachkräfte. Das gilt mit Blick
auf den Einzelfall, aber besonders bei der Erarbeitung
von übergreifenden Strategien und Angeboten. Die Ko-
operation sollte auch den Selbsthilfebereich, Umwelt-
und Gesundheitsverbände sowie die Umwelt-, Stadt- und
Regionalplanung einbeziehen. 

3.10 Datenlage und Monitoring

Für eine zielgenaue Planung im Bereich der Gesundheits-
förderung ist gesichertes Wissen unverzichtbar. Mit dem
„Nationalen Gesundheitssurvey für Kinder- und Jugend-
liche“, in den die drei Module Motorik, psychische Ge-
sundheit und der Kinder-Umwelt-Survey integriert sind,
werden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Da-
tenlage im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit zu ver-
bessern. Darauf aufbauend sind Untersuchungen sinnvoll,
die bisher vernachlässigte Themen aufgreifen und einen
tieferen Einblick in Ursache-Wirkungs-Beziehungen er-
lauben. Die Bundesregierung hält eine kontinuierliche
Gesundheitsberichterstattung auf diesem Gebiet für erfor-
derlich. Konkret heißt dies: Wir müssen regelmäßig

– Eine spezielle Prüfung der Anwendung im Kindesal-
ter bei der Neuzulassung von Arzneimitteln wird von
der europäischen Gesetzgebung vorbereitet. Eine
Kommission am Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte ist bereits für deutsche Zulassungs-
verfahren gesetzlich eingerichtet. Durch spezielle
Programme des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung wird die klinische Prüfung von Arz-
neimitteln bei Kindern gefördert (Paednet).

– Die Bundesregierung setzt sich für die Fortbildung
der Kinder- und Jugendärzte und der Kinder- und Ju-
gendpsychiater in der Arzneimitteltherapie ein.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung setzt sich für die Beibehaltung

und den Ausbau der bereits vorhandenen integrierten
Versorgungs- und Förderstrukturen für Kinder mit
komplexen chronischen Erkrankungen ein.

– Sie nimmt eine Überprüfung und gegebenenfalls An-
passung aller relevanten Gesetze und Ausführungs-
bestimmungen im Hinblick auf die Integration von
Kindern mit Behinderungen vor.

– Sie unterstützt bundeszentrale Fachorganisationen
und Verbände, die mit ihrer Arbeit die Integration
von Kindern mit Behinderungen zu verbessern su-
chen.

– Die Bundesregierung wird sich weiterhin beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss für eine flächende-
ckende Einführung eines geeigneten Neugeborenen-
Hörscreeningprogramms als Leistung der Gesetz-
lichen Krankenversicherungen einsetzen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung begrüßt es, wenn Universitäten

die Möglichkeiten nutzen, die die Approbationsord-
nung für Ärzte zur Vermittlung interkultureller Kom-
petenzen bietet.

– Sie begrüßt die Überprüfung und ggf. Anpassung der
Vorschriften für die Fort- und Weiterbildung im Hin-
blick auf die Vermittlung entsprechender Inhalte so-
wie

– die verstärkte Einstellung von Personal mit Migra-
tionserfahrungen. 

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung regt die Einrichtung von run-

den Tischen zur Kinder- und Jugendgesundheit auf
lokaler Ebene im Zusammenhang mit den von ihr
durchgeführten Jugendgesundheitstagen an.

– Sie regt die interdisziplinäre Fort- und Weiterbildung
zur Kinder- und Jugendgesundheit an, vor allem in
sozialen Brennpunkten.

– Sie empfiehlt die Unterstützung von Elternselbsthil-
fegruppen.
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Daten über die körperlichen, geistig-seelischen und sozia-
len Aspekte der Kinder- und Jugendgesundheit erheben.
Wo neuartige Gesundheitsgefährdungen auftreten, brau-
chen wir rasche quantitative und qualitative Studien. Da-
rüber hinaus befürwortet die Bundesregierung ein aktives
Monitoring. Die für die Kinder- und Jugendgesundheit
relevanten Ziele und Maßnahmen müssen ständig über-
prüft und aktualisiert werden.

4. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung.
Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Interessen, Wün-
sche, Hoffnungen, Ängste und Probleme überall dort ein-
zubringen, wo es um ihre Belange geht. Das gilt für den
Alltag in Familie, für die Gestaltung des Wohnumfelds,
im Kindergarten und in der Schule. Aber auch in der ge-
sellschaftlichen Debatte um die Zukunft unseres Gemein-
wesens braucht die Stimme von Kindern und Jugendli-
chen einen festen Platz.

Die Bundesregierung betrachtet die Teilhabe junger Men-
schen als ein tragendes Element in Gesellschaft und Poli-
tik. In vielen Institutionen und Gremien sind ihre Mitwir-
kungs- und Beteiligungsrechte verankert – das gehört für
uns zur Basis einer funktionierenden Demokratie. Die
Gesellschaft ist angewiesen auf das Potenzial von Kin-
dern und Jugendlichen. Wenn ihre Wünsche und An-
regungen ernst genommen werden, kann das viele
Planungs- und Entscheidungsprozesse verbessern. Die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein Grad-
messer für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Kinder und Jugendliche sollten die Möglichkeit haben,
auf politischer Ebene mitwirken zu können, damit ihre
Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden.“

Politik steht heute mehr denn je vor der Aufgabe, die
Menschen stärker an der Meinungsbildung und an ihren
Entscheidungen zu beteiligen. Die Jugendstudien der ver-
gangenen Jahrzehnte zeigen, dass die vorhandenen struk-
turellen Voraussetzungen in Deutschland nicht ausreichen
und nicht jugendgerecht sind. Kinder und Jugendliche
empfinden Verdrossenheit gegenüber dem institutionali-
sierten Politikbetrieb, den sie als erstarrt und weit entfernt
von ihrer Realität erleben. Allerdings belegen die Jugend-
studien eine große Bereitschaft von Kindern und Jugend-
lichen zu projektbezogenem Engagement. Die Zustim-
mung zur Demokratie ist unverändert groß. Dies ist eine
solide Basis für Veränderungen.

Gesellschaft und Politik müssen miteinander umdenken:
Erforderlich ist eine offenere Grundhaltung gegenüber

Kindern und Jugendlichen. Wir müssen ihre Beteili-
gungsrechte als selbstverständlichen Bestandteil der de-
mokratischen Kultur unserer Gesellschaft akzeptieren,
und das muss in der Praxis konkret sichtbar werden: mit
entsprechenden Strukturen und mit einer neuen Austarie-
rung von Machtverhältnissen zwischen den Genera-
tionen.

4.1 Grundlagen

4.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen, Formen, 
Strukturen

Partizipation im öffentlichen Raum setzt rechtliche Rah-
menbedingungen voraus. Auf Kinder und Jugendliche be-
zogen, sind dies neben der UN-Kinderrechtskonvention
vor allem das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII),
die von den Ländern festgelegten Beteiligungsformen in
Kindertagesstätten und Mitwirkungsrechte in der Schule.
In einigen Ländern wurde die Möglichkeit zur Mitgestal-
tung auf kommunaler Ebene in der Gemeindeordnung ge-
setzlich verankert. Auch auf Bundesebene sind entspre-
chende Regelungen zu finden. So gilt für die kommunale
Bauleitplanung die Richtlinie, die sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse junger Menschen und ihre Beteiligung zu
berücksichtigen.

Die Beteiligungsformen lassen sich systematisch in fünf
unterschiedliche Typen trennen: 

– Beteiligung von Jugendverbänden beispielsweise
durch die Jugendringe,

– repräsentative Formen wie Kinder- und Jugendparla-
mente, Schüler- und Schülerinnenvertretungen,

– offene Formen wie Kinder-Stadtteilversammlungen,
-Sprechstunden und -Gemeinderatssitzungen, Jugend-
foren,

– projektbezogene Formen, zum Beispiel Zukunfts-
werkstätten, Workshops, aktivierende Befragungen in
konkreten Planungs- und Entscheidungsprozessen,

– Beauftragten-Modelle, bei denen haupt- oder ehren-
amtlich tätige Erwachsene bei Verwaltungen oder in
politischen Entscheidungsgremien für die Interessen
von Kindern und Jugendlichen eintreten.

Um die politischen Beteiligungsmöglichkeiten von Ju-
gendlichen zu stärken, lassen sich immer wieder Plädoy-
ers für die Herabsetzung des Wahlalters vernehmen. Ei-
nige Bundesländer haben das Instrument schon realisiert.
Ob eine Absenkung des Wahlalters bei bundesweiten
Wahlen geeignet ist, die politische Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen zu verbessern, ist auch bei den Be-
troffenen umstritten. Wählen zu gehen wird von einigen
Kindern und Jugendlichen nicht selten als symbolischer
Akt empfunden, in dem sie keine echten Mitsprache- und
Mitwirkungsmöglichkeiten sehen. Andere fühlen sich
überfordert. Die Politik muss sich deshalb auf allen Ebe-
nen aufgerufen fühlen, Kinder und Jugendliche stärker in
deren direktem Lebensumfeld an Diskussionen und

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung prüft die Verstetigung der Er-

hebungen im Rahmen des „Nationalen Gesundheits-
surveys für Kinder und Jugendliche“ einschließlich
des Umwelt-Surveys.
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Entscheidungen zu beteiligen, und zwar so häufig wie
möglich und dauerhaft statt nur an Wahltagen. Eine sol-
che Herangehensweise schafft Vertrauen. 

Die aktuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
verändern sich zumeist schneller, als die politischen Insti-
tutionen dies wahrnehmen. Daher sind sowohl die rechtli-
chen Grundlagen als auch die Beteiligungsformen der
Gefahr ausgesetzt, als nicht mehr zeitgemäß empfunden
zu werden. Die Bundesregierung will sich für die Moder-
nisierung der Beteiligungsrechte verstärkt engagieren. Sie
wertet die auf allen Ebenen und in allen Bereichen ge-
sammelten Beteiligungserfahrungen gründlich aus. Ihre
Zielsetzung lautet, dass Beteiligungsangebote für alle
Gruppen von Kindern und Jugendlichen in methodisch
angemessener Weise zur Verfügung stehen: für Jungen
und Mädchen, für Kinder und Jugendliche aus allen Bil-
dungsschichten und unterschiedlicher ethnischer Her-
kunft, aber auch für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen.

Erfreulicherweise ist die Beteiligung junger Menschen in
den letzten Jahren immer selbstverständlicher geworden.
Unsicherheit herrscht allerdings darüber, welche Formen
für welche Kinder und Jugendlichen zu welchen Themen
angemessen sind. Es geht also nicht mehr um das Ob,
sondern um das Wie der Beteiligung – und um die Frage,
wie sich die Qualität von Beteiligungsprozessen optimie-
ren lässt. Dazu gehören Aspekte der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität. Wie lässt sich rechtlich absichern,
dass Ergebnisse einer Beteiligung auch umgesetzt wer-
den? Welche Methoden von Beteiligung sind jeweils al-
tersgerecht, welche Form der pädagogischen Begleitung
ist angemessen? Die Beteiligungsmodelle können, je
nach Gegebenheit, auf vielfältige Weise an konkrete Er-
fordernisse angepasst werden. Jedoch müssen wir ver-
bindliche Standards der Beteiligung entwickeln. Die Ein-
haltung dieser Standards wird dann zum Prüfstein, wie
ernsthaft Erwachsene sich auf die Partizipation junger
Menschen einlassen.

An der Entwicklung solcher Standards müssen neben den
Betroffenen die verschiedenen politischen Ebenen betei-
ligt werden. Hinzu kommen Vertreterinnen und Vertreter
aus der Praxis und von Trägerverbänden, Kindertagesstät-
ten, Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus
der Wissenschaft.

4.1.2 Information

Beteiligung an politischen Entscheidungen funktioniert
nur, wenn die Akteure ihre eigenen Rechte und die der
anderen kennen. Das bedeutet: Kinder und Jugendlichen
müssen wissen, welche Beteiligungsrechte sie haben und
wie sie diese Möglichkeiten vor Ort und auf überregiona-
ler Ebene wahrnehmen können. Je besser die Politik auf
die spezifischen Lebenslagen und Interessen unterschied-
licher Zielgruppen eingeht, umso größer wird der Erfolg
der Informationsarbeit sein.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Erwachsene müssen sich auch mit den Vorstellungen der
Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen. Kinder und
Jugendliche müssen lernen, ihre eigene Meinung auch zu
äußern, die Meinung anderer zu achten, Konflikte zu be-
wältigen und Kompromisse zu finden. Das alles gelingt
nur, wenn Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen
sozialen und gesellschaftlichen Schichten einbezogen
werden.“ 

„In den Schulen muss eine bessere Aufklärung über die
Politik stattfinden, damit man sich später bei Wahlen
eine eigene Meinung bilden kann. Die Kinderrechte
müssen in die Lehrpläne aller Bundesländer aufgenom-
men werden, damit jeder Betroffene über seine Rechte
aufgeklärt ist.“

Auch die Erwachsenen brauchen Kenntnis über die Mög-
lichkeiten und Rechte der Beteiligung junger Menschen.
Das gilt nicht nur für Eltern, sondern besonders für Fach-
kräfte jeder Art, die sich mit Kindern befassen: Erziehe-
rinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Fachkräfte
in sozialen Diensten sowie im Bereich der Justiz. Steigen-
des Wissen ist das beste Rezept, um eine offenere Grund-
haltung zu Beteiligungsrechten für Kinder und Jugendli-
che zu erreichen. Die Fachkräfte sollten daher die Chance
erhalten, sich in Aus- und Weiterbildung für die Umset-
zung von Beteiligungsprozessen zu qualifizieren.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung setzt sich das Ziel, die Beteili-

gung von Kindern und Jugendlichen an allen sie be-
treffenden Entscheidungen in Bund, Ländern und
Gemeinden verbindlich zu regeln. Sie entwickelt ein
geeignetes Instrumentarium für die Evaluation der
Umsetzung von Beteiligungsrechten und von Beteili-
gungsmöglichkeiten. Sie wird einen Prozess organi-
sieren mit dem Ziel, Qualitätsstandards für Beteili-
gung festzulegen. 

– In einem ersten Schritt sollen allgemeine Stan-
dards entwickelt werden.

– Im zweiten Schritt sollen diese Standards für un-
terschiedliche Lebensbereiche im Sinne eines
Qualitätsmanagements konkretisiert und mit
Handlungsschritten für die Realisierung verbun-
den werden, und zwar insbesondere für pädagogi-
sche Institutionen und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe. 

– Die Bundesregierung berichtet regelmäßig im Rah-
men der Kinder- und Jugendberichterstattung des
Bundes (Kinder- und Jugendbericht) über Beteili-
gungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen.

– Sie wird die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen als einen Weg des Monitorings zur Umsetzung
des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerech-
tes Deutschland“ sowie der UN-Kinderrechtskon-
vention nutzen. Sie wird hierfür gemeinsam mit
Nichtregierungsorganisationen geeignete Formen
entwickeln und umsetzen.
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4.2 Felder der Beteiligung

4.2.1 Familie

In der Familie erleben Kinder in der Regel zuerst, dass
ihre Meinungen und Wünsche ernst genommen werden.
Anders als früher räumen viele Eltern ihren Kindern Mit-
spracherechte in vielen Fragen des Familienlebens ein.
Dies gilt es zu unterstützen. Viele Eltern brauchen Ermu-
tigung und Rat, um Kinder und Jugendliche noch selbst-
verständlicher den Lebensalltag gestalten zu lassen. Mit
speziellen Angeboten soll die Erziehungskompetenz von
Eltern in Fragen der Beteiligung gestärkt werden.

Wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, besteht ein
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung. Gerade in einer so
schwierigen Lebenssituation sollten Kinder und Jugendli-
che die Erfahrung machen, dass nicht Erwachsene über
ihren Kopf hinweg Entscheidungen treffen. Mit kaum ei-
ner anderen Entscheidung wird so sehr in das individuelle
Leben von Kindern und Jugendlichen eingegriffen. Die
Bundesregierung strebt deshalb an, die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Hilfeplanver-
fahrens zu verbessern. 

4.2.2 Pädagogische Institutionen

Kindertagesstätten und Schulen sind wichtige Lebens-
räume von Kindern und zentrale Orte von Sozialisation
und Bildung. In diesen Institutionen begegnen sich Kin-
der unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Ge-
sellschaftsschichten und verschiedenster ethnischer Her-
kunft. Gerade deshalb muss in Tageseinrichtungen und
Schulen Beteiligung erfahren und eingeübt, pädagogisch
begleitet und reflektiert werden. Kindergärten und Schu-
len müssen zu Lernorten für Demokratie werden.

Einen neuen Schub für mehr Beteiligung in pädagogi-
schen Institutionen bringt die aktuelle Bildungsdiskus-
sion. Durch sie wird nochmals deutlich: Lernen ist ein ak-
tiver und selbst gesteuerter Prozess. Erfolgreiche
Bildungsprozesse verlangen darum die Möglichkeit zur
Selbstbestimmung und zur aktiven Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen. Zwei zentrale Ziele dieses Natio-
nalen Aktionsplans sind also zusammen zu denken: Bil-
dung braucht mehr Beteiligung – und: aktive Beteiligung
fördert Bildung. In der Konsequenz daraus brauchen wir
nicht nur methodische Ansätze, die auf diesen Grundsät-
zen aufbauen, sondern eine veränderte pädagogische Hal-
tung. Bildungs- und Qualitätsstandards für pädagogische
Institutionen müssen die Zusammenhänge von Bildung
und Beteiligung als Leitlinie aufgreifen.

In den Kindertageseinrichtungen wurde der Beteiligungs-
gedanke bereits in den 1970er-Jahren eingeführt. In jün-
gerer Zeit wurden Beteiligungsformen wie Kinderver-
sammlungen erfolgreich erprobt. Unterschiedliche
Modelle zeigten, dass bereits kleine Kinder mit pädagogi-
scher Unterstützung kompetent mitwirken können. Den-
noch fehlt bislang in vielen Einrichtungen das Bewusst-
sein dafür, wie viele Aspekte des Alltags von den Kindern
mitgestaltet werden können und wie dies mit altersge-
rechten Methoden angeregt werden kann. Wir müssen uns
also noch stärker darauf konzentrieren, Beteiligung in der
Praxis konsequent umzusetzen.

Dasselbe gilt für die Schule. Die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen muss dort eine tragende Rolle spielen.
Die gegenwärtige schulische Mitbestimmung gilt als de-
mokratiepädagogisch wenig wirksam. Zwar ermöglicht
sie formale Partizipation an Verwaltungsentscheidungen,
aber keinen substantiellen Einfluss auf die Gestaltung der
Schulwirklichkeit. Daher müssen wirkungsvollere Betei-
ligungsmöglichkeiten in Schulen gefunden werden. Mit
Leben erfüllt werden sie besonders dann, wenn sie mit ei-
ner Grundhaltung von Anerkennung und Wertschätzung
gegenüber Schülerinnen und Schülern einhergehen. Le-
bendige Mitgestaltungsmöglichkeiten tragen dazu bei,
dass sich alle Beteiligten mit ihrer Schule identifizieren;
sie verbessern Lernqualität und Schulklima, und sie tra-
gen dazu bei, wirksam Gewalt und Fremdenfeindlichkeit
vorzubeugen.

Gute Schulen verstehen sich längst nicht mehr als Orte, in
denen nur Wissen vermittelt wird. Fantasievolle Schul-
direktoren ziehen vielfach mit Jugendhilfe und Schulrä-
ten, Bürgermeistern, Unternehmern und Eltern an einem
Strang, um Schulen zu lebendigen Zentren mit einem

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird Kinder und Jugendliche

regelmäßig, altersgerecht und geschlechterbezogen
in geeigneten Medien über ihre Rechte und Beteili-
gungsmöglichkeiten informieren.

– Sie wird darauf hinwirken, dass die in diesem Be-
reich verantwortlichen politischen Ebenen prüfen,
inwieweit die UN-Kinderrechtskonvention, die im
deutschen Recht verankerten Kinderrechte und ins-
besondere Beteiligungsrechte, -formen und -mög-
lichkeiten als Bestandteil in Curricula, Ausbildungs-,
Studienordnungen und fachspezifische Weiterbil-
dungsangebote eingehen können.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird Aspekte der Beteiligung

von Kindern und Jugendlichen als ein Regelkrite-
rium bei der Förderung von Maßnahmen der Famili-
enbildung aufnehmen. Sie wird darauf hinwirken,
dass Länder und Gemeinden ihre Angebote für Fa-
milienförderung in diesem Sinn ausrichten.

– Sie fördert die Dokumentation und Weiterentwick-
lung geeigneter Beteiligungsformen im Kontext der
Familie. Dabei sind vor allem methodische Ansätze
für die Beteiligung von jüngeren Kindern weiter zu
entwickeln.

– Die Bundesregierung unterstützt vielfältige Initia-
tiven und bundesweite Fortbildungsmaßnahmen zur
Beteiligung von Kindern im Rahmen von Hilfen zur
Erziehung.
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vielfältigen Angebot fortzuentwickeln. Wo dies geschieht,
erfahren Schülerinnen und Schüler in aller Regel auch,
was qualitätvolle Beteiligung bedeutet. Die Bundesregie-
rung unterstützt diese Schulentwicklung und spricht sich
für verstärkte Kooperationen aus, insbesondere mit dem
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Besonders im Zuge
der Umstrukturierung zur Ganztagsschule entsteht in den
Schulen Raum und Zeit für Schulentwicklung. Hier ist die
Kinder- und Jugendhilfe aufgefordert, ihre Erfahrungen
und Ansätze der Beteiligung in die Reformen der Ganz-
tagsangebote einzubringen.

4.2.3 Kinder- und Jugendarbeit

In der außerschulischen Jugendbildung sind es vor allem
die Kinder- und Jugendverbände, die Kinder und Jugend-
liche dabei unterstützen, ihre je eigenen Interessen zu ent-

falten, zu formulieren und zu vertreten. In Verbänden,
Vereinen und Zusammenschlüssen engagieren sich Ju-
gendliche für gemeinsame Projekte, setzen sich auseinan-
der, lernen gemeinsam oder lösen Konflikte. Kinder- und
Jugendverbände leisten gemeinschaftliche Hilfe und Be-
ratung bei persönlichen Fragen und Konflikten. 

Kinder- und Jugendverbände weisen in ihrer weltan-
schaulichen Ausrichtung, in ihren pädagogischen Ansät-
zen und ihrer jugendpolitischen Programmatik eine große
Vielfalt auf. Im Prinzip der Pluralität und der eigenständi-
gen Wertsetzung sehen sie ein konstitutives Merkmal der
Kinder- und Jugendverbandsarbeit in der Bundesrepublik
Deutschland.

Kinder- und Jugendarbeit bietet zahlreiche Beteiligungs-
möglichkeiten. In Jugendverbänden und Einrichtungen
der offenen Kinder- und Jugendarbeit können Mädchen
und Jungen ihre spezifischen Interessen formulieren und
sie in die öffentliche Diskussion einbringen. Jugendver-
bände haben den Auftrag, Anliegen und Interessen junger
Menschen zum Ausdruck zu bringen und zu vertreten.
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und
dauerhafte Projekte der mobilen Jugendarbeit bieten für
Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund be-
sondere Chancen. Ohne formale Eintrittsschwellen lassen
sich dort Interessen artikulieren und gesellschaftliche Be-
teiligung einüben. 

Die Bundesregierung wird die Fähigkeit von Kindern und
Jugendlichen zur Selbstorganisation unterstützen. Das
versetzt junge Menschen in die Lage, ihre Fragestellun-
gen, Vorstellungen über gesetzliche Änderungen und Vor-
lieben für Beteiligungsformen eigenständig und effektiv
in die öffentliche Diskussion einzubringen. Dafür brau-
chen sie auch finanzielle Unterstützung, über die sie
selbst verfügen können. Mit diesem Vorgehen leistet die
Bundesregierung einen Beitrag, dass Kinder und Jugend-
liche sich Aktionsräume erschließen, die sie nach eigenen
Vorstellungen gestalten können, ohne sich in die Hierar-
chie der Erwachsenenwelt einzugliedern.

4.2.4 Gemeinde

In vielen Gemeinden ist die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen schon lange kein Fremdwort mehr. In den
1990er-Jahren entwickelte sich eine Reihe von innovati-
ven Methoden, Strukturen – und ganz allgemein ein stär-

Maßnahmen:
– Für den Bereich Kindertageseinrichtungen wird die

Bundesregierung bei den Ländern darauf hinwirken,
dass 
– soweit nicht bereits geschehen – Beteiligung als

eine Förderperspektive in die Bildungs- und Er-
ziehungspläne aufgenommen wird,

– die Träger von Kindertageseinrichtungen ver-
pflichtet werden, Beteiligung von Kindern als ein
Qualitätskriterium im Rahmen von Konzepten
und Leitbildern von Kindertageseinrichtungen zu
verankern

– Für den Bereich der Schule wird die Bundesregierung
– über die Bund-Länder-Kommission für Bildungs-

planung und Forschungsförderung Schulentwick-
lungsprogramme mit einem Schwerpunkt auf Be-
teiligung vorantreiben,

– den Ländern vorschlagen, dass das Einüben und
die Reflexion von Beteiligungserfahrungen als
ein Bildungsziel in den Kanon der nationalen Bil-
dungsstandards für die Schule aufgenommen
wird.

– Die Bundesregierung wird in ihrem Verantwortungs-
bereich die UN-Kinderrechtskonvention, die im
deutschen Recht verankerten Kinderrechte und ins-
besondere Beteiligungsrechte, -formen und -mög-
lichkeiten als Bestandteil in Curricula, Ausbildungs-,
Studienordnungen und fachspezifischen Weiterbil-
dungsangeboten verankern. Sie wird darauf hinwir-
ken, dass andere in diesem Bereich verantwortliche
politische Ebenen sich in gleicher Weise verpflich-
ten. Über den Stand der Umsetzung wird sie regel-
mäßig berichten; eine erste Berichterstattung erfolgt
Ende des Jahres 2006.

– Im Interesse der Evaluation wird die Bundesregie-
rung darauf einwirken, dass die Umsetzung von Be-
teiligung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
ein Thema der regelmäßigen Bildungsberichterstat-
tung wird.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass solche

Vorhaben bevorzugt mit öffentlichen Mitteln geför-
dert werden, die Kindern und Jugendlichen eigen-
verantwortliche Ressourcenentscheidungen ermögli-
chen.

– Sie unterstützt die nachhaltige Etablierung ju-
gendspezifischer Informationsplattformen, fördert
die Entwicklung jugendeigener Gruppen, Verbände
und Zusammenschlüsse sowie die Organisation von
Dialogforen.
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keres Bewusstsein für den Nutzen von mehr Beteiligung.
Kommunalpolitik und -verwaltung haben erkannt, dass
Kinder und Jugendliche Planungsprozesse in der Ge-
meinde mit ihren Sichtweisen und Anregungen positiv
beeinflussen. 

Meist beschränkt sich die Beteiligung in der Gemeinde
jedoch auf einige wenige Bereiche – Prototypen sind die
Spielplatzgestaltung oder der Jugendtreff. Für eine um-
fassende politische Beteiligung auch an konfliktträchtige-
ren Themen wie Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Ver-
kehrsgestaltung oder Umweltfragen fehlen oft noch Wille
und Mut. Die Bereitschaft der Erwachsenen, Entschei-
dungsmacht mit den Kindern und Jugendlichen zu teilen,
lässt sich deutlich steigern. Wir brauchen noch bessere
und verfeinerte Verfahren, mit denen die Interessen von
Kindern und Jugendlichen in den politischen Entschei-
dungsstrukturen wirksam zur Geltung kommen können.
Ein guter Ansatz sind Kinder- und Jugendparlamente
bzw. -foren, die es bereits in vielen Gemeinden gibt.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Es ist die Gründung von Kinderbüros und Kinder- und
Jugendparlamenten erforderlich, wobei die Grundfinan-
zierung von staatlicher Seite aus gewährleistet werden
sollte. Die Kinderbüros haben die Funktion, die Interes-
sen der Kinder und Jugendlichen anzuhören und zu ver-
treten und die Kinderrechte zu verbreiten. Um diese Mög-
lichkeit allen Kindern in Deutschland zu bieten, sollte in
jeder Gemeinde eine solche Anlaufstelle existieren. Diese
Anlaufstellen sollten in einem bundesweitem Netz mitei-
nander verknüpft werden.“

„Es ist nötig, dass in jeder größeren Stadt ein Jugendpar-
lament gegründet wird. Der Sinn und das Ziel eines Ju-
gendparlamentes ist es, Demokratie aktiv zu erleben. Die
Aufgaben des Parlamentes bestehen darin, sich in einem
Ausschuss eine Meinung zu einem bestimmten, aktuellen
Thema zu bilden und diese dann der Stadtverwaltung dar-
zulegen. Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass Kinder
Kinder sind, und nicht überfordert (Leistungsdruck!) wer-
den dürfen.“

Auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte bietet der
Jugendhilfeausschuss noch unausgeschöpfte Möglichkei-
ten, um Kinder und Jugendliche an Angelegenheiten, die
sie betreffen, zu beteiligen. 

4.2.5 Land, Bund, Europa
Politische Beteiligung darf auf der kommunalen Ebene
nicht halt machen. Auch wenn die Jüngeren sich vor al-
lem für ihr unmittelbares Lebensumfeld interessieren,
richtet sich die Aufmerksamkeit von heranwachsenden
Jugendlichen bereits stärker auf das politische Geschehen
in ihrem Bundesland, beim Bund und bei der EU. Viele
Bundesländer haben diesem Interesse durch eigene Pro-
gramme und Aktivitäten Rechnung getragen.

Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, diese Anstren-
gungen mit eigenen Programmen zu begleiten und zum
Erfolg zu führen. Wir wollen auf Landes-, Bundes- und
Europaebene junge Menschen und auch Erwachsene in
politischen Entscheidungspositionen mobilisieren, beste-
hende Beteiligungsformen stärken und neue Formen der
Beteiligung entwickeln und erproben. 

Hier setzt Projekt P eine gemeinsame Initiative des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, des Deutschen Bundesjugendrings und der Bundes-
zentrale für politische Bildung an, die konkrete politische
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in ganz
Deutschland fördern und Deutschland kinder- und ju-
gendfreundlicher machen will. P steht für Politik und Par-
tizipation. Kinder und Jugendliche sind an der Konzep-
tion, Planung und Projektrealisierung beteiligt. Sie sollen
lernen, wie sie ihre Standpunkte wirksam öffentlich arti-
kulieren, und ermutigt werden, für ihre Interessen dauer-
haft aktiv zu werden – von der Gemeinde bis zur Bundes-
ebene. Das politische Engagement Jugendlicher soll dank
des Projekts nicht auf Einzelprojekte begrenzt bleiben,
sondern einen höheren Grad von Bindung und Verbind-
lichkeit erreichen. Zu den Zielen gehört auch, dass die
Projektteilnehmer ihr Verantwortungs- und Risikobe-
wusstsein für politische Entscheidungen schärfen.

Auf EU-Ebene setzt die Europäische Kommission seit der
Vorlage des Weißbuchs „Neuer Schwung für die Jugend
Europas“ einen besonderen Schwerpunkt auf die Förde-
rung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in
Europa. Die Bundesregierung unterstützt diesen Impuls
der EU mit ihren vielfältigen Maßnahmen für eine bes-
sere und wirksame Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland. Dies gilt auch für die Umsetzung
des „Europäischen Paktes für die Jugend“. Der „Europäi-
sche Pakt für die Jugend“ wird als Partnerschaft zwischen
der Europäischen Union und den jungen Menschen gese-
hen. Dies setzt umfassende Beteiligungen mit den Ju-
gendlichen, dem Europäischen Jugendforum und den Ju-
gendorganisationen voraus. 

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird sich bei den Ländern da-

für einsetzen, durch geeignete Initiativen die Beteili-
gung auf kommunaler Ebene zu fördern. Dabei soll
das gesamte Spektrum der Beteiligungsformen sowie
die Vielfalt der kommunalen Themen einbezogen
werden.

– Die Bundesregierung unterstützt die Entwicklung
von Ansätzen, die den direkten Einfluss von Kindern
und Jugendlichen im Jugendhilfeausschuss erhöhen.

Maßnahmen:
– Bis Ende 2005 wird die Bundesregierung mit dem

„Projekt P“ der Beteiligungsbewegung auch auf
Bundesebene neue Impulse geben.

– Die Bundesregierung wird eine qualifizierte Vor-
und Nachbereitung von europäischen und internatio-
nalen Konferenzen mit Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen einschließlich Evaluation und Veröf-
fentlichung der Ergebnisse sicherstellen.
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5. Entwicklung eines angemessenen 
Lebensstandards für alle Kinder

Die materiellen Bedingungen, unter denen Kinder auf-
wachsen, haben Einfluss auf deren weitere Lebenswege.
Sie entscheiden auch über die Chancen auf ein gutes Le-
ben und die gesellschaftliche Integration als Erwachsene. 

Obwohl die Bundesrepublik Deutschland zu den reichen
Ländern dieser Erde gehört, werden bei uns immer noch
zu viele Kinder in prekären materiellen Verhältnissen
groß. Wenn in diesem Zusammenhang von Kinderarmut
gesprochen wird, ist damit nicht die extreme Form von
Armut gemeint, also jene, die unmittelbar das Überleben
gefährdet. Der Begriff „Kinderarmut“ meint im Sinne ei-
ner Armutsdefinition der EU-Kommission vielmehr: Kin-
der gelten als arm, wenn sie und ihre Familien über so ge-
ringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen,
dass sie von der Lebensweise und damit von den Soziali-
sationsbedingungen ausgeschlossen sind, die in dem
Land, in dem sie leben, als Minimum angesehen werden.

Von dieser so genannten relativen Armut ist trotz hoher
finanzieller Transferleistungen an Familien etwa jedes
siebte in Deutschland lebende Kind betroffen. Dabei ste-
hen vor allem zwei Familienformen im Vordergrund: al-
lein Erziehende und Paarhaushalte mit drei und mehr
Kindern. Unterversorgung und Ausgrenzung von Kindern
treten als Phänomene insbesondere dann auf, wenn Ein-
kommensarmut über Jahre hinweg dauerhaft anhält. Die
Möglichkeiten der betroffenen Kinder auf soziale Teil-
habe werden empfindlich eingeschränkt, und ihr Ernäh-
rungs- und Gesundheitsverhalten wird negativ beein-
flusst. Einkommensarmut geht tendenziell auch mit
schlechterer Wohnqualität einher. Vielen Eltern, die seit
längerem über keine regelmäßigen Einkünfte aus eigener
Erwerbsarbeit verfügen, bereitet es große Schwierigkei-
ten, ihren Kindern die nötige Unterstützung für eine er-
folgreiche Schulbildung – als Schlüssel zu besseren Le-
bensperspektiven – zu geben. Die beteiligten Kinder und
Jugendlichen machen deutlich, was sie selbst unter einem
angemessenen Lebensstandard verstehen:

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Ein normaler, angemessener Lebensstandard bedeutet,
dass Jugendliche und Kinder genügend zu essen und ein
Dach über dem Kopf haben, aber auch dass sie einen ge-
regelten Tagesablauf genießen können. Das heißt, zur
Schule zu gehen, Freizeitangebote wahrzunehmen, Sport-
möglichkeiten nachzugehen oder etwas mit ihren Fami-
lien oder ihren Freunden zu unternehmen. Bei einem ge-
regelten Ablauf setzen Eltern ihren Kinder Grenzen,
kümmern sich um sie und achten sie. Eltern ermöglichen
es ihren Kindern, sich frei zu entwickeln, und unterstütz-

ten sie. Bei den meisten Familien ist das auch der Fall.
Allerdings gibt es auch Familien bzw. Eltern, die sich
durch den Umgang mit Kindern überfordert fühlen. El-
tern, die diese Aufgaben nicht erfüllen können, sollten
Hilfe bekommen, da jedes Kind ein Recht auf einen ange-
messen Lebensstandard hat.“

Die Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards
für alle Kinder ist ein zentrales politisches Anliegen der
Bundesregierung. Mit ihrer Sozial-, Bildungs-, Gesund-
heits-, Arbeits- und Wirtschaftspolitik beabsichtigt sie,
sowohl die Ursachen von Kinderarmut zu bekämpfen als
auch Wege heraus aus armutsgefährdeten Lebenslagen zu
ermöglichen.

5.1 Orientierungs- und Steuerungs-
verantwortung

Die Herstellung und Wahrung eines ausreichenden Le-
bensniveaus für alle Kinder ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Sie erfordert gemeinsame Anstrengungen
von Bund, Ländern und Gemeinden und bedarf nicht zu-
letzt des Engagements der Wirtschaft. Gemeinsame Be-
wertungsmaßstäbe für das gesamte Bundesgebiet sind der
Schlüssel, um Armutslagen bei Kindern wirksam entge-
genzuwirken.

– Die Bundesregierung wird die Initiative eines „Euro-
päischen Paktes für die Jugend“ unterstützen und ge-
meinsam mit der Europäischen Kommission und
dem Europäischen Jugendforum die Umsetzung die-
ser europäischen Initiative für die Jugend im Rah-
men der Lissabonstrategie überwachen.

Maßnahmen:
– Vor dem Hintergrund des zwischen den Staats- und

Regierungschefs vereinbarten Nizza-Ziels „Mobili-
sierung aller Akteure“ wird die Bundesregierung im
Rahmen des Nationalen Aktionsplans gegen Armut
und Soziale Ausgrenzung (NAP’incl) die Zusam-
menarbeit mit anderen staatlichen und nicht-staatli-
chen Ebenen intensivieren. Mit der Ende 2004 be-
gonnenen Veranstaltungsreihe „FORTEIL – Forum
Teilhabe und soziale Integration“ wird ein Rahmen
geschaffen, die Zivilgesellschaft am NAP-Prozess
intensiver zu beteiligen. Der im NAP’incl. 2003 bis
2005 festgeschriebene strategische Ansatz, die so-
ziale Integration auch von Kindern und Jugendlichen
zu stärken, soll vor dem Hintergrund der vielfältigen
Erfahrungen weiterentwickelt und die Perspektiven
der Armutsbekämpfung durch Vernetzung der An-
sätze verbessert werden.

– Die Bundesregierung wird sich in der immer noch
aktuellen Föderalismusdebatte dafür einsetzen, dass
die für den Erhalt bzw. den Aufbau eines angemesse-
nen Lebensstandards erforderlichen Zuständigkeiten
sachgerecht zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den aufgeteilt werden.

– In diesem Zusammenhang tritt die Bundesregierung
für bundesweit geltende Bewertungsmaßstäbe ein,
was unter einem angemessenen Lebensstandard ver-
standen werden soll.

– Die Bundesregierung wird ferner prüfen, inwieweit
bei einschlägigen Gesetzgebungsverfahren die Aus-
wirkungen auf die Lebenslagen von Kindern reflek-
tiert werden können. 
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5.2. Arbeitsmarkt

Wenn Kinder und Jugendliche unter zeitweiliger oder
dauerhafter Einkommensarmut leiden, folgt dies überwie-
gend aus der Armut ihrer Eltern. Armut beruht meist auf
einem Zusammenspiel mehrerer Bedingungen: fehlende
Möglichkeiten zum Einkommenserwerb, unzureichende
Möglichkeiten der Kinderbetreuung, ein geringer Bil-
dungsstand, mangelnde Kompetenzen in der Haushalts-
führung und im Umgang mit Geld sowie mangelnde
Sprachkenntnisse. Die zunehmenden Trennungen und
Scheidungen von Paaren mit Kindern werden dann zu ei-
nem Risikofaktor, wenn die persönlichen und finanziellen
Einschnitte nicht bewältigt werden und die gewohnte Ba-
lance des Familienlebens in Ein-Eltern-Familien aus dem
Gleichgewicht gerät.

Allein Erziehende sind überdurchschnittlich von Armut
betroffen, weil sie weit häufiger arbeitslos sind als der
Durchschnitt der Erwerbsbevölkerung und weil ihre Un-
terhaltsansprüche häufig zu niedrig sind oder nicht ge-
zahlt werden. Flexible und ganztägige Betreuungsange-
bote für Kinder, auf die erwerbstätige allein Erziehende in
aller Regel angewiesen sind, stehen in den westlichen
Bundesländern nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung. Aber auch die niedrigen Einkommen in den so ge-
nannten frauentypischen Berufen erschweren eine eigen-
ständige Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit. Die
Bundesregierung engagiert sich deshalb für Rahmenbe-
dingungen, die Müttern und Vätern die Aufnahme einer
Arbeit erleichtern. Die Anstrengungen für den notwendi-
gen Ausbau der Kinderbetreuung wurden bereits in Kapi-
tel 1 geschildert.

5.3 Armutsfeste Existenzsicherung 

Kinder im Haushalt können die bekannten Armutsrisiken
verstärken – ob es sich nun um geringes Einkommen han-
delt, unzureichende Bildung und Ausbildung, um Ar-
beitslosigkeit oder Trennung und Scheidung. Insbeson-

dere bei großen Familien oder bei allein Erziehenden
reicht eine Arbeit nicht immer aus, um den ergänzenden
Bezug von Sozialhilfe oder ähnlichen Leistungen zu ver-
hindern. Mit einer Teilzeitbeschäftigung oder einer Be-
schäftigung im Niedriglohnsektor lässt sich eine mehr-
köpfige Familie in der Regel nicht ernähren.

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, das soziokultu-
relle Existenzminimum von Kindern zu sichern, insbe-
sondere in Familien im so genannten prekären Einkom-
mensbereich. Familien sollen nicht allein wegen des
Unterhalts für ihre Kinder auf Arbeitslosengeld II und So-
zialgeld nach SGB II angewiesen sein 

Eine nachhaltige Familienpolitik hat konkret zum Inhalt,
Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern und Fami-
lien vorzubeugen. Sie hilft, die Begleiterscheinungen von
Ausgrenzung und Deprivation zu bewältigen. Dafür brau-
chen Familien mehr materielle und soziale Rücken-
deckung. Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen müssen ge-
stärkt werden. 

Im zurückliegenden Jahrzehnt war die Familienpolitik
primär auf den Ausbau und die Verbesserung finanzieller
Leistungen für Familien ausgerichtet. Trotz der schwieri-
gen haushaltspolitischen und ökonomischen Situation hat
die Bundesregierung in der vergangenen und laufenden
Legislaturperiode durch steuer- und familienpolitische
Maßnahmen die Einkommenssituation von Familien ins-
gesamt verbessert und finanziellen Leistungen und steu-
erlichen Maßnahmen für Familien ausgebaut und dabei
insbesondere das Kindergeld und Steuerfreibeträge für
Familien verbessert. Die Leistungen des Familienlasten-
ausgleichs im weiteren Sinne (Kindergeld, Erziehungs-
geld, Unterhaltsvorschuss und BAföG) reduzieren die re-
lative Einkommensarmut von Familien zwar deutlich.
Dies allein erweist sich jedoch bei der Bekämpfung von
Armut und Ausgrenzung, aber auch hinsichtlich Kriterien
wie Geburtenrate und Frauenerwerbstätigkeit nur als be-
dingt wirksam. Die Bundesregierung hat deshalb einen
Paradigmenwechsel in der Familienpolitik eingeleitet.
Die Bundesregierung richtet ihre Anstrengungen ver-
stärkt auf den Ausbau einer wirksamen Familien und Kin-
der unterstützenden Infrastruktur für Bildung und Betreu-
ung sowie auf Maßnahmen zur Erwerbsintegration von
Frauen und für eine bessere Balance von Familie und Ar-
beitswelt. 

Über die Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorga-
ben bei der Ausgestaltung steuerlicher Regelungen für
Familien hinaus zielt die Politik darauf ab, die finanzielle
Förderung für Familien zielgerichteter zu gestalten. Ein
Beispiel dafür ist die Einführung eines einkommensab-
hängigen Kinderzuschlags von monatlich bis zu 140 Euro
je Kind zum 1. Januar 2005. Die Zahlung des Kinderzu-
schlags ist auf 36 Monate begrenzt. Zusammen mit dem
Kindergeld von je 154 Euro pro Monat für die ersten drei
Kinder und 179 Euro für jedes weitere Kind sowie dem
Wohngeld wird damit der Grundbedarf eines Kindes ab-
gedeckt. Der Kinderzuschlag richtet sich an gering
verdienende Eltern, die mit ihren Einkünften zwar ihren
eigenen Unterhalt finanzieren können, nicht aber den

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird verstärkt Bildungs- und

Qualifikationsmaßnahmen sowie Wiedereinstiegs-
programme zur Verbesserung des Zugangs zum Ar-
beitsmarkt fördern.

– Sie fördert die betriebliche Einarbeitung von Berufs-
unterbrechern und -unterbrecherinnen.

– Die Bundesregierung setzt sich für eine familienori-
entierte Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Ar-
beitsorganisation sowie für eine familienfreundliche
Unternehmenskultur ein.

– Sie fördert die Integration von Gruppen mit Pro-
blemmerkmalen in den Arbeitsmarkt. 

– Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
schafft die Bundesregierung die Voraussetzungen zur
Entstehung eines bedarfsgerechten Betreuungsange-
bots für Kinder.
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Unterhalt für ihre Kinder, und die daher ohne den
Kinderzuschlag zukünftig auf Arbeitslosengeld II ange-
wiesen wären. Mit dem Kinderzuschlag wird Kinderar-
mut konkret verringert. Dadurch werden in einem ersten
Schritt rund 150 000 Kinder und deren Familien nicht auf
Arbeitslosengeld II angewiesen sein.

5.4 Familie

PISA und andere Untersuchungen bestätigten aufs Neue,
dass die Startchancen unserer Kinder in hohem Maße
durch ihre soziale Herkunft bestimmt werden. Es bedarf
deshalb einer früh ansetzenden Förderung der Kinder, wie
sie ausführlich im Kapitel „Chancengerechtigkeit durch
Bildung“ dargestellt ist. Mindestens genauso wichtig ist
jedoch die Stärkung der Familie – jener Ort, an dem Kin-
der durch Vorbilder zuerst und besonders nachhaltig ge-
prägt und sozialisiert werden. 

Dabei bedürfen Familien in prekären Lebenslagen beson-
derer Unterstützung. Dazu dient ein familienpolitisches
Programm zur Armutsprävention. Bis 2005 werden mit
diesen Geldern zielgerichtete Bildungsangebote abgesi-
chert und kommunale Aktivitäten optimiert, die zur Vor-
beugung von Armut dienen. So werden zum Beispiel die
vielfältigen öffentlichen Hilfen, die allein Erziehende bei
der Aufnahme einer Arbeit unterstützen sollen, miteinan-
der vernetzt. Andere Schwerpunkte richten sich auf die
Bewältigung des Alltags oder auf die Integration von Fa-
milienhaushalten ausländischer Herkunft in armen oder
prekären Lebenslagen. Die haushalts- und familienbezo-
genen Bildungsangebote werden mit Hilfe des Pro-
gramms möglichst bedarfsgerecht ausgestaltet.

In den Kommunen werden durch Arbeitsplatz, Wohnum-
feld und soziale Infrastruktur die Lebensbedingungen für
Familie gestaltet. Mit der Initiative „Lokale Bündnisse
für Familie“ bahnt die Bundesregierung Zusammen-
schlüssen für mehr Familienfreundlichkeit auf lokaler
Ebene den Weg. Unterschiedliche Partner vom Stadtrat
und der Verwaltung über Unternehmen, Kammern, Ge-
werkschaften und Kirchengemeinden bis hin zu Vereinen,
Verbänden und Initiativen ziehen in diesen Bündnissen an
einem Strang. Deshalb verspricht sich die Bundesregie-
rung von Vereinbarungen und Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf oder zur Verbesserung der
Kinderbetreuung im Rahmen solcher lokaler Bündnisse
wirksame Resultate. 

Wer seinen Kindern einen angemessenen Lebensstan-
dard sichern will, braucht Bedingungen, die es ermögli-
chen, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Dies ist nicht zu-

letzt eine Aufgabe der Unternehmen. Lokale Bündnisse
für Familie sind Foren für die Gestaltung einer familien-
freundlichen Arbeitswelt. Die Bundesregierung begrüßt
deshalb das Engagement von Unternehmen, Industrie-
und Handelskammern oder Handwerkskammern in zahl-
reichen lokalen Bündnissen. In Kooperation mit den
Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft wurde darü-
ber hinaus ein „Monitor Familienfreundlichkeit“ vor-
gelegt, der aufzeigt, welche Formen einer familien-
freundlichen betrieblichen Personalpolitik effizient und
praktikabel sind.

Kinderarmut lässt sich nicht immer nur mit Geld bekämp-
fen. Die Entwicklungschancen von Kindern in prekären
Verhältnissen lassen sich häufig wirkungsvoller verbes-
sern, wenn die Eltern in ihren Fähigkeiten im Umgang
mit Kindern gezielt ausgebildet, beraten und gestärkt
werden. Zahlreiche Eltern brauchen mehr Kompetenzen
bei der Versorgung, Betreuung, Erziehung und Bildung
ihrer Kinder. In den Kinderzimmern, an Küchen- und
Wohnzimmertischen werden die wichtigsten Weichen für
die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern
gestellt. Hinweise dazu finden sich bereits in Kapitel 1
und 2.

Auch aus den Kinderkonferenzen sind interessante Vor-
schläge eingegangen, was getan werden könnte, um Fa-
milien zu stärken:

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Bei Eltern, die kein geregeltes Einkommen besitzen und
nur sehr wenig Zeit aufbringen können, wäre es hilfreich,
wenn man Aktionen entwickelt, die dazu verhelfen, ein
besseres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zu
schaffen. Zum Beispiel Familienfeste und -tage. Bei die-
sen Aktionen sollte man verbilligt in Vergnügungsparks
kommen oder andere Vergünstigungen genießen. Die El-
tern sollten an diesen Tagen keine Probleme haben, sich
frei zu nehmen, damit sie diese freien Arbeitstage dann
mit ihren Kindern verbringen können. Eltern die nicht die
Möglichkeit haben, ihre Kinder nach der Schule etc.
selbst zu betreuen und sich auch keine bezahlte Betreuung
leisten können, wäre die Idee, um diese zu entlasten, eine
Einrichtung zu schaffen, die dafür da ist, dass ihre Kinder
betreut werden. Wir denken dabei an Rentner und Haus-
frauen bzw. -männer, die ihre Nachmittage gerne ehren-
amtlich mit Kindern gestalten würden.“ 

„Kinder, die eine Leistungsschwäche in der Schule vor-
weisen, sollten spezielle Förderung erhalten, um ihre De-
fizite zu vermindern. Damit diese Defizite verschwinden,
sind Kinder auf Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung
angewiesen. Die Kosten, die für diesen Unterricht anfal-
len, sollten die Schulen oder der Staat übernehmen, um
die Eltern zu entlasten. Eine weitere Idee um die Schul-
leistungen zu verbessern, wäre es, dass Schüler anderen
Schülern helfen. Man könnte an Schulen also eine Art
Nachhilfebörse entstehen lassen. Hierbei würden keine
Kosten entstehen.“

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung prüft die Weiterentwicklung

des Kinderzuschlags als Instrument zur Bekämpfung
von Kinderarmut, damit Eltern mit geringem Ein-
kommen nicht auf Arbeitslosengeld II angewiesen
sind. 
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5.5 Armutsprävention
Armut mit all seinen sozialen und gesellschaftlichen Fol-
gen konzentriert sich häufig in städtischen Ballungsgebie-
ten und bestimmten Wohnvierteln. Mit besonderem
Nachdruck engagiert sich die Bundesregierung dafür,
dass in diesen Vierteln ein Geist von gemeinsamer Ver-
antwortung und gegenseitigem Zusammenhalt erhalten
bleibt oder wieder entsteht. Das geschieht mit dem Bund-
Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf Soziale Stadt“ bereits seit 1999. Solche Pro-
gramme entfalten aber nur dann nachhaltige Wirkung,
wenn die Menschen nicht nur gefördert, sondern auch ge-
fordert werden. Wer die Lebenslagen von Kindern und
Familien verbessern will, muss die Menschen in ihrem
Wohnumfeld in die Lage versetzen, selbst aktiv zu wer-
den und lebenswerte Perspektiven zu entwickeln.

Die Bundesregierung hat sich daher zum Ziel gesetzt, Ar-
mutsprävention als Leitorientierung in allen Handlungs-
feldern von Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik
einzuführen. Konkrete Vorschläge dazu sind bereits in
voran gegangenen Kapiteln aufgeführt, beispielsweise die
Elternbildung in Kapitel 2 und der Ausbau von Früh-
erkennungsuntersuchungen für Kinder in Kapitel 3.

5.6 Datengrundlage

Eine Vermeidung und Bekämpfung von Kinderarmut ist
nur möglich, wenn differenzierte Daten den Stand und die
Entwicklung der Lebenslagen von Mädchen und Jungen
wiedergeben. Auf dieser Grundlage können zielgenaue
kommunale Planungsentscheidungen getroffen werden.
Ziel sollte es sein, soziale Ungleichheiten und Entwick-
lungen bei materiellen Ressourcen, Gesundheit, Bildung,
Wohnen und gesellschaftlicher Teilhabe zeitnah und kon-
tinuierlich mit einem vertretbaren Aufwand auf kommu-
naler Ebene dokumentieren und vergleichen zu können.

6. Internationale Verpflichtungen

Im Abschlussdokument der Sondergeneralversammlung
der Vereinten Nationen über Kinder aus dem Jahr 2002
wird die gemeinsame globale Verantwortung für Kinder
und Jugendliche herausgestellt. Auch die Bundesregie-
rung hat sich mit ihrer Unterschrift verpflichtet, sich nicht
nur im eigenen Land, sondern auch weltweit für Kinder
und Jugendliche zu engagieren. Der vorliegende Natio-
nale Aktionsplan wäre daher ohne die internationale Per-
spektive unvollständig.

Globales Handeln ist wichtiger und notwendiger denn je.
Das zeigen die folgenden Fakten zu Erfolgen und Heraus-
forderungen internationaler Entwicklungszusammenarbeit: 

In vielen Entwicklungsländern besteht die Hälfte der Be-
völkerung aus Kindern unter 16 Jahren. Die enormen An-
strengungen der internationalen Staatengemeinschaft zur
Verbesserung der Situation von Kindern weltweit haben
Früchte getragen: Die globale Kindersterblichkeit ist in
den vergangenen 30 Jahren um die Hälfte zurückgegan-
gen. Noch nie konnten so viele Kinder weltweit die
Schule besuchen. Und noch nie erhielten so viele Kinder,
nämlich rund 80 Prozent weltweit, Impfungen gegen
möglicherweise tödliche Krankheiten. Dadurch sind sie
wirksam vor Polio, Masern oder Tetanus geschützt.

Allerdings sind die Fortschritte sehr ungleich verteilt.
Manche Regionen bleiben von der Entwicklung abgekop-
pelt. Von den weltweit 2,1 Mrd. Kindern und Jugendli-
chen lebt noch immer rund ein Drittel in absoluter Armut.
Diese Kinder müssen mit durchschnittlich weniger als
1 US-Dollar pro Tag auskommen. Sie haben weder aus-
reichende Nahrung noch sauberes Wasser, geschweige
denn eine angemessene Gesundheitsversorgung oder ein
ausreichendes Bildungsangebot. 

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird den Ausbau von nieder-

schwelligen Familienzentren als Anlaufstellen für
soziale Dienstleistungen besonders für Eltern weiter
fördern, die durch bisherige Angebotsformen nicht
erreicht wurden.

– Die Bundesregierung setzt sich darüber hinaus bei
den Ländern und Gemeinden für den Ausbau von
Angeboten der Eltern- und Familienbildung bis hin
zur Schuldner- und Insolvenzberatung ein.

– Die Bundesregierung verstärkt die Kooperation mit
Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und Unter-
nehmen in einer „Allianz für die Familie“ mit dem
Ziel, in den Verwaltungen, Unternehmen und Betrie-
ben moderne Arbeitsorganisation, familienfreund-
liche und flexible Arbeitszeitgestaltungen, familien-
bewusste Personalpolitik sowie familiennahe
Dienstleistungen zu ermöglichen und betriebliche
Betreuungsangebote zu realisieren. Über die Bera-
tung und Vernetzung im Rahmen der bundesweiten
Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ wird das
Thema „Familienfreundliche Arbeitswelt“ als Bünd-
nisschwerpunkt auf die örtliche und betriebliche
Ebene getragen. 

Maßnahmen:
– Im Rahmen der Initiative Lokale Bündnisse für Fa-

milie werden Beispiele guter örtlicher Praxis bekannt
gemacht: durch regelmäßige Auswahl eines „Bünd-
nis des Monats“, durch Aktionstage und Veranstal-
tungen zur Vernetzung, durch Information und Publi-
kation.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung prüft, ob mit dem in Auftrag

gegebenen und auf die kommunale Ebene ausgerich-
teten Datenmodulsystem zu den Lebenslagen von
Familien und Kindern eine Grundlage für eine quali-
tativ hochwertige und vergleichbare kommunale Fa-
milienberichterstattung ermöglicht werden kann.
Das Datenmodulsystem soll die Lebensbereiche Ein-
kommen, Grundversorgung, Gesundheit, Bildung,
Wohnen und Partizipation familien- und kinderbezo-
gen abdecken.
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Allen Alphabetisierungskampagnen zum Trotz besuchen
113 Millionen Kinder im Grundschulalter keine Schule.
Besonders problematisch ist die Situation in Afrika süd-
lich der Sahara. Hier beträgt die Einschulungsrate nur
59 Prozent. Dagegen ist diese Quote in Lateinamerika
und der Karibik auf 94 bis 97 Prozent angestiegen. Mäd-
chen werden in vielen Ländern noch immer seltener zur
Schule geschickt als Jungen. 

Millionen Kinder leben auf der Strasse oder arbeiten un-
ter teilweise schlimmsten Formen wirtschaftlicher und
sozialer Ausbeutung. Ihre Schutz- und Persönlichkeits-
rechte werden missachtet, sei es durch physische und psy-
chische Verletzungen, kriegerische Auseinandersetzun-
gen, Flucht und Vertreibung oder durch Migration,
Menschenhandel und sexuelle Gewalt. 

Kinder sind Zukunft – das gilt auch für die weniger ent-
wickelten Länder. Frieden, gleichberechtigte Teilhabe
und wirtschaftliche Entwicklung gründen insbesondere
auch auf einer klugen Förderung und Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen. 

6.1 Armut reduzieren und Kinderrechte 
verwirklichen

Als wichtigste internationale Verpflichtung betrachtet die
Bundesregierung die signifikante Reduzierung von Ar-
mut. Ihr Handeln orientiert sie ganz wesentlich an der
Millenniumserklärung, die auf dem Millenniumsgipfel
der Vereinten Nationen im September 2000 beschlossen
wurde. Darin hat sich die internationale Staatengemein-
schaft zum besonderen Schutz von Kindern verpflichtet,
unter anderem zum Schutz von Kindern in Notsituationen
wie Flucht. 

Ein Teil der Millenniumserklärung wurde später mit
quantifizierbaren, verbindlichen Zielen und Handlungs-
aufforderungen versehen: den so genannten Millenniums-
Entwicklungszielen. Alle Entwicklungsziele berücksich-
tigen die Förderung von Kindern – explizit oder implizit. 

Die Millenniums-Entwicklungsziele

Alle 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben
sich verpflichtet, bis 2015

1. extreme Armut und Hunger zu beseitigen,

2. Grundbildung für alle zu gewährleisten,

3. die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und
die Rolle der Frauen zu stärken,

4. die Kindersterblichkeit zu senken,

5. die Gesundheit von Müttern zu verbessern,

6. HIV/AIDS, Malaria und andere Krankheiten zu be-
kämpfen,

7. eine ökologisch nachhaltige Entwicklung sicherzu-
stellen und

8. eine weltweite Partnerschaft für Entwicklung aufzu-
bauen. 

Ein weiterer Bezugspunkt der Politik der Bundesregie-
rung ist das vom Bundeskabinett im April 2001 beschlos-
sene „Aktionsprogramm 2015“ zur globalen Armutsbe-
kämpfung. Es stellt den deutschen Beitrag zur Erreichung
der Millenniumserklärung bzw. der Millenniumsentwick-
lungsziele dar.

Das Aktionsprogramm 2015 zielt in hohem Maße auf die
Verbesserung der Lebenslagen von Kindern. Im Mittel-
punkt stehen hier Grundbildung, Gesundheitsversorgung
inklusive HIV/AIDS-Bekämpfung, die Abschaffung von
Kinderarbeit und die Beteiligung von jungen Menschen
an der politischen, sozialen und ökonomischen Entwick-
lung. 

Wie ein roter Faden zieht sich die Absicht, die struktu-
relle Benachteiligung von Mädchen und Frauen zu be-
kämpfen, durch den Aktionsplan. Alle Maßnahmen und
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit müssen diese
Anforderung nicht nur bei der Planung, sondern auch
während der Durchführung erfüllen (siehe dazu Ab-
schnitt 6.3). 

Menschenrechte spielen eine integrale Rolle in der Mil-
lenniumserklärung. Sie ist vom Gedanken getragen, dass
sich Armut in einem Land umso wirksamer bekämpfen
lässt, je stärker dort die Menschenrechte beachtet werden.
Armutsbekämpfung und Förderung der Menschenrechte
sind zwei sich gegenseitig verstärkende Ansätze Der
Menschenrechtsansatz sorgt außerdem dafür, dass die Be-
troffenen bei der Erreichung der Entwicklungsziele stär-
ker eingebunden sind und selbst mitgestalten können.
Diese Absicht verfolgt auch der „Entwicklungspolitische
Aktionsplan für Menschenrechte 2004 bis 2007“. 

Die Bundesregierung tritt daher im Interesse der Bekämp-
fung von Armut auch für die Stärkung der Kinderrechte
ein. Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen wer-
den nicht nur mit der UN-Konvention über die Rechte des
Kindes geschützt. Eine Reihe weiterer Abkommen soll
Kinder schützen und ihnen die Entfaltung ihrer Potenziale
und ihre Beteiligung am öffentlichen Leben ermöglichen. 

Die Bundesregierung widmet sich in ihrer Arbeit auch der
weltweiten sexuellen Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen. Sie hat hierzu 2003 einen Aktionsplan zum
„Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt und Ausbeutung“ erarbeitet und der Öffentlichkeit
vorgestellt. Auf eine Darstellung von Maßnahmen wird
deshalb im vorliegenden Aktionsplan verzichtet. Die ge-
nannten Aktionspläne der Bundesregierung ergänzen
sich.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Um all diese Ziele zu erreichen und die Situation der
Kinder in Entwicklungsländern nachhaltig zu verbessern,
ist es wichtig, den ärmsten Ländern die Schulden zu er-
lassen.“

Hohe Schulden zementieren die Armut. Dagegen richtet
sich die so genannte HIPC-Initiative. Die Abkürzung
steht für „Heavily Indebted Poor Countries“, also hoch
verschuldete arme Länder. Mit dieser Initiative wurde die
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Entschuldung von betroffenen Ländern an die Bedingung
geknüpft, die Armut im eigenen Land zu bekämpfen. Die
Entschuldung ist an die Erstellung eines partizipativ erar-
beiteten Strategiepapiers zur Armutsbekämpfung gebun-
den – genannt „Poverty Reduction Strategy Paper“ – oder
kurz PRSP. Die Erarbeitung und begonnene Umsetzung
eines nationalen Armutsbekämpfungspapiers ist eine der
Voraussetzungen für Umschuldungen im Rahmen der
erweiterten HIPC-Initiative (HIPC II) und für den Zugang
zu weiteren Ausleihungen von Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF) und Weltbank. Die Armutsbekämp-
fungspapiere haben sich zur Grundlage der bi- und
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit mit einkom-
mensschwachen Ländern (LICs) entwickelt. 

Die Bundesregierung wird in ihrer Entwicklungszusam-
menarbeit darauf dringen, dass die Strategiepapiere als
wichtiges Instrument zur Armutsbekämpfung künftig
stärker als bislang praktiziert auch Kinder und Jugend-
liche berücksichtigen und einbeziehen. 

6.1.1 Sicherung der Entwicklungsfinanzierung 
für eine kindergerechte nachhaltige 
Entwicklung

Die Situation von Kindern lässt sich weltweit und nach-
haltig nur mit umfassenden politischen und wirtschaftli-
chen Reformen verbessern. Ohne beträchtliche Eigenan-
strengungen der armen Länder selbst würde der Erfolg
ausbleiben. Die Gebergemeinschaft steht in der Verant-
wortung, ausreichende Mittel zur Finanzierung von Ent-
wicklungsmaßnahmen bereit zu stellen.

Neue Impulse für Finanzierungsfragen der Entwicklungs-
zusammenarbeit kamen von der im März 2002 abgehalte-
nen Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Monter-
rey. Anliegen der Konferenz war es, Grundlagen und
weitere Ansätze zur Mobilisierung ausreichender finanzi-
eller Ressourcen für die Umsetzung der Entwicklungs-
ziele der Millenniumserklärung zu legen. Damit haben
sich erstmals Entwicklungs- und Industrieländer auf eine
globale Partnerschaft zum gesamten Spektrum der Mobi-
lisierung von Finanzmitteln geeinigt.

Konsens besteht darüber, dass sowohl von den Koopera-
tionsländern wie von den Geberländern erhebliche An-
strengungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
zur Mobilisierung finanzieller Ressourcen erwartet wer-
den. Dabei spielt die offizielle Entwicklungszusammenar-
beit eine besondere Rolle. Würden die in diesem Rahmen
fließenden Mittel sinken, hätte das gerade für die ärmsten

Länder und insbesondere für junge Menschen schwerwie-
gende negative Folgen.

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen
„Die Bundesregierung ist in den letzten Jahrzehnten
zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, deren Erfüllung
vor allem für die Kinder in den Entwicklungsländern von
großer Bedeutung ist. Deutschland hat sich verpflichtet,
0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes an Entwicklungs-
länder zu zahlen. Ziel muss es sein, dies auch tatsächlich
zu verwirklichen. Besonders Kinder in Kriegsgebieten be-
nötigen unsere Hilfe und Unterstützung.“
Die Bundesregierung steht unverändert zum UN-Ziel,
längerfristig 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens
(BNE) für öffentliche Entwicklungsleistungen zur Verfü-
gung zu stellen. Die Absicht, bis 2006 0,33 Prozent des
BNE für öffentliche Entwicklungsleistungen zu verwen-
den, die sie beim Europäischen Rat in Barcelona am
16. März 2003 bekräftigt hat, versteht sie als Zwischen-
ziel auf diesem Weg.

Die Bundesregierung ist offen für Entwicklungspartner-
schaften mit der Wirtschaft im Sinne von „Public-Private
Partnership (PPP)“. Zentrales Prüfkriterium jedes PPP-
Vorhabens ist dessen Vereinbarkeit mit entwicklungspoli-
tischen Zielvorgaben. Privates Kapital kann zur Erfüllung
staatlicher Aufgaben sinnvoll sein, zum Beispiel in der
Gesundheitsversorgung, aber auch bei öffentlichen Leis-
tungen im Infrastrukturbereich, etwa im Bereich Verkehr,
Bauwesen und Wasserwirtschaft. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Durch-
setzung von Menschenrechten primär eine Angelegenheit
der Staaten ist. Die Einhaltung der Menschenrechte muss
sich widerspiegeln in der nationalen Rechtsordnung so-
wie deren konsequenter Anwendung. Allerdings kommt
es der Bundesregierung auch darauf an, die Wirtschaft auf
freiwilliger Basis mit einzubeziehen, wie dies durch den
Global Compact von UN-Generalsekretär Kofi Annan ge-
schieht. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat hierzu
beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Februar 1999
eine Initiative „Global Compact“ vorgestellt. Das Ziel
dieses „Globalen Paktes“ lautet, die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen, der Wirtschaft und an-
deren gesellschaftlichen Gruppen zu stärken und auf
diese Weise neue Bündnisse für grundlegende Anliegen
der UN zu schmieden. Unternehmen, die sich freiwillig
dem „Pakt“ anschließen, sollen sich zehn aus zentralen
UN-Zielen abgeleitete Prinzipien zum Menschenrechts-
schutz, zu Sozial- und Umweltstandards zu Eigen machen
und freiwillig in ihrer Unternehmenspolitik beachten. In
punkto Menschenrechtsschutz sind die „Pakt“-Firmen
aufgefordert, „die international verkündeten Menschen-
rechte in ihrem Einflussbereich zu unterstützen und zu
achten“ und sicherzustellen, „dass sie nicht zu Komplizen
von Menschenrechtsverletzungen werden“.

Dasselbe Grundkonzept einer freiwilligen Zusammenar-
beit verfolgt eine Resolution der UN-Generalversamm-
lung mit der Überschrift „Auf dem Weg zu globalen

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird in den Gesprächen mit

IWF, Weltbank und in ihren bi- bzw. multilateralen
Verhandlungen mit den Partnerländern positiven
Einfluss auf den Beteiligungsprozess armer Bevölke-
rungsgruppen nehmen. Dazu gehören auch Kinder-
rechtsorganisationen und Jugendliche. Dabei wird
auf eine verbesserte Berücksichtigung anderer kin-
derrechtsrelevanter Übereinkommen geachtet. 
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Partnerschaften“, die von Deutschland, gemeinsam mit
den Partnern in der Europäischen Union, eingebracht
wurde. In dieser Resolution wird die Bedeutung hervor-
gehoben, die eine freiwillige Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und den diversen Akteuren der
Zivilgesellschaft für das Gelingen der Entwicklungszu-
sammenarbeit hat. Sie würdigt den „Global Compact“ als
Beispiel dafür, wie die Privatwirtschaft ihren Beitrag leis-
ten kann, die Ziele der Vereinten Nationen zu verwirkli-
chen.

In den VN-Menschenrechtsgremien findet überdies unter
Einbeziehung aller Stakeholder eine Erörterung über
Rahmen und Rechtsstatus aller existierenden Initiativen
und Standards zur Verantwortung transnationaler Unter-
nehmen in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte
(einschließlich des von der Unterkommission der VN-
Menschenrechtskommission vorgelegten Normenent-
wurfs) statt, mit dem Ziel, Optionen für eine Stärkung
dieser Standards und ihre Implementierung zu erarbeiten. 

6.1.2 Kindergerechte Gestaltung der globalen 
Rahmenbedingungen für Handel und 
Wirtschaft

Die Entwicklung armer Länder ist ohne eine gerechte
Handels- und Wirtschaftsordnung nicht denkbar. Sie ist
deshalb ein Hauptziel der Millenniums-Entwicklungs-
ziele. Niemand bezweifelt mehr, dass eine erfolgreiche
Armutsreduzierung entscheidend von einer Öffnung der
Märkte auch in den Industrieländern und den Schwellen-
ländern sowie von strukturellen Reformen des Welthan-
delssystems abhängt.

Die Bundesregierung unterstreicht daher den Appell im
Abschlussdokument des Weltkindergipfels an die Staa-
tengemeinschaft, für eine bessere Verknüpfung und Ab-
stimmung zwischen den großen multilateralen Organisa-
tionen wie den Vereinten Nationen, der Weltbank, dem
Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Zivilge-
sellschaft zu sorgen. Zu beachten ist insbesondere, dass
eine gleichzeitige Stärkung der Binnenmärkte, die mit ex-
portfördernden Maßnahmen einhergeht und insbesondere
die ärmsten Länder bei den strukturellen Handelsrefor-
men unterstützt, der Versorgung von Kindern direkt zu-
gute käme.

Die Forderung nach einer besseren Kohärenz und Ab-
stimmung zwischen den multilateralen Organisationen ist
ebenfalls im Bericht der Weltkommission zur sozialen
Dimension der Globalisierung (WCSDG) enthalten, die
von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) einge-
setzt wurde. Der Bericht wurde im Februar 2004 veröf-
fentlicht und von der Bundesregierung ausdrücklich be-
grüßt. Er beinhaltet mit der Forderung nach annehmbarer
Arbeit für alle („decent work for all“) ein positives Kon-
zept zur Korrektur des gegenwärtigen Globalisierungs-
prozesses und vertritt die Zielsetzung, Beschäftigung und
menschenwürdige Arbeitsbedingungen durch Wirt-
schaftswachstum zum globalen Ziel zu erklären. Dabei
spielt der Hinweis auf Einhaltung der Kernarbeitsnormen
eine wesentliche Rolle; dazu zählt auch das Verbot von
Kinderarbeit. So sollen diese Normen Teil einer breiter
angelegten Agenda für Entwicklung („agenda for deve-
lopment“) sein.

6.1.3 Grundbildung
Die Förderung von Grundbildung stellt einen Schwer-
punkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit dar.
Die Förderung der Mädchenbildung gilt als ein Schlüssel-
faktor für zukünftige nachhaltige Entwicklung, denn sie
verbessert nachweislich nicht nur die Situation der geför-
derten Mädchen, sondern auch der nächsten Generation. 

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen

„Um Kindern in den Entwicklungsländern eine Verbesse-
rung ihrer Lebenssituation ermöglichen zu können, ist es
notwendig, dass jedes Kind eine Schulbildung erhält. Das
in New York festgelegte Ziel, die weltweite allgemeine
Schulpflicht in einem Zeitraum von 15 Jahren einzufüh-
ren, kann nur durch finanzielle Unterstützung der Indus-
triestaaten, wie z. B. Deutschland, erreicht werden.“

Maßnahmen:
– Auch mit Blick auf die Verbesserung der Situation

junger Menschen in den Entwicklungsländern wird
sich die Bundesregierung weiter dafür einsetzen,
dass Deutschland den Anteil seines Bruttonational-
einkommens, den es für öffentliche Entwicklungs-
leistungen zur Verfügung stellt, bis 2006 auf
0,33 Prozent steigert. 

– Die Bundesregierung wird weiterhin für freiwillige
Selbstverpflichtungen von Unternehmen, wie den
Global Compact, werben und diese fördern. 

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird sich auch weiterhin für

eine verbesserte Kohärenz und Abstimmung zwi-
schen der Weltbank, dem Internationalen Währungs-
fonds mit den UN-Gremien unter Einbeziehung der
Internationalen Arbeitsorganisation zur effektiveren
Flankierung der sozialen Auswirkungen der Globali-
sierung einsetzen.

– Sie wird darauf dringen, dass die Weltbank und der
Internationale Währungsfonds pro-aktiv zu einer
Stärkung der Rechte des Kindes beitragen. Sie soll-
ten ihre Aktivitäten in Hinblick auf die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte, aber auch
Schutz- und Beteiligungsrechte der Kinder im Rah-
men ihrer Berichterstattung und Monitoring-Pro-
zesse prüfen und belegen.

– In einem ersten Schritt wird die Bundesregierung im
Rahmen des Berichts über ihre Menschenrechtspoli-
tik in den auswärtigen Beziehungen konkrete Maß-
nahmen benennen, mit denen sie auf eine verbesserte
Zielkohärenz ihrer Zusammenarbeit hinwirkt.
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6.1.4 Schutz arbeitender Kinder

Stimmen der beteiligten Kinder und Jugendlichen
„Außerdem sollte der Kampf gegen Kinderhandel sowie
Kindesmissbrauch (Kindersoldaten, Kinderprostitution,
Kinderarbeit) gefördert und verstärkt sowie die Hilfsor-
ganisationen in ihrer Arbeit unterstützt werden.“
Die Bundesregierung trägt aktiv zur Bekämpfung insbe-
sondere der schlimmsten Formen der Kinderarbeit bei.
Dabei beteiligt sie sich an der Umsetzung des Mindest-
alterabkommens Nr. 138 der Internationalen Arbeitorga-
nisation (IAO). Sie unterstützt das seit den 1990er-Jahren
bestehende Internationale Programm zur Beendigung der
Kinderarbeit (IPEC). Mit diesem Programm sollen die
Empfängerländer befähigt werden, nationale Programme
zur Bekämpfung der Kinderarbeit aufzustellen und umzu-
setzen. Das IAO-Übereinkommen Nr.182 über das „Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hat die Bundesre-
gierung selbst mit auf den Weg gebracht.

Bei der Abschaffung illegaler Kinderarbeit ergreifen wir
auch ganz praktische Schritte, wenn sie sich anbieten: So
hat die Bundesregierung die Kennzeichnung von Teppi-
chen ohne Kinderarbeit mit einem bestimmten Siegel
vorangetrieben und beschleunigt.

Sie verfolgt weiterhin das Ziel, die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit abzuschaffen. Deshalb wird es zukünftig
zum einen darauf ankommen, dem Übereinkommen
Nr. 182 auch im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit Durchsetzungskraft zu verleihen. Hierfür ist eine dif-
ferenzierte Herangehensweise erforderlich, die dem Um-
stand Rechnung trägt, dass Ursachen, Formen und
Auswirkungen von Kinderarbeit höchst unterschiedlich
sind. 

6.1.5  Kinder in bewaffneten Konflikten

In mindestens 36 Ländern der Erde sind Kinder heute
Leidtragende gewalttätiger Auseinandersetzungen. Rund
sechs Millionen Kinder wurden im Rahmen kriegerischer
Auseinandersetzungen in den letzten 10 Jahren verletzt,
etwa zwei Millionen verloren ihr Leben. Durch Landmi-
nen kamen allein im Jahr 2002 2 650 Kinder um. 13 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche befinden sich durch Bür-
gerkriege innerhalb ihres Landes auf der Flucht. 

Zu den gravierendsten Verletzungen von Kinderrechten
gehört ihr Einsatz als Soldaten in bewaffneten Konflik-
ten. Schätzungsweise 300 000 Kinder werden weltweit
als Kombattanten in Armeen und bewaffneten Gruppen
rekrutiert und zu Gräueltaten gezwungen. Ein besonderes
Problem stellt die Rolle von Mädchen dar, die in Armeen
und Rebellengruppen oftmals sexuell missbraucht werden.

Für die Bundesregierung sind die Verbesserung des
Schutzes von Kindern in bewaffneten Konflikten und die
Bekämpfung des Einsatzes von Kindern als Soldaten
weiterhin ein wichtiges Ziel. Bereits bei der Ratifizie-
rung der UN-Kinderrechtskonvention hat die damalige
Bundesregierung erklärt, die Schutzaltersgrenze von
15 Jahren für den Einsatz von Kindersoldaten sei zu
niedrig. Sie hat daher das „Fakultativprotokoll zum
Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend
die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflik-
ten“, das deutliche Verbesserungen beinhaltet, bereits
2001 gezeichnet. Inzwischen ist das Vertragsgesetz zum
Fakultativprotokoll im Bundesgesetzblatt verkündet und
die Ratifikationsurkunde im Dezember 2004 beim Gene-
ralsekretariat der Vereinten Nationen hinterlegt worden.
Jetzt müssen in der internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit weitere Schritte folgen, um konkrete Fort-
schritte zu erzielen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird die Mittel der bilateralen

Entwicklungszusammenarbeit für Grundbildung jähr-
lich bis 2007 auf ca. Euro 120 Mio. jährlich erhöhen.

– Das neue Konzept zur Grundbildung in der Entwick-
lungszusammenarbeit wird fortlaufend in die inter-
nationale Debatte zur Armutsbekämpfungsstrategie
eingeführt. 

– Die Prioritäten der Grundbildung werden zugunsten
der ärmsten Länder auf der Grundlage nationaler Ar-
mutsstrategien gesetzt. Das Bildungsniveau von
Mädchen und die Erhöhung der Bildungschancen für
ausgegrenzte Kinder genießen dabei hohe Priorität.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird darauf dringen, dass der

UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes wie vorge-
sehen regelmäßig mit den Gremien der Internationa-
len Arbeitsorganisation hinsichtlich der Umsetzung
der IAO-Übereinkommen Nr. 138 und 182 koope-
riert und die erzielten Fortschritte überprüft.

– Initiativen, die Alternativen zur Kinderarbeit im
Sinne des Übereinkommens Nr. 182 im Exportsektor
entwickeln, werden weiterhin finanziell und poli-
tisch durch die Bundesregierung unterstützt. Das gilt
z. B. für die Kennzeichnung kinderarbeitsfreier Pro-
dukte bzw. faire Handelswege und -produkte.

Maßnahmen:
– Im Rahmen ihrer UN-Mitgliedschaft und der Arbeit

im UN-Sicherheitsrat wird sich die Bundesregierung
für eine Verbesserung des Schutzes von Kindern in
bewaffneten Konflikten einsetzen.

– Sie wird dazu beitragen, dass die Verantwortlichen
für Verletzungen der Kinderrechte, insbesondere für
Vertreibungen, Massaker und die Rekrutierung bzw.
den Kampfeinsatz von unter 18-Jährigen, festgenom-
men und vor die geeigneten Gerichte gestellt werden.

– Die Bundesregierung wird sich weiterhin an Hilfs-
maßnahmen zum Schutz Minderjähriger in Krisen-
und Konfliktgebieten beteiligen. Insbesondere unter-
stützt sie den UN-Sonderbeauftragten für Kinder und 
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6.1.6  Bekämpfung von HIV/AIDS

Die Immunschwächekrankheit HIV/AIDS trifft auch eine
wachsende Zahl junger Menschen. Unter den Opfern, die
daran sterben, befinden sich mehrheitlich Frauen und
Mädchen. Über die Hälfte der täglich 14 000 neu mit HIV
infizierten Menschen ist jünger als 25 Jahre. Die Zahl der
AIDS-Waisen unter 15 Jahren ist inzwischen auf 14 Mil-
lionen angestiegen, elf Millionen von ihnen leben in den
Ländern des südlichen Afrika. Deshalb drängte der UN-
Generalsekretär auf Aktivitäten, um die HIV-Infektions-
raten bei 15- bis 24-Jährigen bis 2010 weltweit um
25 Prozent zu senken. 

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche finanzielle
Mittel zur Bekämpfung der Krankheit mobilisiert. Die
Europäische Kommission und ihre Mitgliedsstaaten ha-
ben bislang insgesamt 3,2 Mrd. US-Dollar für den so ge-
nannten Globalen Gesundheits-Fonds zur Bekämpfung
von AIDS, Tuberkulose und Malaria (GFATM) zur Verfü-
gung gestellt. Die Bundesregierung engagiert sich inten-
siv bei der Bekämpfung von HIV/AIDS. Sie stattet den
Fonds bis 2007 mit einem Beitrag von rund 300 Mio.
Euro aus. Sie leistet damit einen beachtlichen Beitrag zur
Planungssicherheit bei der Bekämpfung von HIV/AIDS,
Malaria und Tuberkulose.

6.2 Kinder als Flüchtlinge

Rund 40 Millionen Menschen befanden sich Ende 2004
auf der Flucht vor Kriegen und Menschenrechtsverletzun-
gen; etwa die Hälfte von ihnen waren Kinder. Besonders
wenn Kinder auf der Flucht von ihren Familien getrennt
werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie Op-
fer von Gewalt und Ausbeutung werden. Zwar bleibt die
Mehrzahl der Vertriebenen innerhalb ihres Heimatlandes.
Viele suchen aber auch Schutz in benachbarten oder ent-
fernten Ländern, unter anderem auch in Deutschland.

Das international bedeutendste Flüchtlingsschutzabkom-
men, das „Abkommen über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge“, auch Genfer Flüchtlingskonvention ge-
nannt, gilt für erwachsene und minderjährige Flüchtlinge
gleichermaßen. Kinder sind in besonderem Maße vielfäl-
tigen Formen von Verfolgung ausgesetzt. Wenn sie auf
der Flucht nach Deutschland gelangen, muss dies bei der
Feststellung der Flüchtlingseigenschaft auch künftig aus-
reichend beachtet werden.

Die Bundesregierung bekräftigt ihren Willen, Flücht-
lingskindern und Kindern im Asylverfahren einen ange-
messenen Schutz in Deutschland und humanitäre Hilfe
bei der Wahrung ihrer Rechte zu gewähren. Diese Ver-
pflichtung leitet sich aus dem Artikel 22 der UN-Kinder-
rechtskonvention ab. Wir achten und respektieren dieses
Recht der Kinder, und zwar unabhängig davon, ob sie
sich in Begleitung ihrer Eltern oder anderer Personen, die
für sie sorgen, befinden oder nicht. Das muss sich in den
konkreten Entscheidungen von Ämtern und Behörden
und in der Rechtsprechung widerspiegeln. Immer wieder
gilt es zu prüfen, ob in Deutschland den speziellen
Schutzbedürfnissen von Kindern bis 18 Jahren ausrei-
chend Rechnung getragen wird. Anerkannte Flüchtlings-
kinder und andere ausländische Kinder mit einem Aufent-
haltsrecht in Deutschland haben Anspruch auf die
gleichen Chancen wie deutsche Kinder. 

bewaffnete Konflikte darin, innerhalb des UN-Sys-
tems und der Staatengemeinschaft für die besonde-
ren Anliegen und Bedürfnisse von Kindern im Krieg
zu werben und die Implementierung geeigneter Maß-
nahmen zu ihrem Schutz und ihrer Rehabilitation an-
zumahnen. 

– Bundeswehrsoldaten in Friedens- und Auslandsein-
sätzen sollen zu Fragen von Kinderrechtsverletzun-
gen, insbesondere zu den Risiken, denen Kinder in
bewaffneten Konflikten ausgesetzt sind, weitergebil-
det werden.

– Im Rahmen der Europäischen Union dringt die Bun-
desregierung auf eine Intensivierung und Verbesse-
rung der EU-Arbeit für Kinder in bewaffneten Konf-
likten gemäß den Leitlinien der EU zu Kindern in
bewaffneten Konflikten und dem Aktionsplan zu de-
ren Umsetzung. Ziel ist es, rasch praktische Ergeb-
nisse zu erzielen und die Reaktionsmöglichkeiten der
Union bei Krisen und bewaffneten Konflikten zum
Schutz der Kinder zu erweitern und zu verbessern.

– Im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammen-
arbeit werden Kindersoldaten, Mädchen wie Jungen,
zunehmend als eigene Zielgruppe berücksichtigt, auf
die mit entsprechend zugeschnittenen Maßnahmen
eingegangen wird.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung setzt im Rahmen der bilatera-

len Entwicklungszusammenarbeit jährlich durch-
schnittlich ca. 90 Mio. Euro für HIV-AIDS-Bekämp-
fungsmaßnahmen zur Aufklärung, Bildung und
Unterstützung der Partnerländer beim Ausbau ihres
Gesundheitswesens ein. 

– Die Bundesregierung beteiligt sich bis zum Jahr
2007 mit insgesamt ca. 300 Mio. Euro am globalen
Gesundheitsfonds zur Bekämpfung von HIV/AIDS,
Malaria und anderen Krankheiten.

– Die Bundesregierung wird bei der Umsetzung der
beschlossenen Förderprojekte in der HIV/AIDS Be-
kämpfung beobachten, inwieweit verarmte und/oder
allein stehende Kinder, die ihre Familienangehörigen
durch HIV/AIDS verloren haben, in den Finanzie-
rungsmaßnahmen ausreichend berücksichtigt werden
und ob sie direkt von den Maßnahmen profitieren.
Dies gilt in speziellem Maße für Mädchen.

Maßnahmen:
– Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit die zur

Linderung von Flüchtlingssituationen gewährte hu-
manitäre Hilfe an internationale und nationale
Hilfsorganisationen die besonderen Schutzbedürf-
nisse von Kindern mit in den Blick nimmt. 
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6.3 Die Situation von Mädchen

Die vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter ist
in keinem Land der Welt verwirklicht worden. Im Hin-
blick auf die spezielle Situation von Mädchen in Entwick-
lungsländern ist vor allem der mangelnde Zugang zu so-
zialen Grunddiensten zu beklagen, einschließlich der
reproduktiven Gesundheitsversorgung für Mädchen.
Mädchen sind einem höheren Sterblichkeitsrisiko ausge-
setzt, leiden unter Lernschwierigkeiten und Entwick-
lungsschädigungen. Sie haben keinen gleichwertigen Zu-
gang zu Schule und Ausbildung – mit der Folge, dass in
einigen Ländern beinahe zwei von drei erwachsenen An-

alphabeten Frauen sind. Nur weil sie Mädchen sind, er-
fahren sie in der Familie und ihrer häuslichen Umgebung
häufig Gewalt durch Vernachlässigung, Schläge, Ver-
stümmelung oder Zwangsheirat.

Die tief verwurzelten Benachteiligungen und Diskrimi-
nierungen von Mädchen gilt es zu überwinden. Dafür ha-
ben sowohl die „Konvention über die Rechte des Kindes“
als auch die „Konvention für die Beseitigung aller For-
men der Diskriminierung der Frau“ international verbind-
liche Grundlagen geschaffen. An ihnen orientiert sich die
deutsche Entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Die
Bundesregierung ist überzeugt, dass sich die Lage in den
Entwicklungsländern besonders mit mehr Grund- und Be-
rufsbildung von Mädchen verbessern lässt. Die Ausbil-
dung von Mädchen hat positive Konsequenzen für viele
Aspekte der Entwicklung. Sie bewirkt eine geringere
Kinder- und Müttersterblichkeit, niedrigere Fruchtbar-
keitsraten, einen höheren Bildungsstand bei den eigenen
Kindern, höhere Produktivität und einen schonenden Um-
gang mit der Umwelt. 

Eine besondere Form der Diskriminierung ist die geni-
tale Verstümmelung von Mädchen in manchen Entwick-
lungsländern. Offensive Aufklärung und Öffentlichkeits-
arbeit kann aus Sicht der Bundesregierung helfen, dieses
Problem zu überwinden. Wir wenden uns mit unserer
Öffentlichkeitsarbeit schwerpunktmäßig an die Ziel-
gruppe der Fachleute und arbeiten mit verschiedenen
Nichtregierungsorganisationen zusammen. Genitale Ver-
stümmelungen von Mädchen und Frauen werden in der
Bundesrepublik Deutschland auch strafrechtlich geahn-
det; in dieser Hinsicht ist ein umfassender Schutz ge-
währleistet.

– Sie wird prüfen, ob in 2005 eine Untersuchung zur
Zahl und Lebenssituation von Flüchtlingskindern in
Deutschland in Auftrag gegeben wird, die Aspekte
wie Unterbringung, Gewährung von Jugendhilfe und
Zugang zu Bildung und Ausbildung erfasst.

– Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass
für alle betroffenen unbegleiteten schutzsuchenden
Kinder und Jugendlichen ein so genannter Clearing-
verfahren eingerichtet wird. Zu diesem Zweck sieht
bereits der Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe die Erstver-
sorgung eines unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lings im Rahmen der Inobhutnahme durch das
Jugendamt vor. In dem Verfahren soll auch geklärt
werden, ob eine Rückkehr in das Heimatland ohne
erhebliche Gefahren möglich ist, ob eine Familien-
zusammenführung in einem Drittland in Frage
kommt, ob ein Asylantrag gestellt oder ein Bleibe-
recht aus humanitären Gründen angestrebt werden
soll. 

– Sie wird darauf hinwirken, dass entsprechend der
Gesetzeslage auch auf sich alleine gestellten 16 bis
17-Jährigen ausländischen Kindern so schnell wie
möglich nach der Einreise ein Vormund zur Seite ge-
stellt wird. Im oben genannten Gesetzentwurf wird
dazu für den Fall der Inobhutnahme durch das Ju-
gendamt ausdrücklich die Verpflichtung geregelt, die
Bestellung eines Vormunds oder Pflegers für einge-
reiste unbegleitete Kinder und Jugendliche zu veran-
lassen.

– Die Bundesregierung wird sich für eine altersge-
rechte Unterbringung einsetzen, einschließlich der
Gruppe der 16 bis 17-Jährigen unbegleiteten Minder-
jährigen.

– Die Umsetzung des Anspruchs für anerkannte
Flüchtlingskinder und andere ausländische Kinder
mit einem Aufenthaltsrecht auf Jugendhilfe und
Bildung respektive berufliche Ausbildung wird
durch die Förderung entsprechender Initiativen und
den ungehinderten Zugang zum Arbeitsmarkt unter-
stützt.

Maßnahmen:

– Die Bundesregierung wird insbesondere durch quali-
tative Maßnahmen der sozialen Eingliederung, durch
die Beachtung des Gleichberechtigungsansatzes bei
Planung und Durchführung aller Maßnahmen (Gen-
der Mainstreaming) und spezifische Projekte gegen
geschlechtsspezifische Diskriminierung ihre An-
strengungen zu vermehrter Geschlechtergerechtig-
keit und aktiver Beteiligung von Mädchen (Em-
powerment) verstärken.

– Die Bundesregierung wird ihre Informationspolitik
zum Thema „Genitale Verstümmelung von Mäd-
chen“ einschließlich der Veröffentlichungen auch
weiterhin regelmäßig aktualisieren und dem aktuel-
len Bedarf anpassen. Sie wird im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit Maßnahmen zur Be-
kämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung
insbesondere in Westafrika weiterhin politisch und
finanziell fördern.

– Die Bundesregierung wird den Schutz von Mädchen
gewährleisten, die vor drohender Genitalverstümme-
lung Zuflucht in Deutschland gesucht haben.
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Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung 
zu einem kindergerechten Deutschland
Der Nationale Aktionsplan „Für ein kindergerechtes
Deutschland“ ist Schlusspunkt und Neuanfang zugleich.
Einerseits schließt er eine intensive Diskussion ab. Ande-
rerseits leitet er den Prozess der Umsetzung ein. Diese
Umsetzung bedarf einer intensiven Begleitung und immer
neuer Impulse, um die Lebenswirklichkeit von Kindern
nachhaltig positiv zu beeinflussen. 

Dazu ist es zum einen erforderlich, den Nationalen Ak-
tionsplan in breiter Weise bekannt zu machen. Der vorlie-
gende Plan ist über das Internet zugänglich. Darüber hi-
naus wird der Text in geeigneter Weise – insbesondere für
Kinder und Jugendliche – veröffentlicht.

Ferner wird die Bundesregierung ein Verfahren installie-
ren, das die Steuerung der Umsetzung des Nationalen
Aktionsplans ermöglicht. Dabei geht es sowohl um die
Beobachtung und Auswertung der laufenden Aktivitä-
ten (Monitoring) als auch um die Gesamtüberprüfung und
-bewertung (Evaluation) der erzielten Ergebnisse.

Dabei wird die Bundesregierung bewährte Strukturen und
Instrumente der „Kinderpolitik“ in Deutschland einbin-
den. Alle Akteure, die an der Umsetzung des Nationalen
Aktionsplans mitwirken, werden so auch das Monitoring
als ihre Aufgabe begreifen und sich dafür engagieren. Für
Monitoring und Evaluation sind vorgesehen:

– Die Bundesregierung wird der Jugendministerkonfe-
renz sowie der Arbeitsgemeinschaft der obersten Lan-
desjugendbehörden vorschlagen, bei ihren Sitzungen
regelmäßig die Umsetzung des Nationalen Aktions-
plans zu behandeln. Dabei sollten auch Fragen der
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des
Kindes einbezogen werden, da zwischen der Konven-
tion und dem Nationalen Aktionsplan ein enger Zu-
sammenhang besteht. Dies eröffnet die Chance, die
Kinderrechte zu einem vorrangigen Thema der Bera-
tungen der Länder zu machen, an denen der Bund
maßgeblich beteiligt ist.

– Die Bundesregierung beabsichtigt, die Kinder- und Ju-
gendberichte für Monitoring bzw. Evaluation zu nut-
zen.

– Der 3. Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Konven-
tion über die Rechte des Kindes, der 2009 fällig wird,
wird auch eine Bewertung der Ergebnisse des Natio-
nalen Aktionsplans umfassen. Die Bundesregierung
folgt damit einem Vorschlag aus dem Abschlussdoku-
ment des Weltkindergipfels 2002.

– 2007 wird die Bundesregierung unter Beteiligung von
Nichtregierungsorganisationen einen Kongress mit
dem Ziel durchführen, Bilanz zu ziehen und den Natio-
nalen Aktionsplan zu aktualisieren. Dazu wird die

Bundesregierung einen Zwischenbericht über die Um-
setzung des Nationalen Aktionsplans vorlegen.

Der Umsetzungsprozess sollte in den nächsten Jahren
auch die Diskussion solcher Aufgaben umfassen, die die
Belange von Kindern stärken könnten, jedoch nicht Be-
standteil des Nationalen Aktionsplans sind:

– Rücknahme der Erklärung zur UN-Konvention über
die Rechte des Kindes

Die Bundesregierung stellt fest, dass die seinerzeit im
Benehmen mit den Ländern gegenüber den Vereinten
Nationen abgegebene Erklärung außenpolitisch nega-
tiv wirkt und die innerstaatliche Diskussion über Kin-
derrechte erschwert. Sie setzt sich deshalb auch weiter
bei den Ländern für die Rücknahme der Erklärung ein
und folgt damit den Abschließenden Bemerkungen
des UN-Ausschusses der Vereinten Nationen zum
2. Staatenbericht.

– Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz

Eine ausdrückliche Aufnahme der Rechte von Kindern
in das Grundgesetz würde insbesondere nach Auffas-
sung der Kinderrechtsverbände die Umsetzung der
Rechte in der Verfassungswirklichkeit stärken und zur
Bewusstseinsänderung der Erwachsenen gegenüber
Kindern beitragen. Die Bundesregierung stellt sich
dieser Diskussion, weist aber darauf hin, dass Kinder
bereits jetzt umfassend durch das Grundgesetz ge-
schützt werden. Sie sind – wie Erwachsene – Grund-
rechtsträger. Flankierend dazu verpflichtet Artikel 6
des Grundgesetzes die Eltern zur Pflege und Erzie-
hung ihrer Kinder; die staatliche Gemeinschaft wacht
über ihre Betätigung.

– Individualbeschwerderecht zur UN-Konvention über
die Rechte des Kindes

Ein Individualbeschwerderecht ist grundsätzlich ge-
eignet, Rechtstellung und Rechtbewusstsein der Be-
troffenen zu stärken und die Bereitschaft der Vertrags-
staaten zur Implementierung ihrer Verpflichtungen zu
fördern. Die Bundesregierung wird die mögliche Ein-
führung eingehend prüfen.

Es ist ein Bestandteil des Nationalen Aktionsplans „Für
ein kindergerechtes Deutschland“, die Diskussion über
die genannten Fragen in den kommenden Jahren weiter
voranzutreiben. Der notwendige Diskurs soll mit allen
gesellschaftlichen Kräften geführt werden.

In diesem Diskurs spielen Kinder und Jugendliche eine
zentrale Rolle. Im Rahmen von Projekt P haben Kinder
und Jugendliche bundesweit die Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen zu den Vorschlägen der Bundesregierung im
Nationalen Aktionsplan zu entwickeln. Diese Vorstellun-
gen werden dann erneut ins Bundeskabinett eingebracht.
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Anhang

Ergebnisse der Kinder 
und Jugendlichen zum 
Nationalen Aktionsplan
„Für eine kindergerechte
Welt“
Ergebnisse der Abschlussveranstaltung, die vom 06. bis 08. März 2004 in Berlin
stattgefunden hat.

Ein Beteiligungsprojekt der

National
Coalition
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Vorwort
Auf dem sogenannten „Weltkindergipfel“ der Vereinten Nationen haben sich die
Vertragsstaaten im Jahr 2002 dazu verpflichtet, Nationale Aktionspläne (NAP) „Für
eine kindergerechte Welt“ zu erstellen. Dabei sollen auch Kinder und Jugendliche
beteiligt werden!

„Kinder und Jugendliche sind Bürger, die viele eigene Fähigkeiten mit einbrin-
gen und dazu beitragen können, eine bessere Zukunft für alle aufzubauen.
Wir müssen ihr Recht achten, entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife ihre
Meinung zu äußern und an allen Angelegenheiten, die sie betreffen, mit-
zuwirken.“ (Abschlussdokument, I. 9, S. 6)

Die Geschäftsstelle der National Coalition hat es übernommen drei regionale
Arbeitstreffen für Kinder und Jugendliche durchzuführen, bei denen diese ihre
Forderungen für einen NAP für Deutschland „Für eine kindergerechte Welt“ erar-
beitet haben. Diese Arbeitstreffen der Kinder und Jugendlichen haben in zeitlicher
Nähe zu den Gremiensitzungen von Erwachsenen stattgefunden, die vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit der
Erstellung eines Entwurfs eines NAP für Deutschland beauftragt wurden.

An den dreitägigen Arbeitstreffen in Köln, Magdeburg und Nürnberg, die in Form
einer Schreibwerkstatt stattgefunden haben, haben jeweils zwischen 15-20 Kinder
und Jugendliche teilgenommen.

Diese haben während der drei Wochenenden intensiv zu den 6 Schwerpunktthe-
men des NAPs

gearbeitet. Die Ergebnisse des NAP-Beteiligungsprojektes sind nachfolgend aus-
führlich dokumentiert.

Vom 06.-08. März 2004 wurde in Berlin ein Abschlusstreffen durchgeführt, bei
dem die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit hatten, ihre Ergebnisse aus den
Arbeitstreffen in Köln, Magdeburg und Nürnberg noch einmal in der großen
Gruppe vertieft zu diskutieren und mit den Ergebnisse der Erwachsenen aus der
Koordinierungsgruppe zum NAP, die ebenso wie bei den regionalen Arbeitstreffen
als Gäste geladen waren, zu vergleichen.

Am Montag, den 08.03.2004 wurden durch die ca. 50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die gesammelten Arbeitsergebnisse der Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Frau Renate Schmidt, mit der damit verbundenen
Bitte übergeben, dass ihre Wünsche und Anliegen im NAP „Für eine kinderge-
rechte Welt“ angemessen berücksichtigt werden und Kinder und Jugendliche bei
der weiteren Umsetzung des NAP angemessen beteiligt werden!

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich für die engagierte und ergebnisorientierte Mitarbeit gedankt!

Kirsten Schweder und Claudia Kittel
Referentinnen der National Coalition 3
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4 Diese Zusammenfassung
erarbeiteten:
Annike Marie Hölzer Hannover 15 Jahre
Mona Pokern Hannover 16 Jahre
Nils Eggersgluß Walsrode 11 Jahre
Ricarda Rengsdorf Walsrode 14 Jahre
Astrid Beling Langenhagen 15 Jahre
Priscilla Peter Bruchköbel 18 Jahre
Alexandra Unger Karben 17 Jahre
Frederik Düpmeier Karlsruhe 16 Jahre
Dominique Hitz Regensburg 19 Jahre
Konstantin Stern Berlin 17 Jahre
Pascal Kleiner Fluorn-Winzeln 14 Jahre
Sarah Rasch Köln 12 Jahre
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Inhaltsverzeichnis:

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstreffen Seiten 06-07

Ergebnisse der Abschlussveranstaltung

(Zusammenfassung der Ergebnisse aus den 3 Arbeitstreffen) Seiten 08-21

� Thema Bildung Seiten 08-11

� Thema Gewalt Seiten 12-14

� Thema Gesundheit Seiten 15-16

� Thema Beteiligung Seite 17

� Thema Lebensstandard Seiten 18-20

� Thema Internationale Verpflichtungen Seite 21
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6 An diesen Ergebnissen 
haben mitgearbeitet:

Vom 8. bis 10. November 2003 in Köln:

Jana Ahlbrandt Köln 17 Jahre
Marian Bremer Melle 12 Jahre
Kathrin Hebestreit Witten 16 Jahre
Kai Karolin Hüppe Herne 14 Jahre
Julia Klocke Herne 16 Jahre
Lisa Matzkowski Witten 15 Jahre
Robin Pullem Köln 11 Jahre
Sarah Rasch Köln 11 Jahre
Saskia Schulenburg Köln 15 Jahre
Konstantin Stern Berlin 17 Jahre
Jasmin Teufert Köln 12 Jahre
Max Thoma Witten 17 Jahre
Markus Weidner Herne 15 Jahre
Carina Weitz Herne 17 Jahre

Vom 28. bis 30. November 2003 in Magdeburg:
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7

Astrid Beling Langenhagen 15 Jahre
Nils Eggersgluß Walsrode 11 Jahre
Melanie Fleischer Zappendorf 12 Jahre
Lisa  Sophia Haen Bargdeheide 12 Jahre
Felicitas Heitmann Bargteheide 13 Jahre
Annike Marie Hölzer Hannover 15 Jahre
Christian Jarzyna Magdeburg 18 Jahre
Pascal Kaun Rostock 15 Jahre
Franziska Kircheis Zappendorf 12 Jahre
Patrick Knobbe Magdeburg 16 Jahre
Kathrin Lüdemann Rostock 16 Jahre
Jonas Mehmke Walsrode 16 Jahre
Enrico Müller Zappendorf 16 Jahre
Matthias Pelzer Magdeburg 16 Jahre
Christoph Peter Köllme 16 Jahre
Mona Pokern Hannover 15 Jahre
Christopher Raeck Magdeburg 14 Jahre
Ricarda Rengstorf Walsrode 14 Jahre
Sandra Röhl Rostock 12 Jahre
Niklas Weber Walsrode 11 Jahre

Vom 23. bis 25. Januar 2004 in Nürnberg:

Frederik Düpmeier Karlsruhe 16 Jahre
Clemens Harnischmacher Schramberg 12 Jahre
Cornelia Harnischmacher Schramberg 12 Jahre
Dominique Hitz Regensburg 19 Jahre
Pascal Kleiner Fluorn-Winzeln 14 Jahre
Anna Meinhard Dormagen 10 Jahre
Max Napierala Schramberg 13 Jahre
Priscilla Peter-Wimmers Bruchköbel 18 Jahre
Sebastian Schott Dormagen 9 Jahre
Ellena Schubert München 18 Jahre
Canan Thiel Dormagen 9 Jahre
Alexandra Ungar Karben 17 Jahre
Janis Uttenweiler Schramberg 11 Jahre
Lara Uttenweiler Schramberg 12 Jahre
Julia Wegener Dormagen 10 Jahre
Florian Weisensee Dormagen 10 Jahre
Hanne Zündorf Dormagen 9 Jahre
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Thema Bildung
� Persönlichere Zeugnisse

Zeugnisse sind viel zu unpersönlich, da sie nichts über die Person aussagen,
sondern mehr über deren schulische Leistung. Besser wäre es, persönliche Mein-
ungen und Feststellungen der Lehrer* mit ins Zeugnis einzubringen. 
Im Krankheitsfall kann es passieren, dass ein Schüler längere Zeit am Unterrichts-
geschehen nicht teilnehmen kann und deshalb dazu gezwungen ist, innerhalb
kürzester Zeit den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Schafft man es nicht
die Unterrichtsinhalte nachzulernen, wird aus der sonst so leichten Arbeit schnell
eine schwierige und schlechte. Am Jahresende, wenn es die Zeugnisse gibt, fragt
keiner mehr, wie es zu dieser Note kam. Durch weitere Informationen über den
Schüler/die Schülerin kann sich der Arbeitgeber auch über den Charakter oder das
Arbeitsverhalten informieren. Dadurch weiß er viel mehr über den zukünftigen
Arbeitnehmer. 

� Mehr praktischer Unterricht für Schüler

Den meisten Schülern ist der theoretische Unterricht zu langweilig, darum bekom-
men die Schüler nicht mehr so viel vom Unterricht mit. Deswegen sollte man an
den Schulen mehr praktischen Unterricht durchführen, da sich so der Unter-
richtsstoff besser verfestigt.
Würde man z. B. Experimente und Dokumentationsfilme oder Berichte häufiger in
den Unterricht einbeziehen, dann würde der Unterrichtsstoff besser an die Schüler
gebracht und würde mehr bringen, als ein Lehrer, der den Stoff trocken an die
Schüler übermittelt. 

� Mehr Lehrer/innen an den Schulen

An vielen Schulen sind zu wenig Lehrer vorhanden und der Unterrichtsstoff kann so
nicht richtig durchgeführt  werden. Dies schlägt sich dann auf die Noten der Schüler
aus.
Gerade wenn Lehrer krank werden tritt der Notstand ein, da nicht genügend kom-
petente Lehrer da sind, um den Unterricht zu übernehmen fällt er meist für mehrere
Tage aus. Schon alleine im Interesse der Schüler, sollten vor allem in den Grund-
schulen mehr Lehrer eingestellt werden, um eine gute Schulausbildung zu
gewähren.

� Förderung für ausländische Kinder

Speziell in Deutschland müssen die ausländischen Flüchtlinge oder Immigranten
gefördert werden. Damit sollte man so früh wie nur möglich anfangen. Deutsch-
unterricht speziell für Ausländer sollte von den Schulen angeboten werden. Die
Schüler sollten gefördert und nicht überfordert werden. 
Das Thema "Förderung" sollte von den Schulen angesprochen werden. Flüchtlin-
gen muss von Anfang an klargemacht werden, dass sie diese Förderung für ihr
weiteres Leben in Deutschland brauchen. 

� Weiterbildung der Lehrer

Lehrer sollten in Zukunft die Möglichkeit haben sich fortzubilden und sich unter-
einander über verschiedene Lehrmethoden auszutauschen. An vielen Schulen
wird der Lehrstoff nicht richtig bzw. falsch wiedergegeben, was zu Unverständnis

*) Sollte innerhalb der Texte von z. B. “dem Lehrer” die Rede sein, so möchten wir natürlich die Lehrerin nicht
ausschließen ... es war leider nur nicht genug Zeit um das immer zu berücksichtigen :o)
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seitens der Schüler führt. Der Lehrer sollte sich dem Auffassungsvermögen seiner
Schüler individuell anpassen und den Stoff nicht zu schnell, aber auch nicht zu
langsam vermitteln. Das neu erworbene Wissen sollte in der Schule schon gut ver-
ständlich vermittelt werden, damit auch schwächere Schüler dem Unterricht folgen
können. In dieser Hinsicht sollten Lehrer immer ein offenes Ohr für ihre Schüler
haben und auf deren Bedürfnisse und Ratschläge eingehen.

� Fremdsprachen

Für Schüler wäre es das Beste, schon früh eine Fremdsprache zu erlernen. Hierbei
sollte der Englischunterricht im Mittelpunkt stehen, da Englisch eine der wichtigsten
und meist gesprochensten Sprachen ist. Vielleicht sollte noch eine 2. Fremd-
sprache zur Auswahl stehen, um den Schülern schon früh zu ermöglichen, ihre
Entscheidungen selbst zu treffen. Natürlich sollte Englisch nicht mehr als z. B. die
deutsche Rechtschreibung gefördert werden, die wirklich im Mittelpunkt stehen
sollte. Dies alles sollte mit den weiterführenden Schulen abgesprochen werden,
damit diese Änderungen im Lehrplan durchnehmen und damit auf die Schüler
eingehen können. 

� Bewerbungen in der Schule

Bewerbungen sind wichtig, gerade für diejenigen, die frisch aus der Schule kommen.
Deswegen sollten in den Schulen, solche wichtigen Themen immer wieder durch
genommen werden, denn viele Schüler wissen gar nicht, wie wichtig eine solche
Bewerbung ist.  Allerdings sollte auch der Einstellungstest eine wichtige Rolle dieses
Themenbereiches sein, da die meisten so einfache Sachen wie Dreisatz oder Logis-
ches Denken verlernt oder nicht trainiert haben. Gerade weil das für die Zukunft der
Kinder und Jugendlichen so wichtig ist, sollte man sich darüber Gedanken mache. 

� Ganztagsschule

Das Thema Ganztagsschule ist momentan ein sehr umstrittenes Thema. In einigen
Bundesländern werden die Ganztagsschulen abgeschafft, in anderen werden
neue aufgebaut.

� Schulevaluation

Eine Evaluation des Unterrichts durch Lehrkräfte und Schüler gleichermaßen kann
Schüler auf bestimmte Probleme des Umgangs miteinander hinweisen, aber auch
dem Lehrer neue Anregungen geben, den Unterricht zu verbessern.
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PRO +
Hausaufgabenbetreuung
außerunterrichtliche
Arbeitsgemeinschaften
Sozialarbeiter
bietet die Möglichkeit der 
Erprobung völlig neuer 
Bildungskonzepte

CONTRA -
Wenn Schule schlecht ist, kann
Ganztagsschule den ganzen 
Tag schlecht sein
begrenzte Freizeit
eventueller Lehrermangel
dem derzeitigem Schulsystem 
nicht entsprechend
wiederholte Änderung der 
Leistungs- und Bewertungs
erlässe etc. pp.
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� Lehrmittelfreiheit

Da manche Eltern aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind für ihre Kinder
Schulbücher etc. zu kaufen, sollte die Lehrmittelfreiheit nicht abgeschafft werden,
damit auch weiterhin für jedes Kind ein Buch zur Verfügung steht.

� Schulsozialarbeiter

Um die Freizeitgestaltung während der Schulzeit zu verbessern, sollte man
möglichst jeder Schule einen Sozialarbeiter zur Verfügung stellen. Diese Person
könnte dann Kindern und Jugendlichen auch helfen, mit schwierigen Situationen
fertig zu werden.

� Schulsponsoring

Um die finanziellen Lagen der Schulen zu stärken oder zu verbessern, könnte man
in Fluren sowie in den Unterrichtsräumen Werbung von speziellen Firmen etc.
aufhängen. Mit diesen finanziellen Mitteln, könnte man sich wiederum um die Ein-
richtung der Schulen kümmern. Negativ wäre jedoch, wenn sich der Staat durch
diese Maßnahmen der Verantwortung entziehen würde.

� Renovierung und Ausstattung der Schulen

In vielen Schulen fehlen Räumlichkeiten bzw. kindgerechte Einrichtungen für
Pausenaufenthalte und anderes. Außerdem sollten die Schüler ein Gefühl der
Sicherheit in de Schulräumen entwickeln können.

� Erneuerung der Lehr und Lernmittel

Da heutzutage noch in vielen Schulen völlig veraltete Lehr und Lernmaterialien zur
Verfügung gestellt werden, wäre es sinnvoll diese zu aktualisieren.
Man könnte außerdem den Schülern die Möglichkeit bieten, zur Förderung der Bil-
dung das Internet zu benutzen. Außerdem wäre es sehr sinnvoll wenn man die
Schulbücher auf Umweltpapier drucken würde.

� Aufklärung über Politik und Kinderrechte

In den Schulen muss eine bessere Aufklärung über die Politik stattfinden, damit
man sich später bei Wahlen eine eigene Meinung bilden kann. Die Kinderrechte
müssen in die Lehrpläne aller Bundesländer aufgenommen werden, damit jeder
Betroffene über seine Rechte aufgeklärt ist.

Das Wichtigste dabei ist immer, dass sie spannend verpackt und einprägsam ver-
mittelt werden, dies kann entweder durch gut ausgebildete Referenten (Erwach-
sene die sich mit den Kinderrechten auskennen) oder durch Kinder, die sich vorher
eingearbeitet haben, geschehen.

Aktionen, mit denen den Schülern Kinderrechte nähergebracht werden können,
wären z. B.: Projekttage in denen sich z.B. die ganze Schule mit den Kinderrechten
beschäftigt (erarbeitete Materialien können in der Schule ausgestellt werden). Oder
kreative Arbeit mit den Schülern (z.B. Rollenspiel, AG's). Austeilen von Kinderrechts
Broschüren (am besten von Kindern erstellt). Und mitteilen von Adressen von
Anlaufstellen, wenn ein Kind Probleme hat (z. B. Missbrauch von Kindern oder
Gewaltprobleme in der Familie).
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� Fahrkostenrückerstattung für öffentliche 
Verkehrsmittel nach der 10. Klasse

Damit die Schüler, die mehr als 10 Klassen absolvieren auch keine Fahrkarten wie
die darunterliegenden Klassen bezahlen müssen, könnte man eine Fahrkosten-
rückerstattung für diese Schüler genehmigen.

� Lehrpläne angleichen

In allen Bundesländern sollte es ein einheitliches Bildungssystem geben. So könnte
man sich leichter untereinander über die Erfolge oder auch Misserfolge des
Lehrplanes austauschen und damit die Bildung in Deutschland allgemein
verbessern.

� Klassenstärke herabsetzen

Die Klassenstärke sollte in allen Bundesländern und Schulformen hinab und nicht
hinauf gesetzt werden. Dadurch wird ein besseres Lernklima geschaffen und der
Lehrer kann so besser auf jeden einzelnen Schüler eingehen.

� Förderung von Hochbegabten und Schwächeren

Außerdem müssen hochbegabte Kinder ihr Potential durch Förderung voll auss-
chöpfen können. Aber auch leistungsschwächere Kinder müssen durch Förderun-
terricht unterstützt werden, damit diese die gleiche Chance auf eine erfolgreiche
Zukunft  haben können.

� Schuluniform

Das Thema Schuluniformen ist seit langem sehr umstritten. So würden 44% der
Schüler keine Schuluniform haben wollen. Jedoch sind doch 34% der Kinder nicht
abgeneigt, welches eine Umfrage des deutschen Kinderhilfswerkes herausfand.

Man könnte auch einen Dresscode einführen, so dass zwar alle Schüler ungefähr
gleich aussehen, aber trotzdem ihren eigenen Stil entwickeln können.
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Thema Gewalt
� Jeden Tag begegnen wir Gewalt, 

ohne uns darüber Bewusst zu sein.

Körperliche Gewalt wird verharmlost oder sogar in Videospielen bzw. Spielfil-
men verherrlicht. Seelische Gewalt wird nicht wahrgenommen und sexuelle
Gewalt ist immer noch ein Tabuthema. Gewalt wird durch Wegsehen unter-
stützt oder sogar, im krassen Gegenteil, durch Schaulustige provoziert. Im
Schulalltag stehen Erpressungen und Prügeleien an der Tagesordnung. Im
Geheimen wird in vielen Familien Gewalt und auch sexuelle Gewalt
praktiziert.

Der § 19 der Kinderrechtskonvention besagt, dass Kinder jegliche Art von
Gewalt nicht erfahren dürfen! Deshalb muss Präventionsarbeit geleistet wer-
den.  Jedes Kind muss über seine Rechte informiert werden und die Erwach-
senen über ihre Pflichten. Denn Kinder, deren Selbstwertgefühl zerstört
wurde, und die ohne Vertrauen und Sicherheit aufwachsen, leiden ihr Leben
lang unter den körperlichen und seelischen Folgen.

Deshalb empfiehlt sich ab dem Kindergartenalter mit einer spielerischen Auf-
klärung zu beginnen, welche in Form von zum Beispiel leicht verständlichen
Theaterstücken oder kindgerechten Bilderbüchern/Comics erleichtert wird.
Außerdem bieten einige Organisationen (terre des hommes) und Beratungs-
stellen (Zartbitter, Wildwasser) für jede Altersgruppe geeignete Arbeitsmateri-
alien an. Wenn Kinder gegen etwas eine natürliche Ablehnung und/oder Ekel
haben, sollte man dies respektieren und somit das Kind immer und immer
wieder stärken, damit es lernt NEIN zusagen. 
Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kind nicht bei seinem Onkel auf dem Schoß
sitzen möchte oder kein Küsschen geben will, dann sollte man das Kind nicht
dazu zwingen. 

Es wäre außerdem wichtig regelmäßig den Kindern zu sagen wo bzw. bei
wem, wie und wann sie bei ihren Problemen vertrauenswürdige Hilfe bekom-
men. Jedoch ist damit die Präventionsarbeit noch lange nicht abgeschlossen. 

Eine ständige Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt, ob schulisch oder
privat, fördert Erkenntnisse und Selbstbewusstsein. Um dies zu gewährleisten,
fordern wir unter anderem dass, Kinderrechte und die Aufklärung über
sexuelle Gewalt und allgemeine Misshandlungen in den Lehrplan aufgenom-
men werden. Denn so kann sichergestellt werden, dass jedes Kind die Chan-
ce hat über seine Rechte informiert zu werden.  Auch ist es hier wieder wichtig
die Kinder und Jugendlichen zu informieren, was sie bei solchen Problemen
tun können, wo sie welche Hilfe bekommen und ganz wichtig, dass ihnen
überhaupt Hilfe zusteht. 

Viele wissen nicht einmal, dass das was ihnen angetan wird falsch ist oder,
dass sie das Recht auf jegliche Hilfe haben. Sinnvoll wäre es, wenn es an jeder
Schule Aktionstage/Projektwochen zu diesen Themen gibt. Zu diesen Aktions-
tagen kann man Psychologen aus Beratungsstellen, Polizisten, Betroffene etc.
oder von Hilfsorganisationen die sogenannten Info-Gruppen einladen. 

Die aufgezählten Präventionsmaßnahmen kommen die Regierung wesentlich
billiger als die später anstehenden Kosten für Gerichtsverhandlungen sowie
Täter- bzw. Opferbetreuung.
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� Sexuelle Gewalt

Um dieses empfindliche Thema zu enttabuisieren, halten es Kinder und
Jugendliche für sehr willkommen wenn in Zukunft auch Jugendzeitschriften (z.
B. Bravo, Sugar) über dieses Thema berichten würden. 

Denn Kinder und Jugendliche haben ihre eigene Sexualität. Jedes Kind hat
das Recht auf die Entwicklung seines Körpergefühls und seiner Sexualität, die
seinem Alter und seinen Vorstellungen entsprechen. 

Weitere Missstände sind uns beim Durchlesen der Gesetzesverfassung auf-
gefallen. Wie kann es sein, dass Opfer von sexueller Gewalt ein bis zwei Jahre
auf einen Therapieplatz warten müssen?! 

Ebenfalls brauchen auch die Familien Ansprechpartner bzw. Anlaufstellen,
damit sie lernen mit der Situation umzugehen. 

Den vom Strafgesetzbuch vorgeschriebene Strafrahmen von bis zu fünf Jah-
ren halten wir für zu niedrig. Dennoch sollte der Gefängnisaufenthalt mit
psychologischer Betreuung und  einer Therapie verbunden werden, damit
eine erfolgreiche Resozialisierung stattfinden kann. 

� Gewaltfreie Erziehung

Bei dieser Art von Gewalt handelt es sich um zwei verschiedene Gruppen,
nämlich um die Erzieher und die Zuerziehenden. Kindern muss von Anfang
an beigebracht werden, dass niemand das Recht hat sie zu schlagen oder
auf andere Art und Weise zu verletzen. Auch hier eignen sich, zum Thema
passende Theaterstücke und Bilderbücher. 

Konflikte gibt es in jeder Familie, in einigen mehr – in anderen weniger. Für
Erziehende, die große Schwierigkeiten und Probleme mit ihren Kindern
haben, sollten Anlaufstellen mit Beratungspersonen gewährleistet werden,
damit es erst gar nicht zu Gewalttätigkeiten kommt.

Es ist auch bekannt, dass man erlebte Gewalt häufig automatisch an andere
weitergibt. Deshalb müssen für Opfer von Gewalt Gesprächskreise, Selbst-
hilfegruppen, Therapien usw. zentral und kostengünstig bzw. kostenlos ange-
boten werden. Somit ist der erste Schritt getan, damit sie diese schlimmen Er-
fahrungen nicht an ihre eigenen Kinder weitergeben. Es gilt diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen. Sprichwörter wie zum Beispiel: "Ein paar Schläge
haben noch niemandem geschadet!" müssen aus den Köpfen der Bevölke-
rung zu verschwinden.

Zugleich muss der seelischen Gewalt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, da diese sehr gerne und schnell übersehen wird. Zur seelischen Gewalt
zählen unter anderem Mobbing, Erpressung, Bedrohung usw.
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� Konfliktvermeidung

Konflikte treten dann auf, wenn zum Beispiel mehrere Menschen längere Zeit
auf engem Raum miteinander verbringen müssen. Dazu zählt auch die Schu-
le. Um die dort auftretenden Konflikte erfolgreich und vor allem gewaltfrei
lösen zu können, muss sich für diese Zeit genommen werden. Wir würden es
deshalb begrüßen, wenn bundesweit in den normalen Stundenplan eine Art
Extrastunde eingeplant wird (SV-Stunde, Klassenstunde, Zeit für uns Stunde). 

In dieser Zeit können Schüler und Lehrkräfte sich zum oben genannten Thema
austauschen,  ohne dass wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Klassen oder
gar der ganze Jahrgang könnten Streitschlichter wählen, an die man sich mit
dem jeweiligen Konflikt wendet. Angebracht wäre es auch, wenn jede Klasse
Kurse zur Konfliktvermeidung und Konfliktmanagement besuchen würde.

Zusätzlich ist es notwendig, dass es weiterhin ein großes Spektrum an Frei-
zeitaktivitäten gibt. Dazu gehört auch, dass Trimm-Dich-Pfade sowie Radwege
in Schuss gehalten werden. Allgemein soll es eine größere Auswahl an Frei-
zeitaktivitäten für Kinder/Jugendliche geben, damit sie nicht mehr auf der
Straße "rumhängen". Schließlich ist bekannt, dass Sport sich als ideales Ven-
til für Aggressionen und überschüssige Energie anbietet.

� Rassismus/Rechte Gewalt

Um bei diesem Thema präventiv arbeiten zu können, gilt es Vorurteile über
andere Menschen, deren Herkunft, Hautfarbe, Religion, Aussehen, Krankhei-
ten ... aus dem Weg zu räumen. 

Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass es an unseren eigenen Schu-
len leider noch immer sehr viele Vorurteile und Hänseleien gibt. Dementspre-
chend ist die Stimmung auf dem Schulhof! 

Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen gibt es unter anderem das Pro-
jekt "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". Bei diesem Projekt
beschäftigt sich die ganze Schule mit dem Thema Rassismus. Um den Titel
"Schule ohne Rassismus" zu erlangen, müssen 70% der Schüler, Lehrer und
anderer Schulbedienstete unterschreiben und die aufgestellten Regeln ein-
halten. Die Schule verpflichtet sich auch mit den Unterschriften Aktionstage
und Projektwochen durchzuführen, das Thema in den Unterricht aufzuneh-
men, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und vor allem auch Schüler zu
sensibilisieren.

� Mediengewalt

Kinder sollten vor der Gewalt, die durch die Medien ausgeübt wird, geschützt
werden (Computer-Ego-Shooter, gewaltverherrlichende "Web-Sites"). 

Eltern sollten mobilisiert werden Spam-Filter sich runterzuladen und allgemein
darauf zu achten, auf welchen Internetseiten sich ihre Kinder bewegen. 

Auch durch das Fernsehen werden Kinder oft mit Gewaltszenen konfrontiert.
Hierbei wäre es auch wichtig, dass Eltern und weitere Familienmitglieder
dafür sorgen, dass sich die Kinder an die Altersfreigaben halten.
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Thema Gesundheit
� Drogen:

Es sollte prinzipiell ein Verbot von Zigaretten geben. Leider ist dies aus ver-
schiedenen Gründen nicht möglich. Es ist für Kinder viel angenehmer, wenn
öffentliche Gebäude oder geschlossene Räume, aus denen Kinder sich nicht
zurückziehen können, wie z.B. das fahrende Auto, zur raucherfreien Zone zu
erklären. Denn durch Passivrauchen wird man nicht nur gesundheitlich
belastet, sondern auch schneller zum Rauchen verleitet.

Ansonsten sollte es Warnschilder auf den Zigarettenschachteln geben, mit der
Aufschrift "Rauchen ist für Kinder noch gefährlicher als für Erwachsene".
Diese Aufschrift sollte möglichst groß und vielleicht in Leuchtfarben geschrie-
ben werden, damit jedem Erwachsenen ganz klar wird, dass er nicht nur sich
selbst, sondern auch alle Kinder um sich herum in höherem Maße belastet.

Es gäbe auch die Möglichkeit, Zigarettenautomaten so umzubauen, dass
man nur mit dem eigenen Personalausweis Zigaretten ziehen kann oder
Automaten grund-sätzlich zu verbieten, so dass Zigaretten nur noch im Laden
und auch dort nur gegen Vorlage des Ausweises erhältlich sind.
Ähnliches ist bereits geplant, jedoch erst 2007.

Außerdem sollte eine ausführliche Kampagne mit dem Motto "Drogen scha-
den und sie führen zum Tod!" durchgeführt werden. Zusätzlich sollte es
einen Aufklärungsunterricht im Kindergarten und in der Schule geben (in der
1. und in der 4. Klasse, eine Schulstunde pro Woche etwa).

Die Kinder sollten während der Gesundheitsuntersuchung auch auf Drogen
unter-sucht werden, damit man feststellen kann ob sie bereits in Kontakt mit
diesen ge-kommen sind, wobei man darauf achten muss, die Kinder nicht
abzuschrecken. Vor allem die frühzeitige Sucht- und Drogenprävention sollte
verstärkt werden.

� Essen/Ein gesundes Leben:

Lebensmittel die ungesunde Zusätze wie z. B. Farbstoffe enthalten, sollten
deutlich gekennzeichnet werden, nicht nur mit den Inhaltsstoffen sondern
auch mit den Auswirkungen die diese Zusätze bewirken können. Solche Schil-
der sollten möglichst groß und gut verständlich für Kinder sein. 

Vor allem gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel müssen deutlich ge-
kennzeichnet werden, so dass alle Kinder die Möglichkeit haben, sich gesund
zu ernähren. Die Strafen für Firmen, die nicht gekennzeichnete Ware verkau-
fen, sollten hoch ausfallen. Da viele Kinder ab und zu immer mal wieder
gerne Fastfood essen, sollten hier besonders strenge und sorgfältige Kontrol-
len durchgeführt werden. Über die Ergebnisse solcher Untersuchungen soll-
ten Kinder auf jeden Fall in einem möglichst hohem Maße informiert werden. 

Auch die Vergabe von Forschungsgeldern sollte sich daran orientieren, wie
viel sie zu einer gesünderen Umwelt beitragen, wie beispielsweise die For-
schung nach einem Auto, dass mit Wasserdampf oder mit Raps-Öl fährt. 

Außerdem sollten Messungen für Ozonwert-, oder Abgasbestimmungen sich
auch an der Gesundheit von Kindern orientieren.
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� Medikamente:

Kinder sollten das Recht auf kostenlose Medizin haben, falls sie welche benötigen.

Allgemein muss jedes Kind, egal ob mit deutscher Staatsbürgerschaft oder
nicht, das Recht auf medizinische Versorgung haben, auch wenn es bzw. die
Eltern die Kosten nicht tragen können. Eltern von mehreren Kindern aus sozi-
al schwachen Familien sollten die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen müssen.
Es wäre gut, wenn ein Teil der an die Kassen gezahlten Praxisgebühr, dazu
dienen würde die medizinische Behandlung von Kindern zu unterstützen. 

Besonders wichtig ist auch, dass Krankenhäuser kindgerechter werden. Das
bedeutet: individuell ausgestattete Spielräume mit verschiedenen Spielmög-
lichkeiten, bunt gestaltete Zimmer, Aktivitätsmöglichkeiten auch für Ältere
(>9). Außerdem sollten Ärzte und Schwestern die mit Kindern zu tun haben,
Pädagogikkurse besuchen, um besser und gezielter auf die Bedürfnisse der
Kinder eingehen zu können.

Hilfreich für die Kinder wären auch Workshops oder ähnliches, um ihre
Krankheit zu vergessen und sie somit schneller bewältigen zu können. Auch
die Ernährung sollte kindgerecht "gestaltet" werden.

Wenn man sich im Krankenhaus wohl fühlt, nimmt einem das nicht nur die
Angst vor Ärzten, sondern unterstützt auch die Genesung, denn nur wenn es
einem gut geht kann man auch schnell wieder gesund werden.

� Verantwortung der Eltern 
(oder sonstige Erziehungsberechtigte)

Die Eltern müssen dafür sorgen, dass Kinder, wenn sie krank sind zum
Arzt gebracht werden, dass die Kinder genügend gutes Essen und
Trinkwasser bekommen, und in einem hygienischen Umfeld aufwachsen.
Außerdem sind die Eltern dafür verantwortlich, dass ihre Kinder der
Jahreszeit angepasste Kleidung tragen.
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Thema Beteiligung
Kinder und Jugendliche sollten die Möglichkeit haben auf politischer Ebene
mitwirken zu können, damit ihre Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden. 

Erwachsene müssen sich auch mit den Vorstellungen der Kinder und Jugend-
lichen auseinandersetzen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, ihre eige-
ne Meinung auch zu äußern, die Meinung anderer zu achten, Konflikte zu
bewältigen und Kompromisse zu finden. Das alles gelingt nur, wenn Kinder
und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen
Schichten einbezogen werden.

Die Voraussetzung für eine sinnvolle Beteiligung ist, dass Kinder und Jugend-
liche von Erwachsenen ernst genommen werden. Viele Kinder und Jugendli-
che wollen sich engagieren, jedoch verlieren sie oft die Lust an Beteiligung,
weil sie keine Veränderungen erleben oder durch starre Regeln gebremst
werden.
Um die Kinder nicht zu frustrieren, wenn die Umsetzung ihrer Ideen und Vor-
schläge durch lange, bürokratische Vorgänge unnötig verlängert werden,
sollten ihre Anregungen so schnell wie möglich realisiert werden.

Kinder haben ihre ganz eigenen Vorstellungen von ihrem Umfeld. Daher ist es
wichtig, sie bei Fragen der Stadtplanung (Bau von Spielplätzen und Freizeit-
einrichtungen, der Einrichtung von Tempo 30 Zonen, Schulhofgestaltung) mit
einzubeziehen.

Dazu ist die Gründung von Kinderbüros und Kinder- und Jugendparlamenten
erforderlich, wobei die Grundfinanzierung von staatlicher Seite aus gewähr-
leistet werden sollte. Die Kinderbüros haben die Funktion, die Interessen der
Kinder und Jugendlichen anzuhören und zu vertreten und die Kinderrechte zu
verbreiten. Um diese Möglichkeit allen Kindern in Deutschland zu bieten, soll-
te in jeder Gemeinde eine solche Anlaufstelle existieren. Diese Anlaufstellen
sollten in einem bundesweitem Netz miteinander verknüpft werden. 

Es ist nötig, dass in jeder größeren Stadt ein Jugendparlament gegründet
wird. Der Sinn und das Ziel eines Jugendparlamentes ist es, Demokratie aktiv
zu erleben. Die Aufgaben des Parlamentes bestehen darin, sich in einem
Ausschuss eine Meinung zu einem bestimmten, aktuellen Thema zu bilden
und diese dann der Stadtverwaltung darzulegen. 
Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass Kinder Kinder sind, und nicht überfor-
dert (Leistungsdruck!) werden dürfen. 
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Thema Lebensstandard
� Teil 1: Das Problem

Ein normaler, angemessener Lebensstandard bedeutet, dass Jugendliche
und Kinder genügend zu Essen und ein Dach über den Kopf haben, aber
auch dass sie einen geregelten Tagesablauf genießen können. Das heißt, zur
Schule zu gehen, Freizeitangebote wahrzunehmen, Sportmöglichkeiten nach-
zugehen oder etwas mit ihren Familien oder ihren Freunden zu unternehmen.
Bei einem geregelten Ablauf, setzen Eltern ihren Kinder Grenzen, kümmern
sich um sie und achten sie. Eltern ermöglichen es ihren Kindern sich frei zu ent-
wickeln und unterstützten sie. Bei den meisten Familien ist das auch der Fall.
Allerdings gibt es auch Familien bzw. Eltern die Verantwortung nicht tragen
können und sich durch den Umgang mit Kindern überfordert fühlen. Sie
schaffen es nicht, ihre Kinder zu erziehen.

Gründe dafür gibt es viele:

Entweder ist nur ein Elternteil vorhanden, das heißt sie sind alleinerziehend 

Die Eltern haben soziale Probleme, sprich Geldsorgen oder Suchtprobleme

Eltern können ihren Kindern keine kindergerechte Freizeitgestaltung finan-
zieren. Zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, den Gang zu Veranstaltun-
gen oder den Besuch eines Sportvereins

Oder Eltern setzen ihnen nicht genügend Grenzen, die dem Alter des Kin-
des entsprechen und achten und respektieren nicht die Meinung und
Bedürfnisse ihrer Kinder.

Viele Eltern können auch nicht ausreichend Zeit für ihre Kinder aufbringen,
da sie berufstätig sind.

Eltern, die diese Aufgaben aus einem der oben genannten Gründe nicht erfül-
len können, sollten Hilfe bekommen, da jedes Kind ein Recht auf einen ange-
messen Lebensstandard hat.

� Teil 2: Die Problemlösung:

Bei Kindern, die in einer zerstörten Familie leben, sollte man ein Konzept
entwickeln, das eine Alternative zu einem Heimbesuch anbietet. Man sollte
ein Programm entwickeln, woraus man ersehen kann, ob die Eltern für ihre
Kinder aufkommen können oder bereit sind sich helfen zu lassen.

Bei Eltern, die ein geregeltes Einkommen besitzen und nur sehr wenig Zeit
aufbringen können, wäre es hilfreich, wenn man Aktionen entwickelt, die
dazu verhelfen, ein besseres Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zu schaf-
fen. Zum Beispiel Familienfeste und -tage. Bei diesen Aktionen sollte man ver-
billigt in Vergnügungsparks kommen oder andere Vergünstigungen genie-
ßen. Die Eltern sollten an diesen Tagen keine Probleme haben, sich frei zu
nehmen, damit sie diese freien Arbeitstage dann, mit ihren Kindern verbrin-
gen können. Eltern die nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder nach der Schu-
le etc. selbst zu betreuen und sich auch keine bezahlte Betreuung leisten kön-
nen, wäre die Idee, um diese zu entlasten, eine Einrichtung zu schaffen, die
dafür da ist, das ihre Kinder betreut werden. Wir denken dabei an Rentner
und Hausfrauen bzw. -männer, die ihre Nachmittage gerne ehrenamtlich mit
Kindern gestalten würden.
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Freizeitangebote sollten günstiger gestaltet sein. Viele Eltern können ihren Kin-
dern keine Kinobesuche, Büchereikarten, Nachhilfestunden oder den Besuch
eines Sportverein bezahlen. Besonders Sport ist wichtig für Kinder, da im
sportlichen Wettkampf erlernt wird, seine Stärken und Schwächen auszutes-
ten und in einem Team zu agieren. Leider sind die Beiträge der Sportvereine
oft viel zu hoch, so können sozial schwache Familien sich es nicht leisten, ihr
Kind in einen Verein zu schicken. Sportinitiativen sollten deshalb öfters kos-
tenlose Veranstaltungen planen und so auch Kinder, deren Eltern nicht das
Geld für eine Mitgliedschaft haben für den Sport zu begeistern.

Ältere Kinder, sprich Jugendliche gestalten ihre Freizeit gerne, indem sie in
Cafés oder Jugenddiscos gehen. Auch hier tritt das Problem mit den Kosten
auf. Bei den hohen Gastronomiepreisen können Eltern ihren Kindern, den
Besuch in Cafés nicht immer ermöglichen. Eine gute Alternative wäre die,
dass die Stadt leerstehende Räume zu Verfügung stellt, die als Innentreff-
punkte von Jugendlichen genutzt werden können. Für Strom und Wasserver-
sorgung könnten Sponsoren aufkommen. Als Mitarbeiter würden ehrenamt-
liche Helfer in Frage kommen. 

Kinder, die eine Leistungsschwäche in der Schule vorweisen, sollten spezielle
Förderung erhalten um ihre Defizite zu vermindern. Damit diese Defizite ver-
schwinden, sind Kinder auf Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung ange-
wiesen. Die Kosten die für diesen Unterricht anfallen, sollten die Schulen oder
der Staat übernehmen, um die Eltern zu entlasten. Eine weitere Idee um die
Schulleistungen zu verbessern, wäre es, dass Schüler anderen Schülern hel-
fen. Man könnte an Schulen also eine Art Nachhilfebörse entstehen lassen.
Hierbei würden keine Kosten entstehen.

In einem Jugendzentrum, wie wir es uns vorstellen, können alle Kinder und
Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll mit einander verbringen, egal welcher Natio-
nalität, Glaubensrichtung oder sozialer Schicht sie angehören. 

In diesen Zentren sollen viele Veranstaltungen stattfinden, die fachgerecht
von gut ausgebildeten Sozialpädagogen betreut und begleitet werden. Die
Aktivitäten organisieren fest angestellte Betreuer, die sonst auch viele regel-
mäßige Arbeitsgemeinschaften anbieten. Jugendlichen muss die Möglichkeit
geboten werden, Jugendgruppen eigenständig zu leiten und Veranstaltun-
gen durchzuführen, um auch die soziale Bindung zur Gruppe zu fördern. Den-
noch sollte es auch für sie einen geeigneten Ansprechpartner geben.

Wenn die räumlichen und finanziellen Möglichkeiten gegeben sind, könnte
ein für jeden zugängliches Internetcafé eingerichtet werden. Außerdem sollte
das Jugendzentrum für behinderte Kinder und Jugendliche zugänglich sein.
Außerdem sollte es attraktive Angebote geben, um die meisten Interessen-
gruppen zu erreichen (z. B. Billard, Dart und vielleicht eine Café- und Gesprächs-
ecke).

Es sollte ein Etat vom Bundeshaushalt bereitgestellt werden, aus dem direkt
Gelder beantragt werden können, um die Kinder- und Jugendarbeit zu för-
dern.

Um zu garantieren, dass sich schon bestehende Kinder- und Jugend-
gruppen/Projekte weiter entwickeln können und neue Jugendzentren entste-
hen, sollte eine Jugendpauschale eingeführt werden. Das heißt, dass es für
diese einen fest vorgegebenen Betrag geben sollte. Dieser Betrag wird regel-
mäßig ausgezahlt, so dass auf eine feststehende Unterstützung zurückge-
griffen werden kann.
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Um den Schülern nach der Schule ein gutes Freizeitangebot zu bieten, müs-
sen verschiedene Aktivitäts- und Arbeitsmöglichkeiten gewährleistet sein.
Verschiedene Arbeitsgemeinschaften in den künstlerischen, sportlichen und
naturwissenschaftlichen Bereichen sollten vertieft durchgeführt werden, um
die Schüler zusätzlich zu fördern.

Es sollte ein regionales Netz zwischen Vereinen, Jugendgruppen, Städten/
Kommunen und Jugendzentren geknüpft werden, damit eine optimale
Zusammenarbeit entstehen kann. So kann eine Kommunikationsplattform
geschaffen werden, auf der sich die Vereine, Jugendgruppen und Jugend-
zentren, austauschen und für sich werben können. Dadurch haben Kinder
und Jugendliche vielfältige Auswahlmöglichkeiten an Vereinen, Jugendgrup-
pen und Jugendzentren.

Obdachlose Straßenkinder brauchen Anlaufstellen und Verpflegung
(Zufluchtsstellen). Jedes Kind hat einen Anspruch auf "ordentliche" Kleidung,
so dass es sich nicht, z. B. in der Schule, für seine Kleidung schämen muss.

Öffentliche Gebäude und der Straßenverkehr müssen behindertengerechter
werden um körperlich Behinderten die Eingliederung in das soziale Leben
besser zu ermöglichen.
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Thema Internationale Verpflichtungen
Die Bundesregierung ist in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Verpflichtungen
eingegangen, deren Erfüllung vor allem für die Kinder in den Entwicklungs-
ländern von großer Bedeutung ist. Deutschland hat sich verpflichtet, 0,7 % des
Bruttosozialproduktes an Entwicklungsländer zu zahlen. Ziel muss es sein,
dies auch tatsächlich zu verwirklichen. Besonders Kinder in Kriegsgebieten
benötigen unsere Hilfe und Unterstützung. 

� Gesundheit

Um Präventionsarbeit noch umfangreicher leisten zu können, sind Gelder für
die Gesundheitsversorgung notwendig. Dazu zählen Impfungen zur Abwehr
und Ausrottung von Krankheiten, die Bereitstellung von Medikamenten und
die Aufklärungsarbeit zu den Themen HIV/AIDS, Beschneidung und Hygiene.
Außerdem sollte der Kampf gegen Kinderhandel sowie Kindesmissbrauch
(Kindersoldaten, Kinderprostitution, Kinderarbeit) gefördert und verstärkt so-
wie die Hilfsorganisationen in ihrer Arbeit unterstützt werden. 

� Bildung

Um Kindern in den Entwicklungsländern eine Verbesserung ihrer Lebens-
situation ermöglichen zu können, ist es notwendig, dass jedes Kind eine
Schulbildung erhält. Das in New York festgelegte Ziel, die weltweite allgemeine
Schulpflicht in einem Zeitraum von 15 Jahren einzuführen, kann nur durch finan-
zielle Unterstützung der Industriestaaten, wie z. B. Deutschland, erreicht werden. 

� Umweltschutz

Im allgemeinen Interesse ist es wichtig, die Umwelt mit Unterstützung aller
Länder zu schützen, weil Umweltverschmutzung nicht an Staatsgrenzen halt
macht. Eine weltweit gesunde Umwelt verhindert auch Krankheiten und
schlechte Lebensbedingungen in Deutschland.
Die Bundesregierung sollte im Umweltschutz stärker mit anderen Ländern
zusammenarbeiten und die nötigen Technologien zur Nutzung sogenannter
regenerativer Energien (wie Wind, Sonne, Wasser zur Gewinnung von Energie
anstatt Atom- und Kohlekraftwerken) zur Verfügung stellen. 

� Schuldenerlass

Um all diese Ziele zu erreichen und die Situation der Kinder in Entwicklungs-
ländern nachhaltig zu verbessern, ist es wichtig, den ärmsten Ländern die
Schulden zu erlassen. 

� Rücknahme der Vorbehalte

Um die Behauptung bzw. das Recht darauf, dass alle Kinder die gleichen
Rechte haben zu verwirklichen, müssen die Vorbehalte gegen die UN-Kinder-
rechtskonvention endlich zurückgenommen werden. So sollte allen Flücht-
lingskindern bis zur Volljährigkeit Asyl, psychologische Unterstützung und
eine Ausbildung gewährt werden.
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